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Editorial

Editorial

Firmen nutzen Dienstwagen: Zum einen als Arbeitsgerät, 

etwa für die Serviceflotte. Zum anderen als Teil der Gratifika-

tion, indem User-Chooser den Firmenwagen auch für private 

Touren nutzen dürfen. In beiden Fällen bleibt der Halter des 

Fahrzeugs der gleiche: nämlich die Firma.

Aus der Haltereigenschaft folgt die Haftung. Diese Verant-

wortung kann und wird in der Regel innerhalb des Unter-

nehmens von der Führungsspitze delegiert – an den Fuhr-

parkleiter. Dass dieser in der Regel noch andere Aufgaben 

wahrnimmt, gehört zum Flottenalltag dazu. Denn meist sind 

die Fuhrparks von überschaubarer Größe und auch der 

Fuhrparkleiter hat selbst die Möglichkeit, Aufgaben weiter zu 

delegieren.

Hier kommen die Dienstleister der Fuhrparkbranche ins 

Spiel: Ihr Geschäftsmodell ist, einzelne Tätigkeiten rund um 

die Sicherheit von Dienstwagennutzer und Dienstwagen zu 

übernehmen. Zum Beispiel die regelmäßige Kontrolle der 

Führerscheine. Oft wird hierbei eine technische Lösung ge-

nutzt, die beispielsweise an festgelegten Tankstellen greift. 

Hier liegt es am Fuhrparkleiter, einen Partner zu finden, der 

datenschutzkonform, manipulationssicher und nachprüfbar 

Kontakt zum Dienstwagenfahrer hält, um diesen Punkt der 

Halterhaftung auszuführen.

Zum Tagesgeschäft der Flottenverantwortlichen gehören al-

lerdings nicht allein die aus den rechtlichen Auflagen abgelei-

teten Führungs- und Kontrollaufgaben innerhalb des Fuhr-

parks. Auch Verkehrsvergehen wie Falschparken oder 

Geschwindigkeitsüberschreitungen sind „daily business“. Das 

Knöllchen oder das Strafmandat landen beim Fahrzeughal-

ter, der wiederum die Kaskade nach unten in Gang setzt, um 

intern den Falschparker oder Raser zu ermitteln. In einigen 

Fällen folgt eine Korrespondenz mit dem Gericht – in 

schwerwiegenden Fällen folgt der Führerscheinentzug. Was 

es hier zu beachten gilt, bringt neben den Sachfragen eine ju-

ristische Dimension mit, auf die der Fuhrparkleiter vorberei-

tet sein sollte. Um sowohl die eigenen Rechte als auch die 
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Pflichten gegenüber den Behörden zu kennen, um souverän 

mit diesen Sachverhalten umgehen zu können. Schließlich 

werden sich neben den Behörden auch die betroffenen 

Dienstwagenfahrer direkt mit ihren Fragen an ihren An-

sprechpartner im Unternehmen wenden: den Fuhrparkleiter.

Als Resultat eines Vergehens, das zum Beispiel mit einem 

Poolfahrzeug passierte und bei dem kein Täter einwandfrei 

zugeordnet werden konnte, steht oft die Auflage, künftig ein 

Fahrtenbuch zu führen. Dies kennen auch die User-Chooser, 

die den steuerlichen Nachweis erbringen müssen, welche 

Fahrten sie im Dienstwagen privat oder geschäftlich began-

nen haben. Es sei denn, sie versteuern pauschal ihr Firmen-

auto pro Monat mit einem Prozent des Bruttolistenpreises 

(Elektrofahrzeuge sind seit 2019 nur mit 0,5 Prozent zu ver-

steuern). Auch hier gilt es, im Sinne der Gerechtigkeit inner-

halb einer Firma, eine Fahrtenbuch-Lösung für alle zu fin-

den. Die Entscheidung ruht damit sehr oft wieder in den 

Händen des Fuhrparkleiters.

Seine Aufgaben sind also komplex und individuell. Seine 

Arbeit sollte korrekt und transparent sein. Denn als verlän-

gerter Arm der Geschäftsführung (Halter der Flottenfahrzeu-

ge) muss er im Spannungsfeld zwischen dem Arbeitsgeber 

und dem Arbeitnehmer fair und gerecht vermitteln. Wobei 

ihm zwei Dinge vor allem helfen können: Wissen und Erfah-

rung.  Für eine gute Grundausstattung zum ersten Teil dieses 

Duos soll Ihnen dieses Buch dienen.

Ihr

Rocco Swantusch  

Redakteur Autoflotte
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Einführung

Was Ihnen dieses Buch bringt

Erfahren Sie hier

 › um welche Themen es in diesem Buch geht

 › warum „Halterhaftung“ und „Delegation von Verantwortung“ 
eine so große Rolle spielen

 › wer dieses Buch im Unternehmen unbedingt gelesen haben 
sollte

	  5 Min.

Interesse an einer Fuhrparkleitung kann grundsätzlich jedes 

Unternehmen haben. Ab einer bestimmten Größe des Fuhr-

parks besteht jedoch auch rechtlich die zwingende Notwen-

digkeit einer Fuhrparkverwaltung. Dabei ist eine Vielzahl ju-

ristischer Regelungen zu beachten. Der Unternehmer trägt 

natürlich das wirtschaftliche Risiko, die rechtliche Haftung 

für das Unternehmen und damit auch die Haftung für seinen 

Fuhrpark. In der Regel wird er diese Aufgaben aber nicht 

selbst wahrnehmen wollen, sondern Dritte damit betrauen. 

Hierbei will er, soweit möglich, eigene Haftungsrisiken ge-

ringhalten. Jeder beauftragte Fuhrparkverantwortliche muss 

daher wissen, welche Aufgaben ihm im Einzelnen übertragen 

wurden (und welche nicht). Er muss Klarheit haben, ob und 

in welchem Umfang er haftungsrechtlich als „Fuhrparkleiter“ 

eingestuft wird und wird ebenfalls eine Begrenzung der Haf-

tungsrisiken erreichen wollen. 

In diesem kompakt gehaltenen Buch geht es darum, was die 

unternehmerische Haftung für den Fuhrpark grundsätzlich 

ausmacht und wie der Unternehmer mit dieser ihn treffenden 

Haftung umgehen kann oder muss. Halterhaftung und Dele-

gation der Halterverantwortung sind Schlagworte, die in 

diesem Zusammenhang oft fallen. Es wird erläutert, was haf-

tungsbegründend einen Fuhrparkleiter kennzeichnet; ob, wie 

und mit welchen Konsequenzen die unternehmerische Haf-

tung für den Fuhrpark auf ihn delegiert werden kann, ob und 

Einführung
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inwieweit eine unternehmerische Haftung für den Fuhrpark 

auch bei einer reibungslos agierenden Fuhrparkverwaltung 

fortbesteht. Ebenso werden die Konsequenzen erläutert, die 

sich ergeben, wenn ein Unternehmen entgegen seiner Pflicht 

über keine oder eine nicht den rechtlichen Anforderungen ge-

nügende Fuhrparkverwaltung verfügt. Auch der Frage nach 

den Rechtsfolgen bei Defiziten in der Delegation der Haftung 

werden wir nachgehen. 

Die Führerscheinkontrollpflicht im Unternehmen ist ein aus 

der Halterhaftung resultierendes „Muss“ im Fuhrpark. Ihr 

rechtlicher Hintergrund, die Delegation dieser Pflicht auf den 

Fuhrparkleiter und die Durchführung dieser Aufgabe durch 

die Fuhrparkleitung werden sich im Lauf der folgenden Seiten 

als wichtigste Themen des Fuhrparkleiters beweisen. Alles an-

dere als nebensächlich ist dabei der Unterschied zwischen 

einer Fahrerlaubnis und dem Führerschein. Im Zusammen-

hang damit werden auch die rechtlichen Unterschiede zwi-

schen einer Entziehung der Fahrerlaubnis und einem Fahr-

verbot erläutert. Und schließlich geht es auch um den Umgang 

mit drohenden Sanktionen (Strafen, Geldbußen) durch die 

Fuhrparkleitung.

Falls Sie sich jetzt noch fragen, ob Ihre Bedürfnisse mit die-

sem Buch wirklich abgedeckt werden: Ich wende mich an 

Unternehmen, an die Fuhrparkleiterin bzw. den Fuhrparklei-

ter (auch wenn im Folgenden ausschließlich die männliche 

Form – Fuhrparkleiter oder z.B. Fahrer – Erwähnung findet). 

Vor allem aber an all diejenigen, die sich fragen, ob sie durch 

die Ausübung ihrer Tätigkeiten Fuhrparkverantwortung in-

nehaben. Es geht dabei nicht einseitig um Unternehmer bzw. 

Fuhrparkleiter, zumal ich davon überzeugt bin, dass die an-

gemessene Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen für 

einen gut funktionierenden Fuhrpark zentral ist (vertraglich, 

in der Vergütung und im Arbeitsalltag). Angelehnt an die Bio-

logie kann man das Verhältnis zwischen Unternehmen und 

Fuhrparkleitung als symbiotisch, also einander gegenseitig 

nützlich bezeichnen.

Einführung
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Für Kritik, Anregungen und Rückfragen stehe ich Ihnen ger-

ne zur Verfügung.

Achim H. Feiertag 

Fachanwalt für Verkehrsrecht 
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1

1 Wann sind Sie Halter?

Grundlagen unternehmerischer Fuhrparkhaftung 

Erfahren Sie hier

 › wofür Sie grundsätzlich im Fuhrpark haftbar sind

 › wer genau Halter eines Fahrzeugs ist

 › welche Faktoren die Halterzuschreibung (nicht) ändern

  3 Min.

Grundsätzlich gilt: Ein Unternehmer ist als Fahrzeugbetreiber 
rechtlich für seinen Fuhrpark verantwortlich. Die haftungs-
begründenden und die haftungsausfüllenden Normen, die 
sich hierbei an den Unternehmer richten, sind in den ver-
schiedensten Rechtsgebieten verankert. Es finden sich zahlrei-
che Vorschriften, die ihn u.a. als „Arbeitgeber“, „Beförderer“, 
als „Unternehmer“ oder als „Fahrzeughalter“ bzw. als „Halter“ 
adressieren. Insbesondere ist das Arbeitsrecht zu beachten 
(Arbeitsvertragsrecht, Arbeitszeitrecht, unter Umständen das 
kollektive Arbeitsrecht). Ebenso aber das Versicherungsrecht, 
das Sozialversicherungsrecht und je nach Struktur des Fuhr-
parks auch das Leasingrecht.

Es geht somit im Fuhrparkrecht bei weitem nicht allein um 
Halterhaftung und Delegation der Halterhaftung. Diese sind 
zwar Kernelemente des Fuhrparkrechts, betreffen jedoch nur 
einen Teilbereich der unternehmerischen Haftung des Unter-
nehmers für seinen Fuhrpark. 

Die Pflichten, die den Unternehmer treffen, verlangen von 
ihm gute Rechtskenntnisse. Dies gilt unabhängig davon, ob er 
Pflichten (z.B. auf einen Fuhrparkleiter) delegiert oder nicht. 
Selbst wenn sich ein Unternehmer durch eine Haftungsdele-
gation von der Wahrnehmung der Pflichten, die oben ange-
sprochen wurden, entlastet, muss er die Fuhrparkverwaltung 
überwachen und kontrollieren. Dies kann der Unternehmer 

Wann sind Sie Halter?
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1 Wann sind Sie Halter?

aber nur, wenn er selbst über die entsprechenden rechtlichen 
Kenntnisse verfügt. 

Allein schon an die Eigenschaft als Halter eines Fahrzeugs 
knüpft sich durch verschiedenste Vorschriften eine rechtliche 
Verantwortung. So findet sich – recht allgemein – in 
§ 31 Abs. 2 StVZO die Aussage: 

„Der Halter darf die Inbetriebnahme nicht anordnen oder zu-
lassen, wenn ihm bekannt ist  oder bekannt sein muss, dass der 
Führer nicht zur selbstständigen Leitung geeignet oder das Fahr-
zeug, der Zug, das Gespann, die Ladung oder die Besetzung 
nicht vorschriftsmäßig ist oder dass die Verkehrssicherheit des 
Fahrzeugs durch die Ladung oder die Besetzung leidet.“

  Wo finde ich das?

Die StVZO und nahezu alle Gesetze stehen (als Gesamttext und 
als Einzelnormen) in der aktuellen Fassung unter www.geset-

ze-im-internet.de. Soweit im Folgenden Vorschriften genannt 
werden, sind diese dort zu finden. 

Weitere Regelungen, durch die der Halter „in die Pflicht ge-
nommen wird“ finden sich z.B. im

 › Verkehrszivilrecht (Halterhaftung bei Verkehrsunfällen)

 › Verkehrsstrafrecht: Es wird nicht nur bestraft, wer ein 
Kraftfahrzeug führt, obwohl er die dazu erforderliche Fahr-
erlaubnis nicht hat oder trotz eines Fahrverbots ein Kraft-
fahrzeug führt. Ebenso wird bestraft, wer dies als Halter 
eines Kraftfahrzeugs anordnet oder zulässt.

 › Recht der Verkehrsordnungswidrigkeiten. Hier sind Ver-
stöße u.a. bei der Ladungssicherung, bei der Überladung, 
des Gefahrgutrechts und im Güterkraftverkehrsrecht nicht 
nur für den Fahrzeugführer, sondern auch für den Fahr-
zeughalter geregelt.

 › Verkehrsverwaltungsrecht, das z.B. normiert, dass und 
unter welchen Voraussetzungen gegenüber dem Fahrzeug-
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halter die Führung eines Fahrtenbuchs angeordnet werden 
kann.

Aus diesem Grund wird im Folgenden das Kernelement der 
Haftung im Fuhrpark, die sog. Halterhaftung, näher beleuch-
tet.

			  2 Min.

Hand auf ’s Herz: Mit welchem dieser Rechtsbereiche hatten 
Sie möglicherweise bereits in der Vergangenheit zu tun? 

  

 

 

 

1.1 Halterverantwortlichkeit bzw. Halterhaftung

	  4 Min.

Auffällig ist, dass zahlreiche Rechtsvorschriften den Begriff 
des Halters verwenden, eine Definition des Halters sich im 
Gesetz jedoch an keiner Stelle findet. Da die Halterhaftung 
aber zentral für die Haftung des Fuhrparkleiters ist, müssen 
wir den Begriff des Halters genauer erläutern:

Halter ist, wer das Fahrzeug nicht nur ganz vorübergehend 
für eigene Rechnung in Gebrauch hat und die Verfügungsge-
walt darüber besitzt, die ein solcher Gebrauch voraussetzt. 

Diese Definition des Halterbegriffs hat sich allgemein durch-
gesetzt, sie gilt einheitlich für alle Vorschriften, die diesen Be-
griff verwenden. An die Frage, wer Halter eines Fahrzeugs ist, 
knüpfen Bußgeldbehörden, Versicherungen und Gerichte 
Haftung. Deshalb gilt: 
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Der Halterbegriff steht nicht zur Disposition. 

Dass bedeutet, dass die Zuordnung als Halter eines Fahrzeugs 
nicht beliebig, also der obigen Halter-Definition zuwiderlau-
fend, vertraglich (z.B. zwischen dem Arbeitgeber (im Folgen-
den kurz: AG) und dem Arbeitnehmer (AN) als z.B. Dienst-
wagennutzer) geregelt werden kann. 

Beispiel  

Der AG stellt dem AN einen Dienstwagen zur Verfügung. Er darf 
den Wagen in begrenztem Umfang auch privat nutzen. Sprit, 
Steuern und alle sonstigen laufenden Kosten des Fahrzeugs 
werden vom AG getragen. AG und AN haben in einem Dienst-
wagenüberlassungsvertrag vereinbart, dass AN Halter des 
Fahrzeugs ist und deshalb wird der Dienstwagen auf den AN 
zugelassen. Die Halterpflichten werden im Dienstwagenüber-
lassungsvertrag auf den AN übertragen. Ungeachtet dieser 
dienstwagenrechtlichen Vereinbarung bleibt der AG Halter des 
Fahrzeugs: Die kraft Gesetzes an den Halter adressierten Pflich-
ten können durch eine Vereinbarung nicht einfach umgangen 
werden.

 

  Halterpflichten vs. Dienstwagenüberlassungs-
vertrag

Es macht durchaus Sinn, vertraglich zu vereinbaren, wie mit 
Pflichten des Halters z.B. in einem Dienstwagenüberlassungs-
vertrag zwischen Dienstwagensteller und Dienstwagennutzer 
umgegangen wird, z.B. Regelungen zum Aufrechterhalten der 
Betriebssicherheit des Fahrzeugs. Damit können z.B. arbeits-
vertragliche Pflichten begründet werden. Dem AN als Dienst-
wagennutzer werden seine Pflichten damit vor Augen gehal-
ten. Im Fall der Nichteinhaltung kann dies Konsequenzen 
haben (z.B. durch Entzug des Dienstwagens). Es macht jedoch 
keinen Sinn, vertraglich zu vereinbaren, wer Halter des Fahr-
zeugs ist, wenn trotz der Vereinbarung eine andere Person als 
Halter anzusehen ist.
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1.2 Zur Person des Halters: „ Wer ...?!“	 3 Min.

Klassischerweise ist eine natürliche Person Halter eines Fahr-
zeugs. In Unternehmen ist die Zuordnung, wem ein Fahrzeug 
als Halter zuzurechnen ist, von verschiedenen Faktoren abhän-
gig. Haben mehrere Personen dasselbe Fahrzeug nicht nur ganz 
vorübergehend für eigene Rechnung in Gebrauch und besitzen 
sie gemeinsam die Verfügungsgewalt über das Fahrzeug, die ein 
solcher Gebrauch voraussetzt, so werden sie als Mithalter ein-
gestuft. Dies kann bei Ehegatten, bei eingetragenen Lebenspart-
nerschaften und bei Gesellschaftern einer Gesellschaft Bürger-
lichen Rechts, einer sog. BGB-Gesellschaft, der Fall sein. 

Neben natürlichen Personen können auch Gesellschaften 
und juristische Personen Halter eines Fahrzeugs sein. Dies 
gilt z.B. für die GmbH, OHG und die KG, die selbstständig 
Träger von Rechten und Pflichten sein können, und für die 
BGB-Gesellschaft. Halter eines Fahrzeugs können nicht nur 
juristische Personen des Privatrechts sein, sondern auch öf-
fentlich-rechtliche Körperschaften (z.B. eine Rundfunkan-
stalt). Hierbei ist wichtig, dass der gesetzliche Vertreter selbst 
nicht Halter eines Fahrzeugs der von ihm vertretenen juristi-
schen Person ist. Dies schließt aber nicht aus, dass der gesetz-
liche Vertreter einer juristischen Person (neben der juristi-
schen Person, die er vertritt) Mithalter eines Fahrzeugs ist. 
Hierfür müssen die oben genannten Kriterien des Halterbe-
griffs nicht nur auf die von ihm vertretene juristische Person, 
sondern auch auf ihn selbst (natürliche Person) zutreffen. 

Wie weiter oben schon erwähnt, ist auch durchaus möglich, 
dass mehrere Personen als Halter eines Fahrzeugs angesehen 
werden. Dies kann z.B. bei Ehegatten der Fall sein, selbstver-
ständlich aber auch  bei einer Gesellschaft Bürgerlichen 
Rechts, bei der beide Gesellschafter als Mithalter eingestuft 
werden können.

„ ... ein Fahrzeug für eigene Rechnung nicht nur ganz vorüber-
gehend in Gebrauch haben und die Verfügungsgewalt besitzen, 
die ein solcher Gebrauch voraussetzt ...“

Ein Fahrzeug hat derjenige in Gebrauch, der einen bzw. die 
Nutzen aus ihm zieht. Insbesondere macht Gebrauch von 
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dem Kraftfahrzeug, wer an dem Betrieb ein wirtschaftliches 
Interesse hat. 

Für eigene Rechnung hat derjenige ein Fahrzeug in Gebrauch, 
der die Kosten des Betriebs bestreitet. Die Nutzen müssen da-
bei nicht gewerblicher oder finanzieller Art sein. 

    Fahrzeugkosten

Zu den Kosten für den Betrieb eines Fahrzeuges zählen etwa

  Ausgaben für die Versicherung, 

  Steuern, 

  Garagenmiete, 

  Kraftstoff und 

  Reparaturkosten.  

			  1 Min. 

Ist in Ihrem Fall eine natürliche oder juristische Person Halter 
der genutzten Fahrzeuge? 

  

 

 

 

1.3 Eigentum am Fahrzeug als Kriterium für die 
Haltereigenschaft	  3 Min.

Für die Frage, wer die Verfügungsgewalt über ein Fahrzeug 
besitzt, ist nach der Rechtsprechung nicht maßgeblich, wer 
dessen Eigentümer ist. Ausschlaggebend ist eine wirtschaftli-
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che Betrachtungsweise, bei der es vor allem auf die Intensität 
dieser tatsächlichen, in erster Linie wirtschaftlichen Bezie-
hung zum Betrieb des Kraftfahrzeugs im Einzelfall ankommt. 

Der Bundesgerichtshof stellt hierzu klar: 

„Wer danach tatsächlich und wirtschaftlich der eigentlich Ver-
antwortliche für den Einsatz des Kraftfahrzeugs im Verkehr ist, 
schafft die vom Fahrzeug ausgehenden Gefahren, für die der 
Halter nach den strengen Vorschriften des Straßenverkehrsge-
setzes einstehen soll.“ 

Die „Verfügungsgewalt“ besteht also darin, dass der Fahr-
zeugbenutzer Anlass, Ziel und Zeit seiner Fahrten selbst be-
stimmt. 

Nicht gemeint ist dagegen, dass man über das Fahrzeug „ver-
fügen“ kann, es also – als Eigentümer – veräußern kann. 

Das Eigentum an einem Fahrzeug ist also für die Frage der 
Haltereigenschaft nicht ausschlaggebend! 

Besonders deutlich wird dies, wenn Fahrzeuge geleast oder 
finanziert werden. Der Leasinggeber ist juristisch Eigentü-
mer des Fahrzeugs. Gleiches gilt bei der Fahrzeugfinanzie-
rung. Bis die Finanzierung abgeschlossen ist, bleibt die finan-
zierende Bank (Vorbehalts-)Eigentümer. 

			  3 Min. 

Welche Finanzierungs- bzw. Eigentumsformen werden in 
Ihrer Firma genutzt? 
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1.4 Die Haltereigenschaft und die Zulassungsbe-
scheinigung	  2 Min.

Die Zulassungsbescheinigung Teil I (früher „Fahrzeug-
schein“) und Teil II (Ex-„Fahrzeugbrief “) bilden zusammen 
die Zulassungsbescheinigung. In §  1  Abs.  1  Satz  1  StVG ist 
vorgeschrieben, dass ein Kraftfahrzeug zum Verkehr auf öf-
fentlichen Straßen eine Zulassung haben muss. Es wird aber 
nicht vorausgesetzt, dass die Zulassung nur eine bestimmte 
Person berechtigt, Halter eines Fahrzeugs zu sein. 

Auch wer in Fahrzeugpapieren/Zulassungsbescheinigung 
nicht eingetragen ist, kann damit Halter des Fahrzeugs sein. 

Die Eintragung liefert nur ein Indiz für die Halterstellung. Es 
spricht also eine sogenannte „tatsächliche Vermutung“ dafür, 
dass derjenige, auf den ein Kraftfahrzeug zugelassen ist, auch 
dessen Halter ist. 

		Halter nur auf dem Papier?
Kommen wir nochmal auf unser Dienstwagenbeispiel zurück: 
Hier darf der AN in begrenztem Umfang den Dienstwagen 
privat nutzen; die Fixkosten werden vom AG getragen. Die Zu-
lassung des Dienstwagens auf den AN alleine reicht aber nicht 
aus, um ihn als Halter anzusehen. Die Zulassungsbehörden prü-
fen nicht, ob die einzutragende Person auch tatsächlich Halter 
im Sinne der oben genannten Definition ist. Umgekehrt ist die 
eingetragene Person nicht Halter, weil sie in der Zulassungsbe-
scheinigung als Halter eingetragen ist. Der Satz: „Halter ist, wer 
in Zulassungsbescheinigungen als Halter eingetragen ist“, trifft 
damit nicht zu.
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			  1 Min. 

Gibt es vergleichbare Nutzungsfälle auch in Ihrem Unterneh-
men? 

  

 

 

 

1.5 Haftpflichtversicherung = Haltereigenschaft?

	  1 Min.

Ebenso falsch wäre die Annahme, Halter sei, wer ein Fahrzeug 
als Versicherungsnehmer haftpflichtversichert hat. Auch hier 
handelt es sich um ein Indiz für die Haltereigenschaft – nicht 
mehr und nicht weniger. Denn ansonsten bestünde die Mög-
lichkeit, durch den Abschluss der Haftpflichtversicherung 
durch eine bestimmte Person für diese die Haltereigenschaft 
zu begründen. 

1.6 Weitere fuhrparkrelevante Aspekte für die 
Zuordnung der Haltereigenschaft	  9 Min.

Durch die gerade erläuterte Definition des Halterbegriffs er-
geben sich verschiedene typische Konstellationen in Unter-
nehmen mit einem Fuhrpark, bei denen die Haltereigenschaft 
infrage steht, und dazu Kriterien, die für die Zuordnung der 
Haltereigenschaft maßgeblich sind. 
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Die Halterzuordnung bei finanzierten Fahrzeugen im 
Fuhrpark
Die Finanzierung von Fahrzeugen durch sogenannte Auto-
banken, d.h. Banken, die als Tochtergesellschaften der Fahr-
zeughersteller den Fahrzeugerwerb finanzieren, ist am Markt 
weit verbreitet. Bei der Finanzierung von Fahrzeugen wird 
meist Ratenzahlung vereinbart sowie ein Eigentumsvorbehalt 
am Fahrzeug, dessen Erwerb finanziert werden soll. Das Fahr-
zeug wird dem Erwerber übergeben, die finanzierende Bank 
behält jedoch das Eigentum am Fahrzeug bis dies vollständig 
bezahlt wurde. Der Kunde wird erst nach Zahlung der letzten 
Darlehensrate Eigentümer. 

Weiter wird in der Regel vereinbart, dass der Erwerber des 
Fahrzeugs für die Dauer des Eigentums der finanzierenden 
Bank dieser die über das Sicherungsgut ausgestellte Zulas-
sungsbescheinigung Teil II übergibt. Der Erwerber des Fahr-
zeugs hat in der Zeit bis zum tatsächlichen Eigentumserwerb 
durch vollständige Zahlung ein sogenanntes Anwartschafts-
recht: Mit Zahlung der letzten Rate tritt die aufschiebende Be-
dingung vollständiger Kaufpreiszahlung außer Kraft und der 
Erwerber wird Eigentümer des Fahrzeugs. 

Auch hier zeigt sich: Das Eigentum ist für die Frage, wer Hal-
ter eines Fahrzeugs ist, grundsätzlich nicht entscheidend (sie-
he Kap. 1.3). Damit ist auch bei finanzierten Fahrzeugen die 
Eigentumslage des Fahrzeugs für die Haltereigenschaft (wie 
auch sonst) nicht ausschlaggebend. 

Halter des zu finanzierenden Fahrzeugs ist grundsätzlich 
der Nutzer! 

Er trägt die laufenden Kosten des Fahrzeugs und hat die tat-
sächliche Verfügungsgewalt inne. Daher ist er auch als Halter 
des Fahrzeugs anzusehen. 

Die Halterzuordnung bei Leasingfahrzeugen im Fuhr-
park
Gerade in der gewerblichen Nutzung von Fahrzeugen ist das 
Kfz-Leasing weit verbreitet. Mehr noch: Viele Fuhrparks in 
Unternehmen bestehen ausschließlich aus geleasten Fahrzeu-
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gen. In seiner grundlegenden Entscheidung vom 22.03.1983 
hat der Bundesgerichtshof zur Haltereigenschaft bei einem 
Leasingfahrzeug ausgeführt, dass bei einer Fahrzeugüberlas-
sung durch einen Leasingvertrag über einen längeren Zeit-
raum der Leasinggeber in der Regel nicht mehr als Halter an-
gesehen werden kann. Es läge im Wesen des sogenannten 
Finanzierungsleasings, dass eine längere feste Laufzeit verein-
bart werde, in der der Leasingnehmer durch Ratenzahlungen 
dem Leasinggeber sämtliche, bei diesem verbleibenden Kos-
ten (anteilige Anschaffungskosten zuzüglich Zinsen und Ge-
winn) erstattet. Dafür erhalte der Leasingnehmer für die ver-
einbarte Laufzeit die uneingeschränkte Verfügungsgewalt 
über den ihm überlassenen Gegenstand. 

Dies gilt für

 › den Leasingvertrag mit Restwertabrechnung, 

 › den Leasingvertrag mit sogenanntem Andienungsrecht und 

 › das sogenannte Kilometerleasing. 

In allen Konstellationen gilt: 

Halter eines Leasingfahrzeugs ist grundsätzlich der Lea-
singnehmer!

Halterzuordnung bei angemieteten Fahrzeugen im 
Fuhrpark
In seiner Entscheidung vom 03.12.1991 machte der Bundes-
gerichtshof grundsätzliche Ausführungen zu der Frage, wer 
bei kurzfristiger Anmietung eines Fahrzeugs dessen Halter 
ist. 

Die Entscheidung (Volltextveröffentlichung) findet sich unter 
https://bit.ly/2O9JNFD .

In diesem Urteil stellt das Gericht klar, dass der Vermieter 
eines Kraftfahrzeugs seine Haltereigenschaft bei einer nur vo-
rübergehenden Gebrauchsüberlassung in der Regel nicht ver-
liert. Ausgehend von der Definition des Halterbegriffs führt es 
aus, dass neben dem Vermieter auch der Mieter eines Kraft-
fahrzeugs Halter sein kann. 
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Zur Frage, ob der Mieter eines Lkw, der für weniger als einen 
Tag angemietet wurde, als dessen Halter anzusehen sei, ent-
schied der Bundesgerichtshof in dieser Entscheidung zudem, 
dass für die Begründung der Haltereigenschaft in jedem Fall 
eine gewisse zeitliche Dauer der Gebrauchsüberlassung Vo-
raussetzung für eine Verfestigung der tatsächlichen, vor-
nehmlich wirtschaftlichen Zuständigkeit für das Kraftfahr-
zeug ist. Zwar sei der Zeitraum der Gebrauchsüberlassung 
nicht grundsätzlich entscheidend, aber doch ein wesentliches 
Indiz dafür, ob der Vermieter dem Mieter die für eine Halter-
eigenschaft erforderliche, tatsächliche Verfügungsgewalt über 
das Kraftfahrzeug eingeräumt hat. Bei Anmietung für einen 
eng begrenzten Zeitraum von einem Tag sei entscheidend, ob 
der Mieter von vornherein nur eine beschränkte Benutzungs-
möglichkeit hat und er deswegen das Fahrzeug nicht nach sei-
nem Belieben zeitlich und örtlich einsetzen kann. 

Hat der Mieter nur eine beschränkte Benutzungsmöglich-
keit in diesem Sinne, ist er somit nicht als Halter des Fahr-
zeugs anzusehen.

Der Bundesgerichtshof geht somit bei einer kurzzeitigen Ver-
mietung grundsätzlich davon aus, dass die Haltereigenschaft 
beim Vermieter des Fahrzeugs verbleibt. Die Entscheidung 
macht deutlich, dass der Zeitraum der Vermietung ein Krite-
rium für die Frage ist, wer während der Mietzeit Fahrzeughalter 
ist. Daneben kommt es auch darauf an, ob und inwieweit der 
Mieter eine (un-)beschränkte Benutzungsmöglichkeit des 
Fahrzeugs hat. Zudem stellt der Bundesgerichtshof in dieser 
Entscheidung klar, dass Mieter und Vermieter gemeinsam Hal-
ter eines Kraftfahrzeugs sein können.

Die Halterzuordnung bei der Stellung eines Arbeitneh-
merdienstwagens
Der Dienstwagen, also das Fahrzeug, das der Mitarbeiter be-
ruflich nutzt und auch in gewissem Umfang privat nutzen 
darf, wird vom Unternehmen angeschafft. Dies gilt sowohl für 
das käuflich erworbene Fahrzeug, als auch für das finanzierte 
Fahrzeug oder (im Fuhrparkbereich häufig) das geleaste Fahr-
zeug. 
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Der Unternehmer trägt in der Regel 

 › die Fixkosten des Fahrzeugs, 

 › die Steuern, 

 › die Kosten für die Haft- und ggf. Vollkaskoversicherung 
und 

 › die Kosten für den Treibstoff. 

Dies führt dazu, dass das Fahrzeug ihm wirtschaftlich zuge-
rechnet wird. Dies gilt auch, wenn sich der Unternehmer über 
eine Entgeltumwandlung beim Dienstwagennutzer und sei-
nem Arbeitnehmer letztendlich diese Kosten wieder refinan-
ziert. Dies ist nicht selten bei der Dienstwagenüberlassung als 
Motivationsmodell der Fall. 

Die Fahrzeugüberlassung erfolgt zudem meist unter klaren 
Vorgaben, z.B. 

 › zur Behandlung des Fahrzeugs, 

 › zum Kreis der Privatnutzungsberechtigten, 

 › zur Behandlung des Fahrzeugs (Rechte und Pflichten), 

 › zum Umfang der privaten Nutzung (Kilometerbegrenzung). 

Entsprechende Regeln finden sich entweder in 

 › Arbeitsverträgen (sofern mit Beginn des Arbeitsvertrags 
die Stellung eines Dienstwagens verbunden ist), 

 › Dienstwagenüberlassungsverträgen oder 

 › anderen Regelwerken (Car Policy), sofern es um den Um-
gang mit dem Dienstwagen geht. 

In diesen Fällen ist der Unternehmer und Arbeitgeber in der 
Regel Halter des überlassenen Dienstwagens. Die Zulassung 
des Dienstwagens auf den Arbeitnehmer führt also nicht 
dazu, dass der Dienstwagennutzer (der Arbeitnehmer) zum 
Halter des Fahrzeugs wird. Der Grund hierfür liegt darin, dass 
die Haltereigenschaft eben nicht frei wählbar ist, sondern eine 
rechtliche Verantwortung für denjenigen begründet, der – wie 
in diesen Fällen – als Halter (Verantwortlicher) anzusehen ist.
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			  5 Min. 

Welche dieser Konstellationen gibt es aktuell bei Ihnen im 
Haus? 
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Das merke ich mir

 

  

 

 

 

Meine Ideen dazu

 

  

 

 

 

Umsetzung im Unternehmen
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2 Der Fuhrparkleiter

Wer ist das und wer braucht ihn?

Erfahren Sie hier

 › wie bzw. ob der Begriff des „Fuhrparkleiters“ allgemein defi-
niert ist

 › wer vor Gericht als Fuhrparkleiter gilt

 › wann ein Fuhrparkleiter zwingend erforderlich ist

Unsicherheiten bestehen oft, wenn es um die Frage geht, was 
einen Fuhrparkleiter ausmacht und ab welcher Fuhrparkgrö-
ße ein Fuhrparkleiter überhaupt erforderlich ist. 

2.1 Begriffliches zum Fuhrparkleiter	  6 Min.

„Fuhrparkleiter“ ist kein anerkannter Ausbildungsberuf, gleich-
wohl verschiedene Anbieter zertifizierte Aus- und Fortbildun-
gen veranstalten. 

Eine gesetzliche Definition des Fuhrparkleiters fehlt!

Auch in der Rechtsprechung findet man keine klare Defini-
tion des Fuhrparkleiters. Vielmehr stellt die Rechtsprechung 
klar, dass der Begriff „Fuhrparkleiter“ wie auch die Aufgaben-
beschreibung noch nichts darüber sagt, ob dem Betreffenden 
vom Inhaber des Betriebs (oder einem sonst dazu Befugten) 
ausdrücklich der Auftrag erteilt worden ist, in eigener Verant-
wortung die dem Unternehmer obliegenden Verpflichtungen 
wahrzunehmen. Die bloße tatsächliche Wahrnehmung die-
ser Pflichten reiche für die Begründung seine Verantwortlich-
keit nicht aus. Er müsse vielmehr beauftragt werden, die 
Pflichten in eigener Verantwortung zu erfüllen, d.h. mit ent-
sprechender Selbstständigkeit und Entscheidungsfreiheit. 
Hierbei müsse er in der Lage sein, von sich aus ohne Weisung 
des Betriebsinhabers die Maßnahmen zu ergreifen, die zur Er-
füllung der Pflichten notwendig sind (so z.B. OLG Düsseldorf, 
Beschluss vom 12.12.2006). 
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Für den Fuhrparkleiter ist eine gute Zusammenarbeit mit der 
Unternehmensleitung von zentraler Bedeutung. 

Er ist Schnittstelle zu 

 › externen Anbietern, 

 › Reparaturwerkstätten, 

 › Kfz-Sachverständigen, 

 › Leasinggebern, 

 › finanzierenden Banken, 

 › Behörden, 

 › Versicherungen, 

 › Gerichten u.v.m. 

Geht es um rechtliche Verstöße eines Fahrzeugführers, z.B. 
weil

 › Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten wurden, 

 › der Fahrzeugführer trotz eines bestehenden Fahrverbots 
fuhr, 

 › der Fahrzeugführer bei einer Kontrolle zwar einen Führer-
schein vorzeigen konnte, es sich aber nicht um die für das 
geführte Fahrzeug erforderliche Fahrerlaubnis handelte, 

 › die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert war etc.,

geht es neben der Verantwortlichkeit des Fahrzeugführers um 
die Frage, ob neben ihm der Unternehmer oder der vertretend 
für ihn tätige Fuhrparkleiter für den Verstoß haftbar gemacht 
werden kann. 

Hat der Unternehmer eine Person (den „Fuhrparkleiter“) mit 
der Wahrnehmung jener Pflichten betraut, die ihn als „Hal-
ter“, als „Unternehmer“, als „Beförderer“, als „Arbeitgeber“ 
oder „Fahrzeugbetreiber“ treffen, geht es um die Frage, ob er 
selbst haftungsrechtlich entlastet ist, weil diese Person diese 
(seine) Pflichten wahrzunehmen hat. 

Umgekehrt geht es um die Frage, ob Pflichtverstöße des 
Unternehmers (sei es als Halter, als Beförderer, als Arbeitge-
ber oder als Fahrzeugbetreiber) ihn überhaupt noch treffen, 
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wenn er eine Person mit der Wahrnehmung dieser Pflichten 
betraut hat. Es geht also darum, ob er neben dieser Person 
haftet oder ob er (trotz der Übertragung der ihm obliegenden 
Pflichten an den Fuhrparkverantwortlichen) selbst haftet.

Arbeitsrechtlich hat der Fuhrparkleiter 

 ›  für einen reibungslos funktionierenden Fuhrpark einzuste-
hen und 

 › das Unternehmen vor Schäden zu bewahren, die sich aus 
der nicht sachgerechten Wahrnehmung der Fuhrparkver-
antwortung für das Unternehmen ergeben können.

Aus Sicht der im Zweifel befassten Behörden oder Gerichte 
geht es bei der Prüfung der Frage, ob und wer für einen Ver-
stoß verantwortlich ist, also um eine haftungsrechtliche Fra-
ge. Hierbei ist nicht die Frage ausschlaggebend, ob und wie 
die Person und damit ihre Aufgabe benannt werden („Fuhr-
parkleiter“, „Fuhrparkverantwortlicher“, „Fuhrparkmana-
ger“). Und auch nicht die Frage, ob und wie er ausgebildet 
(und unter Umständen die Ausbildung zertifiziert) wurde. 
Auch eine Stellenbeschreibung ist nicht ausschlaggebend. 

Entscheidend ist, ob die entscheidenden Kriterien erfüllt 
sind, die die Rechtsprechung aufstellt, um (haftungsrecht-
lich) von einem Fuhrparkverantwortlichen auszugehen.

Geht es also um einen Verstoß bzw. einen haftungsrechtlichen 
Vorwurf gegenüber einem „Fuhrparkverantwortlichen“, muss 
sorgfältig und anwaltlich geprüft werden, ob der so in An-
spruch Genommene tatsächlich Fuhrparkleiter ist. 

Geht es um eine Entlastung des Unternehmers, geht es um die 
Frage, ob der Unternehmer die erforderlichen Voraussetzun-
gen durch Einsetzen eines Fuhrparkleiters geschaffen hat und 
er sich deshalb weitgehend entlasten kann.
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			  5 Min. 

Welche Bezeichnung wird bei Ihnen verwendet und wie wird 
sie intern definiert? 

  

 

 

 

2.2 Gerichtliche Anforderungen an einen Fuhr-
parkleiter	  4 Min.

Die Rechtsprechung geht von einem Fuhrparkleiter (im haf-
tungsrechtlichen Sinne) aus, wenn

1. die vom Unternehmer eingesetzte Person zur Wahrneh-
mung der verschiedenen Aufgaben fachlich geeignet, zu-
verlässig und erprobt ist, der Unternehmer also zur 
Wahrnehmung seiner Pflichten (und zu seiner Entlastung) 
eine Person ausgesucht und diese ihm rechtlich obliegen-
den Pflichten übertragen hat, die die verschiedenen Auf-
gaben fachlich bewerkstelligen kann,

2. diese von ihm eingesetzte Person die oben genannten Auf-
gaben in eigener Verantwortung, also selbstständig, aus-
übt und 

3. der Unternehmer die Person, die er zur Wahrnehmung sei-
ner Pflichten ausgesucht hat, regelmäßig kontrolliert, also 
überwacht.

Zu 1. Die Rechtsprechung verlangt, dass der mit der Fuhr-
parkleitung Betraute fachlich geeignet, zuverlässig 
und erprobt ist und auch fachlich geeignet bleibt. Da-
bei ist zu beachten, dass das Straßenverkehrsrecht 
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schnellen Änderungen unterliegt. Zu nennen sind hier 
nur Stichworte wie Maut, der digitale Fahrtenschreiber, 
das autonome Fahren etc. Für den Fuhrparkverant-
wortlichen (und haftungsrechtlich auch für den Unter-
nehmer!) sind regelmäßige Fortbildungen unerläss-
lich. 

Zu 2. Einen Fuhrparkleiter macht aus, dass er seine Aufgaben 
in eigener Verantwortung (also selbstständig) ausübt. 
Dies folgt aus dem Gedanken, dass von einem Fuhr-
parkverantwortlichen nur die Rede sein kann, wenn er 
eigenverantwortlich entscheiden kann. Dazu muss er 
eine eigenständige Erledigungs- und Entscheidungs-
befugnis haben, weil anderenfalls der Unternehmer die 
Erledigungs- und Entscheidungsbefugnis behält – aber 
eben auch die Haftung. Setzt der Unternehmer einen 
Fuhrparkleiter ein (den er auch als solchen bezeich-
net!), spricht er ihm jedoch eigenverantwortliche Ent-
scheidungen ab, birgt dies für den Unternehmer ein 
hohes Risiko. Er muss befürchten, dass z.B. vor Gericht 
die Einsetzung des Fuhrparkleiters sich als „Etiketten-
schwindel“ herausstellt. 

Zu 3. Es reicht für den Unternehmer nicht aus, wenn er eine 
Fuhrparkleitung einsetzt. Er wird seiner ureigenen Ver-
antwortung nur gerecht, wenn er (zumindest stichpro-
benartig) die Fuhrparkleitung regelmäßig überwacht.

Der Unternehmer hat somit ein natürliches Interesse daran, 
dass die genannten Kriterien erfüllt werden. Anderenfalls 
läuft er Gefahr, dass er in Haftung genommen wird, er also 
sein Ziel mit der Einsetzung eines Fuhrparkleiters (= eigene 
haftungsrechtliche Entlastung) nicht erreicht. Bestehen Un-
klarheiten (z.B. ob und inwieweit eine Pflicht vom Unterneh-
mer auf den Fuhrparkverantwortlichen übertragen wurde), 
gehen diese Unklarheiten zu Lasten des Unternehmers. Es 
würde also bei seiner Haftung als Unternehmer blieben und er 
könnte sich mit seiner „Fuhrparkleitung“ nicht entlasten.
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			  4 Min. 

Sind Ihrer Meinung nach die drei Kriterien in Ihrem Betrieb 
erfüllt? Falls nicht, was fehlt? 

  

 

 

 

2.3 Ist ein Fuhrparkleiter überhaupt erforder-
lich?	  2 Min.

Hilfreich für die Beantwortung dieser Frage ist wie so oft ein 
Blick ins Gesetz, in diesem Fall in § 130 Abs. 1 OWiG. Dieser 
lautet:

„Wer als Inhaber eines Betriebes oder Unternehmens vorsätzlich 
oder fahrlässig die Aufsichtsmaßnahmen unterlässt, die erfor-
derlich sind, um in dem Betrieb oder Unternehmen Zuwider-
handlungen gegen Pflichten zu verhindern, die den Inhaber tref-
fen und deren Verletzung mit Strafe oder Geldbuße bedroht ist, 
handelt ordnungswidrig, wenn eine solche Zuwiderhandlung 
begangen wird, die durch gehörige Aufsicht verhindert oder we-
sentlich erschwert worden wäre. Zu den erforderlichen Auf-
sichtsmaßnahmen gehören auch die Bestellung, sorgfältige Aus-
wahl und Überwachung von Aufsichtspersonen.“

Sanktioniert wird mit der Vorschrift die unzureichende („un-
gehörige“) Aufsicht des Unternehmers, die Vorschrift sanktio-
niert somit ein Organisationsverschulden. Zur gehörigen 
Aufsicht gehören auch(!) 

 › die Bestellung, 

 › die sorgfältige Auswahl und 
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 › die Überwachung von Aufsichtspersonen (also des Fuhr-
parkleiters).

		Kritische Betriebsgröße für einen Fuhrparkleiter

Es gibt keine mathematische Größe (z.B. Anzahl der Fahrzeuge 
in einem Fuhrpark), ab der eine Fuhrparkleitung zur unterneh-
merischen Entlastung nicht nur sinnvoll, sondern erforderlich 
ist. Der fließende Übergang vom unternehmerischen Bedürfnis 
nach einer Fuhrparkleitung zur rechtlichen Pflicht zur Installa-
tion einer Fuhrparkleitung ist also dann erreicht, wenn ein ein-
zelner Verstoß letztlich nur mit der Größe des Fuhrparks, der 
Vielzahl der Aufgaben und der eigenen Überforderung er-
klärt werden kann. Diese „Entschuldigung“ ist aber für denjeni-
gen, der sich darauf beruft, mit hohem Risiko verbunden: 

 › Ist die Pflichtverletzung mit Strafe bedroht, kann eine 
Geldbuße bis 1.000.000 Euro verhängt werden. 

 › Ist die Pflichtverletzung mit einer Geldbuße bedroht, be-
stimmt sich das Höchstmaß der Geldbuße wegen der Auf-
sichtspflichtverletzung nach dem für die Pflichtverletzung 
angedrohten Höchstmaß der Geldbuße. 

			  3 Min. 

Kennen Sie Beispiele aus Ihrem Unternehmensumfeld, bei 
denen Geldbußen oder Strafen verhängt wurden?

  

 

 

 



© Springer Fachmedien München GmbH 33

2

Das merke ich mir

 

  

 

 

 

Meine Ideen dazu

 

  

 

 

 

Umsetzung im Unternehmen
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3 Pflichtenübertragung auf den Fuhr-
parkleiter

Die sogenannte „Delegation der Haftung“ 

Erfahren Sie hier

 › was eine Delegation ist – und was nicht.

 › wie Sie die Delegation formal tragfähig gestalten.

 › welche rechtlichen Folgen die Delegation für Sie hat.

  1 Min.

In den meisten Unternehmen dürften keine Zweifel darüber 
bestehen, dass die unternehmerische Verantwortung, die den 
Unternehmer als Fuhrparkbetreiber trifft, auf einen Dritten 
delegiert werden kann, also: auf einen Fuhrparkleiter. 

Ganz anders sieht es aus, wenn es um die Frage geht, wie diese 
(letztlich) „Delegation der Haftung“ zu erfolgen hat und wel-
che Rechtsfolgen die Delegation auslöst. Unternehmer gehen 
häufig davon aus, dass sie ihre Verantwortung „abgetreten“, 
damit also selbst nichts mehr zu tun haben. Diese Fehlvorstel-
lung kann für den Unternehmer zum Bumerang werden und 
letztlich zur eigenen Haftung führen. 

Eine Haftungsdelegation führt stets nur dazu, dass die eigenen 
Haftungsrisiken des Unternehmers gemindert werden, also 
weitgehend auf den Fuhrparkleiter übergehen. 

Mit einer Haftungsdelegation kann nie eine vollständige 
Entlastung des Unternehmers erreicht werden. Eine Haf-
tungsdelegation ist letztendlich eine Haftungserweiterung, 
kein vollständiger Haftungsübergang.

3.1 Gestaltungsrahmen der Haftungsdelegation

	  10 Min.

Da ein Unternehmensfuhrpark nur bis zu einer gewissen Grö-
ße überschaubar ist, ist die Haftungsdelegation für viele 
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Unternehmer ein geradezu zwingendes Bedürfnis. Die 
Rechtsordnung geht, wenn sie ein Organisationsverschulden 
sanktioniert, sogar davon aus, dass ab einer gewissen Größe 
und Komplexität des Fuhrparks eine Pflicht zur Schaffung 
einer organisatorischen Verwaltungseinheit für die Aufgaben 
eines Fuhrparks besteht. 

Hinsichtlich der Frage des „Wie“ der Haftungsdelegation geht 
es vordringlich darum, ob diese schriftlich erfolgen muss und 
ob und wie die einzelnen Aufgaben im Fuhrpark verteilt wer-
den können. Hier geht es neben der sogenannten Weiterdele-
gation zusätzlich um die Frage, ob und mit welchen Konse-
quenzen Aufgaben der Fuhrparkleitung auch an externe 
Anbieter verteilt werden können. Exemplarisch sei hier die 
sogenannte „elektronische Führerscheinkontrolle“ genannt.

Die Übertragung der o.g. unternehmerischen Pflichten (Dele-
gation) muss ausdrücklich erfolgen. Die bloße tatsächliche 
Wahrnehmung der Pflichten ist hierfür nicht ausreichend. 
Allerdings sei hier auch deutlich darauf hingewiesen, dass dies 
nicht notwendigerweise die schriftliche Übertragung der 
Pflichten verlangt. Schon die betriebliche Übung kann sich 
haftungsbegründend auswirken. 

Beispiel  

Wer z.B. die Aufgaben eines Fuhrparkleiters über Jahre wahr-
nimmt, Fahrerermittlungsanfragen als „Fuhrparkleiter“ beant-
wortet, Führerscheine kontrolliert etc., wird es schwer haben, 
wenn er sich gegen einen Verstoß mit der Begründung vertei-
digt, dass ihm die Aufgabe nicht ausdrücklich zugewiesen wur-
de. „Ausdrücklich“ heißt eben nicht zwingend schriftlich! 

Mit der Delegation werden Pflichten (etwa die Halterpflich-
ten) übertragen, nicht etwa die Eigenschaft als Halter. Der 
Unternehmer kann sich seiner Haltereigenschaft nicht durch 
Pflichtendelegation auf einen Dritten – den Fuhrparkleiter – 
entziehen (siehe Kap. 3).
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Beispiel  

Der Mitarbeiter X der A-GmbH tut dem Kollegen Y einen (ver-
meintlichen) Gefallen: Seit er vor Jahren einen Bandscheiben-
vorfall hatte, kümmert sich X federführend um den Fuhrpark 
der A-GmbH, da er seine frühere Tätigkeit als Fahrer der A-
GmbH auf ärztliches Anraten hin nicht mehr ausüben sollte. Er 
beantwortet etwa Fahrerermittlungsanfragen als Fuhrparklei-
ter der A-GmbH, kontrolliert im Unternehmen die Führerschei-
ne usw. Einen neuen Arbeitsvertrag als Fuhrparkleiter hat er 
jedoch nie erhalten. 

Auf eine behördliche Anfrage hin benennt er nicht Kollegen Y 
als verantwortlichen Fahrzeugführer, sondern eine nichtexis-
tente Person Z. Erst nach Ablauf der Verfolgungsverjährung 
räumt er ein, dass nicht Z, sondern Y das Fahrzeug zum damals 
angefragten Zeitpunkt fuhr. Weil die Behörde dadurch in die 
Irre geführt wurde und den verantwortlichen Fahrzeugführer 
nicht ermitteln konnte, wird das Verfahren eingestellt. Die zu-
ständige Straßenverkehrsbehörde ordnet aber daraufhin für 
gesamten Fuhrpark der A-GmbH eine Fahrtenbuchauflage für 
alle Fahrzeuge an. 

Der Geschäftsführer der A-GmbH ist entsetzt, zumal das Unter-
nehmen mit einem erheblichen Kostenbescheid für die Fahr-
tenbuchauflage belastet wird. X ist allerdings der Auffassung, 
er sei dafür nicht haftbar zu machen, da er nicht einmal Fuhr-
parkleiter sei und verweist auf seinen (alten) Arbeitsvertrag. 
Halter dieser Fahrzeuge ist die A-GmbH, damit sei sie auch Ad-
ressat der behördlichen Maßnahme und nicht X, der die Fahr-
tenbuchauflage zwar zu verantworten hat, jedoch nicht Halter 
der im Fuhrpark befindlichen Fahrzeuge ist. X ist jedoch un-
zweifelhaft Fuhrparkleiter der A-GmbH. Er hat die Aufgaben 
über Jahre wahrgenommen und hat auch gegenüber der Be-
hörde als Fuhrparkleiter gehandelt. Er hat die Pflichten „aus-
drücklich“ übernommen.
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Es empfiehlt sich ein schriftlicher Arbeitsvertrag, der

 › klärt, mit welchen Pflichten der Fuhrparkleiter betraut wird 
(und welchen nicht), 

 › regelt, ob und in welchem Umfang der Arbeitnehmer, der 
zum Fuhrparkleiter bestellt wird, ihm übertragene Pflichten 
(weiter-)delegieren kann, 

 › besagt, welche Befugnisse und Rechte der Fuhrparkleiter 
im Unternehmen hat (und welche nicht), 

 › eine Vertretungsregelung enthält, 

 › ferner Regelungen trifft, ob und ggf. wie der Fuhrparkleiter 
haftungsrechtlich abgesichert ist und wie er für die Über-
nahme der Verantwortung sachgerecht vergütet wird.

Die maßgeschneiderte Fertigung eines auf das Unterneh-
men individuell abgestimmten Arbeitsvertrags ist gegenüber 
einem „Copy-and-Paste“-Fuhrparkleiter-Arbeitsvertrag dabei 
die sicherere und im Streitfall günstigere Alternative, sowohl 
für den Unternehmer als auch für den Fuhrparkleiter.

Die Delegation der Haftung kann auf verschiedene Weise, 
die Pflichtenübertragung auf eine oder mehrere Personen 
erfolgen.

Die Bestellung eines Vertreters des Fuhrparkleiters ist un-
bedingt anzuraten! 

Dies liegt im unmittelbaren Interesse des Unternehmens, weil 
ansonsten die Gefahr erhöhter Eigenhaftung besteht. Es liegt 
in seinem Interesse und liegt in seiner Verantwortung, dass 
Reibungslosigkeit des Fuhrparks z.B. unabhängig von Urlaub 
und Krankheit gewährleistet ist.

Neben der Delegation der Haftung ist auch möglich, dass dem 
Fuhrparkleiter obliegende Pflichten (weiter-)delegiert wer-
den. 

Der Arbeitsvertrag des Fuhrparkleiters kann die Berechtigung 
zur (Weiter-)Delegation ausdrücklich vorsehen. Ansonsten 
hat der Fuhrparkleiter seine Pflichten grundsätzlich in eigener 
Verantwortung wahrzunehmen. Ohne eine entsprechende 
Regelung ist der Fuhrparkleiter also nicht zur Weiterdelega-
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tion seiner Pflichten befugt! Hintergrund: Könnte der Fuhr-
parkleiter autonom seine Pflichten weiterdelegieren, könnte 
der Unternehmer seiner Überwachungs- und Kontrollfunk-
tion nicht gerecht werden.

Wenn der Fuhrparkleiter eine ihm übertragene Aufgabe wei-
terdelegiert, sollte Klarheit über die Berechtigung hierzu be-
stehen. Bei der Weiterdelegation gelten die oben genannten 
Grundsätze entsprechend. 

		Grenzen der Weiterdelegation

In vielen Dienstwagenüberlassungsverträgen findet sich die 
klarstellende Klausel, dass der Mitarbeiter das Fahrzeug nur mit 
einer gültigen Fahrerlaubnis nutzen darf und er eine Entzie-
hung der Fahrerlaubnis oder ein Fahrverbot dem Arbeitgeber 
anzuzeigen hat. Diese Klauseln haben ihren Sinn, weil der 
Arbeitnehmer, der diese missachtet, klar gegen eine arbeits-
rechtliche Pflicht verstößt. Hierauf lassen sich arbeitsrechtliche 
Maßnahmen (Abmahnung, ggf. Kündigung) stützen. 

Gleichwohl gilt: Es ist nicht möglich, eine bestehende Kontroll-
pflicht (z.B. zur Führerscheinkontrolle) auf den Verpflichteten 
zu „delegieren“ und sich so der eigenen Pflicht zur Führer-
scheinkontrolle zu entledigen.

Zudem ist zu prüfen, ob eine Weiterdelegation im rechtlichen 
Sinne überhaupt vorliegt oder ob das Unternehmen bzw. der 
Fuhrparkleiter sich zur Erfüllung der eigenen Aufgabe eines 
Drittanbieters bedient hat, sich also eines Erfüllungsgehilfen 
bedient hat. Wenn z.B. ein Unternehmen die sogenannte elekt-
ronische Führerscheinkontrolle nutzt, überträgt sie die Durch-
führung einer Pflicht (die Führerscheinkontrolle) auf einen 
Dienstleister. Dennoch hat der Unternehmer bzw. sein Fuhr-
parkleiter die Führerscheinkontrollpflicht, nicht das durchfüh-
rende Unternehmen. Der Unternehmer bzw. sein Fuhrparklei-
ter gibt dem Dienstleister, der die Kontrolle durchführt, die 
Prüfintervalle vor; der Dienstleister prüft also nicht eigenver-
antwortlich. Der Dienstleister kann vielmehr nur nach dieser 
Maßgabe kontrollieren, ob eine bestimmte Person einen be-
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stimmten Führerschein nach einem vorgegebenen Intervall 
vorgelegt bzw. in ein entsprechendes Lesegerät eingeführt hat. 
Ob diese Person z.B. berechtigt ist, mit diesem Führerschein ein 
bestimmtes Kraftfahrzeug oder Gespann zu führen, kann und 
wird der Dienstleister aber nicht prüfen. Auch wird der Blick in 
die AGB des Anbieters möglicherweise desillusionieren: Dort 
wird eben genau darauf hingewiesen. Die Kontrollpflicht kann 
somit nicht an einen Anbieter der sogenannte elektronischen 
Führerscheinkontrolle erfolgreich (weiter-)delegiert werden. 

Beispiel  

Das Unternehmen beauftragte den Anbieter eines elektroni-
schen Kontrollsystems mit der Durchführung der Führerschein-
kontrolle. Zum 01.03.2016 wurde ein neuer Mitarbeiter einge-
stellt. Ende Februar pflegte der Fuhrparkleiter die Daten des 
neuen Mitarbeiters in das System ein und schaltete eine jährli-
che Kontrollpflicht. 

Im Sommer 2017 wurde ein Strafverfahren gegen den Mit-
arbeiter eingeleitet, weil er ohne gültige Fahrerlaubnis fuhr. 
Dies fiel bei einer Routinekontrolle auf, in die er mit seinem 
Fahrzeug geriet. Dabei stellte sich heraus, dass ihm im Ende 
2016 die Fahrerlaubnis entzogen und eine zweijährige Sperr-
frist verhängt wurde. 

Gegen den Fuhrparkleiter wurde ein Ermittlungsverfahren ein-
geleitet, weil er es fahrlässig zuließ, dass der Mitarbeiter ohne 
gültige Fahrerlaubnis fuhr. Es wurde folgender Softwarefehler 
entdeckt: Der Fuhrparkleiter pflegte die Daten am 29.02.2016 
ein – ein Schaltjahr. Der Mitarbeiter wäre damit erst am 
29.02.2020 wieder durch die elektronische Führerscheinkont-
rolle zur Vorlage des Führerscheins aufgefordert worden statt 
am 28.02.2017 oder am 01.03.2017. Der Anbieter der elektroni-
schen Führerscheinkontrolle verweist hierbei auf seine AGB, die 
eine Haftung für diesen Fehler ausschließen. Auf einen exter-
nen Fehler kann der Fuhrparkleiter sich daher nicht berufen. Er 
hat im Jahr 2017 keine Meldung erhalten, dass der Führer-
schein des Mitarbeiters ordnungsgemäß vorlegt wurde. 
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			  5 Min. 

Setzt Ihr Unternehmen externe Unterstützung bei der Fuhr-
parkkontrolle ein? Welche Mechanismen greifen, um Fehler 
wie im gerade geschilderten Fall zu vermeiden?

  

 

 

 

3.2 Die Verteilung der Aufgaben der Fuhrparklei-
tung	  3 Min.

Bei der Frage, wie ein Unternehmen seine Fuhrparkverwal-
tung organisiert, ist es weitgehend frei. Letztlich kommt es 
ausschließlich darauf an, dass 

 › der Fuhrpark des Unternehmens reibungslos funktioniert,

 › das unternehmerische Ziel der weitgehenden Haftungsde-
legation erreicht werden kann und 

 › der Vorwurf eines Organisationsverschuldens gar nicht erst 
im Raum steht. 

Die Organisationsform wird vielfach auch von der Struktur 
des Unternehmens abhängig sein, z.B. wenn es mehrere 
Standorte hat. Es muss nur sichergestellt sein, dass die Aufga-
ben klar verteilt sind.

Folgende Konstellationen der Aufgabenverteilung sind mög-
lich (selbstverständlich auch in Kombination): 

1. Als klassischen Normalfall könnte man die Situation an-
sehen, dass es in einem Unternehmen einen Fuhrparkleiter 
gibt. 
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2. Daneben ist möglich, dass im Unternehmen verschiedene 
Aufgaben bzw. Pflichten auf mehrere Personen selbststän-
dig und in Eigenverantwortung verteilt werden. 

3. Es kann auch eine zentrale Fuhrparkleitung bestehen, 
während z.B. in verschiedenen Niederlassungen die Auf-
gaben und Pflichten durch einen Fuhrparkleiter für die je-
weilige Niederlassung vor Ort wahrgenommen werden. 

Dies alles kann der Unternehmer selbst regeln oder aber der 
Fuhrparkleitung überlassen (soweit er ihr das Recht zur Wei-
terdelegation einräumt). Hierbei muss (wie schon beschrie-
ben) klar unterschieden werden zwischen Delegation bzw. 
Weiterdelegation einerseits und der andererseits bestehen-
den Möglichkeit, sich seitens der Fuhrparkleitung Dritter zu 
bedienen, die ihre Aufgaben nach Weisungen durchführen. 

Beispiel  

Der Fuhrparkleiter weist einen Mitarbeiter an, die anstehende 
Führerscheinkontrolle nach seinen Vorgaben für ihn durch-
zuführen, wobei er auch festlegt, wie die durchgeführte Kont-
rolle zu dokumentieren ist (vgl. auch das vorherige Beispiel zur 
elektronischen Führerscheinkontrolle).

Insbesondere bei der Verteilung der Aufgaben der Fuhrparklei-
tung an mehrere Personen ist der Unternehmer gut beraten, 
wenn die jeweiligen Aufgaben sauber voneinander getrennt 
werden. Ist nicht klar, wer welche Aufgabe hat, besteht die Ge-
fahr, dass die Aufgaben nicht sorgsam genug delegiert wurden. 
Das kann dazu führen, dass das Ziel der Haftungsdelegation 
insgesamt scheitert und der Unternehmer in der (Eigen-)Haf-
tung bleibt.
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			  3 Min. 

Reflektieren Sie kurz, wie Sie die Aufgaben der Fuhrparklei-
tung bei sich im Unternehmen verteilt haben.

  

 

 

 

3.3 Rechtsfolgen bei Delegation der Haftung 

  6 Min.

Die Rechtsfolgen der Haftungsdelegation bestimmen sich da-
nach, ob der Fuhrparkleiter haftungsrechtlich als Fuhrpark-
verantwortlicher eingestuft wird und ob der Unternehmer 
seine ihm immer noch verbleibenden Pflichten ordnungs-
gemäß wahrnimmt.

Wahrscheinlich ahnen Sie schon: Eine Stellenbeschreibung 
als Fuhrparkleiter reicht für die entsprechende Einstufung 
nicht aus. Es ist für eine wirksame Pflichtendelegation viel-
mehr zwingend erforderlich, dass der entsprechende Mit-
arbeiter beauftragt wurde, die dem Unternehmer obliegenden 
Pflichten selbstständig und mit eigener Entscheidungsfrei-
heit wahrzunehmen. Das bedeutet, dass er auch in der Lage 
sein muss, die erforderlichen Maßnahmen zur Erfüllung der 
Halterpflichten ohne Weisung des Unternehmers wahrzuneh-
men. Weisungen, die den Fuhrparkleiter in seiner Selbststän-
digkeit beschränken, bergen für das Unternehmen somit ein 
hohes Risiko. 
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Der Fuhrparkleiter muss sachkundig, erprobt und erwiese-
nermaßen zuverlässig sein.

Die Konsequenzen der ordnungsgemäßen Haftungs-
delegation
Liegt eine wirksame Pflichtendelegation des Unternehmers an 
den Flottenmanager vor, haftet letzterer – neben dem Unter-
nehmer – selbst. Das gilt in zivil-, straf- und bußgeldrechtli-
cher Hinsicht. 

Kann der Unternehmer nachweisen, dass er

 › den Fuhrparkleiter sorgfältig ausgewählt hat, 

 › ihm Eigenverantwortlichkeit hinsichtlich der Erfüllung der 
ihm übertragenen Pflichten eingeräumt hat und 

 › ihn gleichwohl ordnungsgemäß überwacht hat, 

ist er von der eigenen Haftung befreit (aber auch nur dann!).

Die Rechtsfolgen einer nicht ordnungsgemäßen Haf-
tungsdelegation
Unklarheiten und Mängel bei der Haftungsdelegation gehen 
zu Lasten des Unternehmers. Hat der Unternehmer den 
Fuhrparkleiter nicht sorgfältig genug ausgewählt und zeigt 
sich, dass dieser mit den übertragenen Aufgaben überfordert 
ist, verbleibt es bei der unternehmerischen Eigenhaftung. Aus 
diesem Grund ist es auch im ureigenen Interesse des Unter-
nehmers, dass der Fuhrparkleiter fachlich auf aktuellem Stand 
ist und bleibt – wozu Fortbildungen unabdingbar sind. 
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Beispiel  

A kümmert sich neben seiner eigentlichen Tätigkeit im Unter-
nehmen auch um den Fuhrpark. Eines Tages legt ihm die Chef-
sekretärin ein Anschreiben der zuständigen Berufsgenossen-
schaft vor, die nach dem schweren Verkehrsunfall eines 
Mitarbeiters die Vorlage der Sachkundigenprüfung nach § 57 
DGUV Vorschrift 70 sowie Nachweise zu durchgeführten Fah-
rerunterweisungen erbittet. A antwortet, damit habe das 
Unternehmen nichts zu tun, da der Fuhrpark ausschließlich aus 
Pkw bestehe, die zudem nur für normale Fahrten, nicht aber 
zum Transport von Mitarbeitern genutzt würden. Zudem seien 
die Mitarbeiter für den Zustand der Fahrzeuge selbst verant-
wortlich und dürften den Wagen auch privat nutzen. 

Hier wird man davon auszugehen, dass A der Aufgabe der Fuhr-
parkleitung fachlich nicht gewachsen ist, weil Unfallverhütungs-
vorschriften selbstverständlich auch für Pkw gelten, soweit sie 
Betriebsmittel des Unternehmens sind. Sachkundigenprüfung 
und Unterweisungen sind somit ein „Muss“. 

 
Will der Unternehmer zwar Aufgaben übertragen, gleichwohl 
aber selbst „das Heft in der Hand“ behalten, riskiert er, dass 
die Delegation der Haftung als nicht ordnungsgemäß ein-
gestuft wird. Hier ist tatsächlich kein eigenverantwortliches 
Handeln des Beauftragten gewollt und somit keine Delegation 
der Haftung erfolgt. Die Übertragung der Verantwortlichkei-
ten dürfte somit als „Etikettenschwindel“ angesehen werden. 
Es ist also für den Unternehmer riskant, den Fuhrparkleiter in 
seiner Eigenverantwortlichkeit zu beschränken.
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Beispiel  

In einem kleineren Unternehmen „kümmert“ sich der Fuhrpark-
leiter um den Fuhrpark, indem er die behördlichen Anschrei-
ben, die ihm von der Unternehmensleitung vorgelegt werden, 
unterzeichnet mit „XY, Fuhrparkleiter“. Er hat einen Arbeitsver-
trag, in dem neben seiner eigentlichen Tätigkeit im Unterneh-
men auch seine Pflichten als Fuhrparkleiter eingehend be-
schrieben sind und in dem er auch als Fuhrparkleiter benannt 
wird. Er übernimmt die Aufgabe, die Führerscheine der ge-
werblichen Arbeiter (soweit sie Firmenfahrzeuge nutzen) zu 
kontrollieren. Um die Führerscheinkontrolle der in der Unter-
nehmenshierarchie höher eingestuften Mitarbeiter kümmert 
sich der Unternehmer selbst. Zudem werden ihm Fahrerermitt-
lungsanfragen, Anhörungsbögen usw. erst über den Schreib-
tisch des Unternehmers weitergereicht. 

Hier dürfte eindeutig sein, dass der Fuhrparkleiter nur als eine 
Art „Marionette“ fungieren soll. Von einer eigenständigen Auf-
gabenwahrnehmung kann keine Rede sein. Eine Delegation 
der Haftung findet nicht statt. Der Mitarbeiter wird damit haf-
tungsrechtlich nicht als Fuhrparkverantwortlicher eingestuft. 
Sämtliche Haftungsrisiken verbleiben bei Unternehmer 
selbst.

 
Eine Haftungsdelegation kann auch daran scheitern, dass kei-
ne Überwachung stattfindet. Der Unternehmer muss, will er 
sich selbst haftungsrechtlich entlasten, (zumindest stich-
punktartig) seine Fuhrparkleitung überwachen. Stellt er 
Mängel fest, muss er sie rügen und durchsetzen, dass sie 
dauerhaft abgestellt werden. Auch dies ist durch den Unter-
nehmer zu überwachen. 

Dem Unternehmer ist unbedingt anzuraten, dass er stich-
punktartige Kontrollen dokumentiert.  
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Beispiel  

Die X-GmbH mit Sitz in Frankfurt a.M. hat eine zentrale Fuhr-
parkverwaltung und in jeder Niederlassung einen Fuhr-
parkverantwortlichen vor Ort. Der Unternehmer bittet den in 
Frankfurt a.M. als zentralen Fuhrparkleiter tätigen A zwar jähr-
lich zum Bericht und lässt sich auch Nachweise seiner Tätigkeit 
vorlegen. Führerscheinkontrollen in den Niederlassungen ha-
ben dennoch nicht stattgefunden. 

A kann sich dabei nicht auf eine Haftungsweiterdelegation zu 
seiner Entlastung berufen. Aber auch der Unternehmer kann 
sich nicht auf eine an sich wirksame Haftungsdelegation 
gegenüber A berufen oder darauf, dass er ihn überwacht hätte 
(„... um die Überprüfung der Fuhrparkleitung in der Niederlas-
sung hätte A sich doch kümmern müssen“). A und der Unter-
nehmer riskieren beide eine strafrechtliche Verantwortlich-
keit wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis in Form des Zulassens 
des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. 

 
Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass ein Unternehmen die 
Einhaltung der Rechtspflichten durch die Fuhrparkleitung 
nur überwachen und kontrollieren kann, wenn die Unterneh-
mensleitung selbst über entsprechende Rechtskenntnisse ver-
fügt. Auf erkannte Missstände muss der Unternehmer unver-
züglich reagieren und diese abstellen. 
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Das merke ich mir

 

  

 

 

 

Meine Ideen dazu

 

  

 

 

 

Umsetzung im Unternehmen

 

  

 

 

  



© Springer Fachmedien München GmbH48

4 Die Führerscheinkontrollpflicht

4 Die Führerscheinkontrollpflicht

Wissen, wie es richtig läuft

Erfahren Sie hier

 › warum Führerscheine kontrolliert werden müssen

 › wie eine solche Kontrolle sinnvoll durchgeführt wird

 › was Sie über das Fahreignungssystem wissen müssen

  1 Min.

Die Führerscheinkontrolle im Unternehmen ist ein „Muss“ 
und kann zweifellos als Kardinalpflicht bezeichnet werden. 
Aber sie ist durchaus in den Griff zu bekommen. 

Zu den Rahmenbedingungen: Zunächst einmal findet sich im 
Gesetz eine Strafvorschrift, die das Führen eines Kraftfahr-
zeugs im öffentlichen Verkehrsraum ohne die erforderliche 
Fahrerlaubnis oder trotz eines Fahrverbots unter Strafe stellt. 
Und es findet sich im Versicherungsrecht die sogenannte 
„Führerscheinklausel“. 

Darüber hinaus findet sich im Gesetz nichts, was dem Unter-
nehmer oder seinem Fuhrparkleiter wirklich weiterhilft: We-
der zum „Warum“ der Kontrolle, noch zur Frage, „Was“ genau 
zu kontrollieren ist, zum „Wie“ der Kontrolle, vor allem aber 
nichts zur am meisten interessierenden Frage: „Wie oft“ zu 
kontrollieren ist. Schließlich wird erläutert, wie der Fuhrpark-
leiter die Pflicht zu seiner Absicherung dokumentiert.

4.1 Warum sind Führerscheinkontrollen notwen-
dig?	  5 Min.

Die Pflicht zur Führerscheinkontrolle hat einen strafrechtli-
chen Hintergrund: Nach §  21  StVG wird bestraft, wer ein 
Kraftfahrzeug führt, 

 › obwohl er die dazu erforderliche Fahrerlaubnis nicht hat, 
oder
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 › obwohl der vorgeschriebene Führerschein nach § 94 StPO 
in Verwahrung genommen, sichergestellt oder beschlag-
nahmt ist. 

Ebenso wird der Halter betraft, wenn er dies anordnet oder 
zulässt (wobei schon Fahrlässigkeit ausreichend ist). 

Die Führerscheinkontrollpflicht ist auch im Versicherungs-
recht verankert. Die sogenannte Obliegenheitsverletzung 
bezeichnet dabei die Verletzung einer speziellen Pflicht aus 
dem Versicherungsverhältnis (z.B. der Führerscheinkontroll-
pflicht). 

Obliegenheiten im Versicherungsrecht sind z.B. 

 › die Verwendungsklausel (das private Wohnmobil wird ge-
werblich vermietet) oder 

 › die Schwarzfahrtklausel (entgegen der abgeschlossenen 
Versicherung (Arbeitnehmer ist alleine berechtigt) führt 
der Sohn des Mitarbeiters nicht nur eine Privatfahrt durch, 
sondern befördert mit dem Dienstwagen am Wochenende 
sein Schlagzeug zum Konzert, für das er als Musiker ge-
bucht wurde). 

Weitere versicherungsrechtliche Obliegenheitsverletzungen 
wären z.B. Verstöße gegen die Trunkenheits- oder Führer-
scheinklausel. Schon eine sogenannte grobe Fahrlässigkeit 
führt in der Regel zu einer erheblichen Leistungskürzung. 

Es liegt auch eine Obliegenheitsverletzung vor, wenn der Fah-
rer des Fahrzeugs bei Eintritt des Versicherungsfalls auf öf-
fentlichen Wegen oder Plätzen nicht die vorgeschriebene 
Fahrerlaubnis hat. In der Kaskoversicherung führt ein vor-
sätzlicher Verstoß gegen die Führerscheinklausel zur völligen 
Leistungsfreiheit, während die Leistung bei grober Fahrläs-
sigkeit „nur“ zu kürzen wäre. Ein Verstoß gegen die Fahr-
erlaubnisklausel liegt auch vor, wenn die Fahrerlaubnis vor-
läufig entzogen worden ist oder der Führerschein polizeilich 
beschlagnahmt worden ist. Hingegen liegt kein Verstoß vor, 
wenn gegen den Fahrer lediglich ein Fahrverbot verhängt 
worden ist.
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Die Einhaltung dieser Kontrollpflicht kann der Versicherer 
vom Versicherungsnehmer nicht erzwingen. Allerdings kann 
er an die Verletzung der Pflicht durch den Versicherungsneh-
mer Nachteile knüpfen (Leistungskürzung bzw. Leistungs-
verweigerung). 

Obliegenheitsverstoß

Leichte

Fahrlässigkeit

Grobe

Fahrlässigkeit
Vorsatz Arglist

Leistungs-

freiheit

Leistungs-

freiheitkürzung

Leistungs-

Zwar ist der Fuhrparkleiter ist nicht Versicherungsnehmer. 
Doch hier hilft der Versicherung die sogenannte Repräsen-
tantenhaftung: Das Verhalten eines Repräsentanten wird 
dem Versicherungsnehmer zugerechnet, als habe er selbst ge-
handelt (also z.B. eine Obliegenheit verletzt, etwa die Führer-
scheinkontrolle nicht oder nicht ordnungsgemäß durchge-
führt). Und versicherungsrechtlich gilt der Fuhrparkleiter als 
Repräsentant des Versicherungsnehmers (also des Unterneh-
mers). 

Grund: Erst der Versicherungsnehmer hat den Dritten (den 
Fuhrparkleiter) in die Lage versetzt, selbstständig und in nicht 
unbedeutendem Umfang für ihn zu handeln. Er hat ihm somit 
die eigenverantwortliche Verwaltung des Versicherungsver-
trags übertragen.

4.2 Was wird kontrolliert?	  7 Min.

Die Führerscheinkontrollpflicht erfordert eine Begriffserläu-
terung. §  2  StVG ist überschrieben mit „Fahrerlaubnis und 
Führerschein“. Die Vorschrift beginnt mit:
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„(1) Wer auf öffentlichen Straßen ein Kraftfahrzeug führt, be-
darf der Erlaubnis (Fahrerlaubnis) der zuständigen Behörde 
(Fahrerlaubnisbehörde). Die Fahrerlaubnis wird in bestimmten 
Klassen erteilt. Sie ist durch eine amtliche Bescheinigung (Füh-
rerschein) nachzuweisen. ...“

		Weiterführende Informationen

Eingehende rechtliche Informationen zum Fahrerlaubnisrecht 
finden sich unter www.fahrerlaubnisrecht.de und unter www.

rechtundstrassenverkehr.de.

Der sonntagsfahrende Laie wirbelt die Begriffe „Fahrerlaub-
nis“ und „Führerschein“ gern durcheinander und auch den 
Fahrern im Unternehmen geht es oft nicht anders. Entschei-
dend ist, dass Unternehmer und Fuhrparkleitung die Begriffe 
richtig einordnen können:

Wer als Halter einer Person ein Kraftfahrzeug erstmalig über-
lässt, hat anhand des Führerscheins zu kontrollieren, ob diese 
Person die für das Fahrzeug erforderliche Fahrerlaubnis be-
sitzt. Es muss dagegen nicht geprüft werden, ob eine Fahr-
erlaubnis tatsächlich besteht oder nicht. Es ist daher kein 
Zufall, wenn von „Führerscheinkontrollen“ und nicht von 
„Fahrerlaubniskontrollen“ die Rede ist.

Der Prüfer hat also nur den Führerschein zu prüfen und an-
hand der eingetragenen Klassen zu entscheiden, ob der vor-
gelegte Führerschein die Nutzung erforderlichen Klassen zu-
lässt. 

		Fahrerlaubnisklassen

Eine Übersicht über die aktuellen Fahrerlaubnisklassen findet 
sich auf der Internetseite des Kraftfahrt-Bundesamtes unter 
www.kba.de.
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Befristete Fahrerlaubnis
Der Fuhrparkleiter hat die Fahrerlaubnis anhand des Führer-
scheins zu überprüfen und ob ggf. eine befristete Fahrerlaub-
nis vorliegt. In der o.g. Tabelle des KBA ist angegeben, welche 
Fahrerlaubnis befristet erteilt wird, wie die Frist im Einzelnen 
gestaltet ist (z.B. ab dem 50. Lebensjahr / danach jeweils fünf 
Jahre) und welche Voraussetzungen zu erfüllen sind, um eine 
Verlängerung der Befristung zu erreichen.

		Führerscheinkalender

Der Fuhrparkleiter ist gut beraten, wenn er wegen der Befris-
tungen einen Kalender (mit entsprechenden Einträgen und 
Vorfristen) führt, damit sichergestellt ist, dass bei einer Befris-
tung der Fahrerlaubnis die Verlängerung mit Ablauf der Be-
fristung nahtlos erteilt wird. 

Apropos Kalender: Befristungen von Führerscheinen, Befris-
tungen von Fahrerlaubnissen, der Turnus der jeweiligen Füh-
rerscheinkontrollen, das Datum der Fälligkeit der Haupt-
untersuchung und der Sachkundigenprüfung nach § 57 
DGUV Vorschrift 70 sind für den Fuhrparkleiter von großer 
Wichtigkeit. Es muss daher ein entsprechender Kalender stets 
sorgsam geführt werden. 

Steht eine Leasingrückgabe an, will der Fuhrparkleiter vor 
Überraschungen gefeit sein und sollte das Fahrzeug, das zu-
rückgegeben werden muss, vorher mit einer Vorlaufzeit in 
Augenschein nehmen. Auch dies sollte im Kalender festgehal-
ten werden. Dem Fuhrparkleiter sollte bewusst sein, dass z.B. 
die Vorlage eines mit Sorgfalt geführten Kalenders vor Gericht 
ein erheblich entlastender Umstand sein kann. Der Kalender 
wird also nicht „nur so“ geführt, sondern im Zweifel zur eige-
nen Haftungsentlastung. 
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			  3 Min. 

Welche Programme oder Tools (z.B. Dateikarten, Excel, 
FUMO) verwenden Sie für die Verwaltung solcher Daten?

  

 

 

 

Befristung des Führerscheins
Hiervon zu unterscheiden ist die Frage der Befristung des 
Führerscheins. Führerscheine, die seit dem 19.01.2013 ausge-
stellt wurden, haben nur noch eine Gültigkeitsdauer von 15 
Jahren. Nach Ablauf dieser Zeit ist der Führerschein (wie auch 
z.B. der abgelaufene Personalausweis) umzutauschen. Eine 
Untersuchung findet nicht statt. 

Bei vor 1999 ausgestellten Führerscheinen richtet sich die 
Umtauschpflicht nach dem Geburtsjahr des Betreffenden:

Jahrgang Umtauschpflicht

Geboren vor 1953 bis 19.01.2033

Geboren 1953 – 1958 bis 19.01.2021

Geboren 1959 – 1963 bis 19.01.2022

Geboren 1994 – 1970 bis 19.01.2023

Geboren 1971 und später bis 19.01.2024

Bei ab 1999 ausgestellten Führerscheinen richtet sich die 
Umtauschpflicht nach dem Ausstellungsdatum des Führer-
scheins.
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Führerscheindatum Umtauschpflicht

Ausstellung Führerschein  
zwischen 1999 und 2000

bis 19.01.2025

Ausstellung Führerschein  
zwischen 2001 und 2002

bis 19.01.2026

Ausstellung Führerschein  
zwischen 2003 und 2004 

bis 19.01.2027

Ausstellung Führerschein  
zwischen 2005 und 2006 

bis 19.01.2028

Ausstellung Führerschein  
zwischen2007 und 2008

bis 19.01.2029

Ausstellung Führerschein 2009 bis 19.01.2030

Ausstellung Führerschein 2010 Umtauschpflicht bis 19.01.2031

Ausstellung Führerschein 2011 Umtauschpflicht bis 19.01.2032

Ausstellung Führerschein  
zwischen 2012 und 18.01.2013 

Umtauschpflicht bis 19.01.2033

		„Führerscheinverlust“?!

Da der Führerschein, aber nicht die Fahrerlaubnis die Gül-
tigkeit verliert, fährt derjenige, der trotz Ablauf der Frist seinen 
abgelaufenen Führerschein nutzt, nicht ohne Fahrerlaubnis, 
sondern begeht nur eine Ordnungswidrigkeit.

Weiterhin ist an Hand des vorgelegten Führerscheins zu über-
prüfen, ob und inwieweit eine Beschränkung oder Auflage 
besteht, die der Nutzung eines bestimmten Fahrzeugs ent-
gegensteht oder nicht.

Beschränkungen und Auflagen
Die Erteilung einer Fahrerlaubnis kann unter einer Auflage 
oder einer Beschränkung erfolgen. Beziehen sich die Be-
schränkungen oder Auflagen auf alle erteilten Fahrerlaub-
nisklassen, dann erfolgt der Eintrag in der Zeile 12. Sind nur 
einzelne Klassen von der Einschränkung betroffen, erfolgt 
der Eintrag in Spalte 12 und dort wiederum in der Zeile der 
betroffenen Führerscheinklasse. 
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Wird eine Beschränkung der Fahrerlaubnis nicht beachtet, 
führt der Fahrer das Kraftfahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis 
und macht sich strafbar. Lässt der Fuhrparkleiter dies (fahr-
lässig) zu, riskiert er ebenfalls Strafbarkeit. Missachtet ein 
Fahrer eine Auflage, handelt er ordnungswidrig; ein Fahren 
ohne Fahrerlaubnis liegt dann nicht vor. Demzufolge droht 
dem Fuhrparkleiter auch keine Strafbarkeit, weil er „zugelas-
sen“ hat, dass eine Auflage missachtet wurde. 

Auflagen werden ebenso wie Beschränkungen im Feld 12 des 
Führerscheins in Form von Schlüsselzahlen eingetragen. Eine 
Auflage ist eine fahrerbezogene Einschränkung, eine Be-
schränkung bezieht sich auf das Fahrzeug. Um eine Auflage 
handelt es sich, wenn der Fahrzeugführer eine Brille zu tragen 
hat (unabhängig davon welches Fahrzeug genutzt wird), eine 
Beschränkung liegt vor, wenn der Fahrzeugführer z.B. nur ein 
Automatikfahrzeug führen darf. 

		Weitere Infos

Weitere Informationen zu den Themen Fahrerlaubnisklassen, Be-
schränkungen/Auflagen, Umtausch und Besitzstandsschutz fin-
den Sie z.B. unter www.adac.de und www.fahren-lernen.de.

4.3 Wie ist der Führerschein zu kontrollieren?

  2 Min.

Überlässt man als Halter einer Person ein Kraftfahrzeug, so 
muss man sich den (erforderlichen) Führerschein im Original 
vorlegen lassen. Wie wir noch sehen werden, sind die Kont-
rollpflichten im Unternehmen kein Selbstzweck! Sie dienen 
der Vermeidung eigener Strafbarkeit (also des Halters bzw. 
des Fuhrparkleiters) und fürderhin dazu, dass der Halter sich 
nicht versicherungsrechtlichen Nachteilen aussetzt. Auch bei 
Folgekontrollen ist dem Halter bzw. dem Halterverantwort-
lichen (Fuhrparkleiter) der Führerschein im Original vorzu-
legen. 
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Niemals darf sich der Kontrollierende mit einer Kopie 
zufriedengeben.

Beispiel  

Bei der angekündigten Führerscheinkontrolle erklärt der Mit-
arbeiter dem Fuhrparkleiter unter Betonung seiner langjähri-
gen Tätigkeit für das Unternehmen und seiner persönlichen 
Zuverlässigkeit, er könne seinen Führerschein derzeit nicht fin-
den, da er in seiner Wohnung renoviere und sich der Führer-
schein in seinen Unterlagen in irgendeinem Karton befinden 
würde. Hier ist sofort zu reagieren! Trifft die Mitteilung des 
Fahrers zu (es besteht also eine gültige Fahrerlaubnis), kann bei 
jeder Fahrerlaubnisbehörde ein sogenannter Vorläufiger 
Nachweis der Fahrerlaubnis (VNF) besorgt werden, der zeit-
lich befristet gilt und in Verbindung mit einem amtlichen Licht-
bildausweis gültig ist.

 

4.4 Wie oft muss kontrolliert werden?  2 Min.

Wenn mitunter zu lesen ist: „Der Bundesgerichtshof verlangt 
vom Fuhrparkleiter, dass zweimal im Jahr die Führerscheine 
zu kontrollieren sind“, so ist dies schlicht falsch! 

Der Bundesgerichtshof hat an keiner Stelle eine Aussage zur 
Häufigkeit erforderlicher Führerscheinkontrollen aufgestellt, 
erst recht nicht für Fahrzeuge im Bestand eines Fuhrparks. 
Richtig ist, dass die Rechtsprechung verlangt, dass der Halter-
verantwortliche sich vor der Fahrzeugüberlassung die si-
chere Überzeugung davon verschaffen muss, dass der Fahrer 
die für die Führung des Fahrzeugs erforderliche Fahrerlaub-
nis hat, indem er sich das Original des Führerscheins vorle-
gen lässt. Richtig ist weiter, dass die Rechtsprechung davon 
ausgeht, dass der Halterverantwortliche vom Fortbestand der 
Fahrerlaubnis ausgehen darf, solange er nicht besondere 
Umstände kennt (oder bei Anwendung der erforderlichen 
Sorgfalt kennen könnte bzw. müsste), die darauf hindeuten, 
dass die ihm bekannte Fahrerlaubnis unter Umständen nicht 
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mehr besteht. Sichere Kenntnis vom Fortbestand der Fahr-
erlaubnis und Vertrauen in das Fortbestehen der erteilten 
Fahrerlaubnis sind jedoch umso unsicherere Faktoren, je hö-
her die Anzahl der Mitarbeiter ist, die Firmenfahrzeuge nut-
zen. Es kann somit nur zu einer turnusmäßigen Prüfung der 
Führerscheine geraten werden. Ich rate zu einer mindestens 
einmal jährlichen Prüfung. Es darf dabei allerdings nicht 
außer Acht gelassen werden, dass ein eingehaltener Turnus 
der Führerscheinprüfungen nicht davor entbindet, anlassbe-
zogen die Führerscheine zu prüfen. 

Beispiel  

Der Fuhrparkleitung liegt eine Fahrerermittlungsanfrage vor, 
gerichtet an den Halter (zur rechtlichen Einordnung der Fahrer-
ermittlungsanfrage siehe Kap. 9). Es wird einem bisher nicht 
bekannten Fahrzeugführer vorgeworfen, sich am 12.06.2018 
mit dem einem Fahrzeug des Unternehmens nach einem Unfall 
unerlaubt vom Unfallort entfernt zu haben und dabei einen 
Fremdschaden von ca. 5.000 Euro verursacht zu haben; eine 
Fotodokumentation ist nicht vorhanden. Der Fuhrparkleiter be-
antwortet die Anfrage wahrheitsgemäß und teilt mit, dass dem 
Mitarbeiter X (unter Nennung seiner ladungsfähigen Anschrift) 
das Fahrzeug an diesem Tag überlassen war. 

Hier ist damit zu rechnen, dass ein Ermittlungsverfahren gegen 
X wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet 
wird. Bei einem so hohen Schaden ist mit einer Entziehung der 
Fahrerlaubnis (und auch mit einer vorläufigen Entziehung der 
Fahrerlaubnis) zu rechnen. Auch wenn erst am 01.06.2018 X 
turnusmäßig seinen Führerschein zur Kontrolle vorgelegt hat, 
ist anlassbezogen mit einer Führerscheinmaßnahme gegen X 
zu rechnen, weshalb der Fuhrparkleiter gut beraten ist, den 
Führerschein des X zeitlich engmaschig zu kontrollieren.
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4.5 Dokumentation der Führerscheinkontrolle

  2 Min.

Für die eigene Entlastung des Fuhrparkleiters und des Unter-
nehmers ist unerlässlich, dass die durchgeführten Führer-
scheinkontrollen ordnungsgemäß dokumentiert werden. 

		Musterformulare zur Führerscheinkontrolle

Musterformulare für die Dokumentation der Führerscheinkont-
rollen finden Sie z.B. unter www.heinrich-vogel-shop.de (Arti-
kelnummer 13885). 

Die Dokumentation der Führerscheinkontrollen sollte eine 
Fotokopie des Führerscheins enthalten oder aber die für die 
Fahrerlaubnis relevanten Eckdaten. Dies sind, neben der An-
gabe des vollständigen Namens (ggf. auch des Geburtsna-
mens), die Anschrift, der Geburtstag und -ort. 

    Führerscheinkontrolle 

Neben der Fahrerlaubnis sollte der Fuhrparkleiter bei der Füh-
rerscheinkontrolle auf folgende weitere Eckdaten achten:

  Führerscheinnummer

  Klasse(n)

 Ausstellungsdatum 

  Ausstellungsort

  Ausstellende Behörde

  Führerschein befristet bis …

 Fahrerlaubnis befristet bis …

 Beschränkungen/Auflagen

Eine sorgsame Führerscheinprüfung ist, wenn sie das Anlie-
gen einer haftungsrechtlichen Absicherung des Unternehmers 
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und des Fuhrparkleiters mehr als „sich den Führerschein zei-
gen“ zu lassen.

4.6 Die elektronische Führerscheinkontrolle
  2 Min.

Für die „elektronische Führerscheinkontrolle“ gibt es mittler-
weile verschiedene Wege bzw. Softwarelösungen. Die ver-
schiedenen technischen Verfahren werden hier nicht darge-
stellt. Im Folgenden wird aber auf die wichtigsten Aspekte 
hingewiesen.

Allen Verfahren gemein ist, dass sie die turnusmäßigen und 
anlassbezogenen Folgekontrollen erfassen (bzw. erfassen 
können). Der Halterverantwortliche muss sich immer durch 
Vorlage des Führerscheins im Original die sichere Kenntnis 
vom Vorhandensein der (erforderlichen) Fahrerlaubnis ver-
schaffen.

Insbesondere ist bei der elektronischen Führerscheinkontrolle 
zu beachten, dass mit ihr das Vorhandensein des Führer-
scheins geprüft werden kann, nicht aber, ob die Fahrerlaub-
nis für ein bestimmtes Fahrzeug oder eine Fahrzeugkombina-
tion ausreichend ist (also die erforderliche Fahrerlaubnis für 
ein Fahrzeug vorliegt oder nicht). 

Der Einsatz der elektronischen Führerscheinkontrolle dürf-
te insbesondere für Firmen mit vielen Fahrzeugen und/oder 
mehreren Standorten interessant und auch wirtschaftlich 
sinnvoller sein als die konventionelle Führerscheinkontrol-
le. 

Mit der elektronischen Führerscheinkontrolle wird die Füh-
rerscheinkontrollpflicht nicht an den Anbieter delegiert. Das 
mit der elektronischen Führerscheinkontrolle beauftragte 
Unternehmen ist hinsichtlich des Turnus der Führerschein-
kontrolle auf die Anweisung des Auftraggebers angewiesen; 
zu einer anlassbezogen höheren Kontrolldichte ist der An-
bieter der elektronischen Führerscheinkontrolle aus eigenem 
Antrieb naturgemäß nicht in der Lage. Er ist damit nicht 
eigenverantwortlich handelnd. Die Führerscheinkontroll-
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pflicht liegt somit weiter beim Unternehmer bzw. seinem 
Fuhrparkverantwortlichen und wird nicht an den Anbieter 
der elektronischen Führerscheinkontrolle abgegeben. Darü-
ber wird der Interessent insbesondere auch in den AGB des 
Anbieters belehrt werden.

Um nicht missverstanden zu werden: Ich empfehle die elekt-
ronische Führerscheinkontrolle ausdrücklich! Sie bietet sich 
insbesondere in Unternehmen mit mehreren Standorten an 
und für größere, erst recht für große Unternehmen. Sie dient 
zur Entlastung der Fuhrparkleitung, darf nur nicht als Allheil-
mittel zur Abwehr haftungsrechtlich drohender Gefahren 
missverstanden werden.

4.7 Datenschutz bei der Führerscheinkontrolle
  2 Min.

Die Führerscheinkontrolle und deren Dokumentation unter-
liegen nach geltendem Datenschutzrecht (inkl. „neuer“ 
DSGVO) keinen grundsätzlichen Bedenken: Datenschutz-
rechtlich ist die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung perso-
nenbezogener Daten nur zulässig, soweit diese nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) oder einer anderen Rechts-
vorschrift erlaubt oder anordnet ist und der Betroffene ein-
willigt. In unserem Fall besteht ein gesetzlich bedingtes Be-
dürfnis des Fahrzeughalters, zu kontrollieren, ob der Fahrer 
zum Führen eines betrieblichen Fahrzeugs berechtigt ist. Un-
terlässt er dies, riskieren er und ggf. der Fuhrparkleiter eigene 
Strafbarkeit. Dieses – normgerechte – Verhalten kann nicht 
gleichzeitig gegen das Datenschutzrecht verstoßen, sofern die 
grundsätzlichen Regeln des Datenschutzrechts beachtet wer-
den. Hierzu gehört besonders, dass nur jene Daten erhoben 
werden, die für diesen Zweck erforderlich sind. Es versteht 
sich von selbst, dass Führerscheinkontrollen nur bei be-
stimmten Mitarbeitern zulässig sind. Also etwa Berufskraft-
fahrern oder solchen, denen ein Fahrzeug dienstlich zur Ver-
fügung gestellt wird. Die entsprechenden Unterlagen 
(Führerscheinkopien, Dokumentation der Führerscheinkont-
rollen) müssen mit entsprechend sicher verwahrt werden. 
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Sofern eine elektronische Führerscheinkontrolle eingesetzt 
wird, handelt es sich um eine sog. Auftragsdatenverarbei-
tung nach § 11 BDSG, dessen Erfordernisse einzuhalten sind, 
d.h. es ist eine entsprechende Einwilligung des Mitarbeiters 
wohl erforderlich. Der Fuhrparkleiter sichert sich hier am 
besten ab, indem er mit dem Datenschutzbeauftragten des 
Unternehmens zusammenarbeitet. 

			  1 Min. 

Wer ist der Datenschutzbeauftragte Ihres Unternehmens?
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Das merke ich mir

 

  

 

 

 

Meine Ideen dazu

 

  

 

 

 

Umsetzung im Unternehmen
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Ausflug nach Flensburg

Erfahren Sie hier

 › welche Punkteabstufungen das Fahreignungsregister vor-
sieht

 › nach welchen Regeln Punkte vergeben werden

 › wie Punkte abgebaut werden können

  1 Min.

Das Punktsystem bzw. das Fahreignungsregister (auch be-
kannt als „Flensburger Sünderkartei“) ist für die Fuhrparklei-
tung von entscheidender Bedeutung. Es geht um die Einschät-
zung, 

 › ob ein Fahrverbot droht, 

 › ob ein erhöhtes Bußgeld droht, 

 › ob eine Führerscheinmaßnahme (etwa eine verlängerte 
Probezeit) nach dem Recht der Fahrerlaubnis auf Probe 
droht oder

 › ob bei einer weiteren Ahndung nach dem Punktsystem im 
schlimmsten Fall die Entziehung der Fahrerlaubnis droht.

Das derzeitige Punktsystem ist seit dem 01.05.2014 in Kraft 
und hat gegenüber dem vorherigen Punktsystem grundlegen-
de Änderungen erfahren. Es geht bei weitem nicht nur darum, 
dass das ehemalige „Verkehrszentralregister“ jetzt „Fahreig-
nungsregister“ heißt und nunmehr acht Punkte und nicht erst 
18 Punkte zur Entziehung der Fahrerlaubnis führen. Daher 
hier die wichtigsten Eckpunkte des aktuellen Punktsystems.

5.1 Einstufung im Punktsystem	  5 Min.

Die Verstöße werden nunmehr mit 1 – 3 Punkten eingestuft. 
Es gilt folgende Einstufung:
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Punkte Grund für die Einstufung Rechtsquelle

3 Punkte Straftaten mit Bezug auf die Ver-
kehrssicherheit oder gleichgestell-
te Straftaten, sofern in der Ent-
scheidung die Entziehung der 
Fahrerlaubnis oder eine Sperre 
angeordnet worden ist.

§ 4 Abs. 2 Nr. 1 
StVG

2 Punkte Straftaten mit Bezug auf die Ver-
kehrssicherheit oder gleichgestell-
te Straftaten, sofern sie nicht schon 
von § 4 Abs. 2 Nr. 1 StVG erfasst 
sind, und besonders verkehrssi-
cherheitsbeeinträchtigende oder 
gleichgestellte Ordnungswidrig-
keiten.

§ 4 Abs. 2 Nr. 2 
StVG 

1 Punkt Verkehrssicherheitsbeeinträchti-
gende oder gleichgestellte Ord-
nungswidrigkeiten

§ 4 Abs. 2 Nr. 3 
StVG

Ob und mit wie vielen Punkten eine Straftat oder Ordnungs-
widrigkeit bewertet wird, richtet sich nach der Anlage 13 zur 
FEV. Die dort aufgeführten Verstöße sind abschließend. Mit 
3 Punkten können immer nur Straftaten bewertet werden, 
nicht aber Ordnungswidrigkeiten. 

Ob eine Straftat mit 3 Punkten (oder nur mit 2 Punkten) zu 
bewerten ist, hängt maßgeblich davon ab, ob in der Entschei-
dung eine Entziehung der Fahrerlaubnis oder eine Sperre 
verhängt wurde – also, ob die Fahrerlaubnis entzogen oder 
aber „nur“ ein Fahrverbot ausgesprochen wurde. „Entziehung 
der Fahrerlaubnis“ und „Fahrverbot“ grenzen sich dabei fol-
gendermaßen voneinander ab: 

 › Bei einer Entziehung der Fahrerlaubnis erlischt die Erlaub-
nis, ein Kraftfahrzeug zu führen; der Führerschein (als das 
Erlaubnis bescheinigende Dokument) wird eingezogen 
und unbrauchbar gemacht. Durch das Gericht wird zu-
dem eine Sperrzeit festgelegt (mindestens 6 Monate, bei 
vorläufigem Entzug unter Anrechnung mindestens 3 Mo-
nate). In dieser Zeit kann der Verurteilte keine neue Fahr-
erlaubnis erwerben.
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 › Mit einem Fahrverbot wird dem Betroffenen verboten, für 
eine bestimmte Dauer mit einem Kraftfahrzeug aktiv am 
öffentlichen Straßenverkehr teilzunehmen. Der Führer-
schein wird für die Dauer des Verbots bei einer Behörde 
verwahrt und dem Betroffenen erst nach Ablauf der Ver-
botsdauer (mindestens 1 Monat, maximal 6 Monate) wie-
der ausgehändigt. 

Das Gesetz wählt bei 3 Punkten die Formulierung „oder eine 
Sperre angeordnet wurde“, weil eine Entziehung der Fahr-
erlaubnis nur in Betracht kommen kann, wenn der Betreffen-
de Inhaber einer Fahrerlaubnis ist (sog. isolierte Sperrfrist).

Bei nachfolgenden Straftaten kommt es bei einer Ahndung 
immer zu einer Punktbewertung:

 › Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort 

 › Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

 › Gefährdung des Straßenverkehrs

 › Trunkenheit im Verkehr

 › Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bei den nachfolgenden (allgemeinen) Straftaten kommt es 
nur dann zu einer Punktbewertung, wenn der Richter eine 
Entziehung der Fahrerlaubnis, ein Fahrverbot oder eine iso-
lierte Sperre angeordnet hat:

 › Fahrlässige Tötung

 › Fahrlässige Körperverletzung

 › Nötigung 

Bei den Ordnungswidrigkeiten ist für die Frage, ob und wie 
viele Punkte eingetragen werden, auf folgende Aspekte zu 
achten: Verstöße, die mit einem sog. Regelfahrverbot geahn-
det werden, ziehen zwei Punkte nach sich. 
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Beispiel  

A begeht einen sogenannten qualifizierten Rotlichtverstoß. 
Das Amtsgericht sieht gleichwohl von einem Fahrverbot aus-
nahmsweise gegen Zahlung einer erhöhten Geldbuße ab. 
Trotzdem werden für den Verstoß im Fahreignungsregister 
zwei Punkte eingetragen.

 
Bei der Frage, ob bei einer Ordnungswidrigkeit überhaupt ein 
Punkt eingetragen wird, kommt es darauf an, ob der Verstoß 
von der Anlage 13 zur FEV erfasst ist und ob die Mindestein-
tragungsgrenze erreicht wird. Ist der Verstoß von der Anlage 
13 zur FEV erfasst, entfällt eine Punktbewertung bei einer 
Ahndung mit einer Geldbuße von z.B. nur 55 Euro. Dies gilt 
auch, wenn nur ein sogenanntes Verwarnungsgeld festgesetzt 
wird – denn Verwarnungsgelder erreichen die Eintragungs-
grenze nicht. Ist umgekehrt der Verstoß nicht von Anlage 13 
zur FEV erfasst, wird die Tat aber mit 60 Euro oder mehr ge-
ahndet, kommt es ebenfalls nicht zu einer Punktbewertung. 
Ein Verstoß gegen eine Fahrtenbuchauflage wird in der Regel 
mit einer Geldbuße von 100 Euro geahndet, führt jedoch 
nicht zu einer Punktbewertung, weil der Verstoß gegen eine 
Fahrtenbuchauflage nicht von der Anlage 13 zur FEV erfasst 
ist. Umgekehrt ist z.B. eine Vorfahrtsverletzung von der An-
lage 13 zur FEV erfasst. Wird dieser Verstoß jedoch nur mit 
einem Bußgeld bis 55 Euro geahndet, erfolgt gleichwohl kein 
Punkteintrag. 

5.2 Punktestand und -abbau	  6 Min.

Mit dem neuen Punktsystem wurden auch die Sanktionen für 
einige Verstöße erhöht, z.B. für die Nutzung eines Handys. 
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Beispiel 1

A fährt von Berlin nach Potsdam, er ist alkoholisiert (0,6 Pro-
mille), telefoniert während der Fahrt und ist in seinem Fahr-
zeug nicht angeschnallt. Einen alkoholbedingten Fahrfehler 
begeht er nicht. 

Wird A entsprechend verurteilt, werden zwei Punkte eingetra-
gen; eine Addition aller Verstöße findet nicht statt. Entschei-
dend für die Punktbewertung ist der Verstoß gegen die soge-
nannte 0,5-Promille-Regel als schwerster Verstoß. 

 

Beispiel 2

A fährt morgens zur Arbeit von Berlin-Kreuzberg nach Königs 
Wusterhausen. Hierbei missachtet er die Geschwindigkeitsbe-
grenzung auf der Landstraße, sein Ärger darüber ist groß. Nach 
getaner Arbeit macht er sich abends auf den Weg nach Hause. 
Er konzentriert sich auf die genaue Stelle, an der er morgen ge-
blitzt wurde. Er übersieht hierbei, dass die Radarfalle ihn auf 
gleicher Höhe, diesmal allerdings in seiner Fahrtrichtung von 
Königs Wusterhausen nach Berlin, erfasst. 

A wird zwei Bußgeldescheide erhalten. Die hierbei fällig werden-
den Punkte werden addiert, weil es sich um mehrere Handlungen 
handelt. Für die Punktbewertung ist somit von entscheidender 
Bedeutung, ob sogenannte Tateinheit (eine Handlung) oder ob 
Tatmehrheit (mehrere Handlungen) vorliegt.

 
Werden mehrere Taten begangen, ist für das Anschwellen 
des Punktekontos entscheidend, ob sie durch eine Hand-
lung verwirklicht wurden (Beispiel 1) oder durch mehrere 
Handlungen (Beispiel 2).

Mit dem Inkrafttreten des neuen Punktsystems wurden die 
alten Punkte, die nicht zu löschen waren, wie folgt umge-
rechnet:
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Gesamtpunktzahl (alt) Gesamtpunktzahl seit 

01.05.2014

1 bis 3 1

4 bis 5 2

6 bis 7 3

8 bis 10 4

11 bis 13 5

14 bis 15 6

16 bis 17 7

18 und mehr 8

Ein Punktabbau ist nach dem neuen System nur einge-
schränkt möglich, nämlich bis zu einem Punktstand von max. 
fünf Punkten. Ein dafür notwendiges Fahreignungsseminar 
kann nur einmal in fünf Jahren zu einem Punktabbau führen. 
Für den Punktabbau ist das Datum der Ausstellung der Teil-
nahmebescheinigung maßgeblich.

Wenn fünf Punkte im Fahreignungsregister eingetragen sind 
und der Eintrag eines weiteren Punkts droht, ist das soge-
nannte Tattagsprinzip zu beachten. 

Beispiel  

A hat einen Auszug aus dem Fahreignungsregister vorliegen. Er 
hat fünf Punkte. Am 01.11.2018 ist er zu schnell gefahren, so ein 
Anhörungsbogen der Bußgeldstelle. Sein Rechtsanwalt schätzt 
ein, dass er nach Aktenlage nicht mit Erfolg gegen den Buß-
geldbescheid vorgehen kann. Er überlegt, ob er schnellstens 
ein Fahreignungsseminar besuchen und die Teilnahmebeschei-
nigung noch „rechtzeitig“ vor der Rechtskraft des Bußgeldbe-
scheids vorlegen soll.

Sein Anwalt weist ihn darauf hin, dass die Rechtskraft des Buß-
geldbescheids in der Regel dazu führen wird, dass rückgerech-
net auf den Tattag (01.11.2018) sechs Punkte vorhanden waren 
– auch, wenn dieser Punkt erst später eingetragen wird. Dies 
hat zur Folge, dass das Fahreignungsseminar letztlich nicht zu 
einem Punktabbau führen wird. 
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Die Maßnahmen nach dem Punktsystem sind wie folgt vor-
gesehen:

Punktestand Maßnahme der Fahrerlaubnis-

behörde

1 bis 3 Vormerkung

4 bis 5 Ermahnung 

6 bis 7 Verwarnung

8 und mehr Entziehung der Fahrerlaubnis

Die Anordnung eines Seminars (und damit auch die Entzie-
hung der Fahrerlaubnis wegen Nichtteilnahme an einem sol-
chen Seminar) ist nach dem aktuellen Punktsystem nicht 
mehr vorgesehen. Die Maßnahme zur Entziehung der Fahr-
erlaubnis wird ergriffen, wenn durch das Begehen einer neu-
en Tat (hier kommt es nicht auf die Rechtskraft an!) acht oder 
mehr Punkte erreicht werden.

Das Punktsystem kennt aber auch Tilgungsfristen: 

Zuwiderhandlung Tilgungsfrist 

Ordnungswidrigkeiten 1 Punkt: 2 ½ Jahre

2 Punkte: 5 Jahre

Straftaten ohne Entziehung der Fahrerlaubnis 
oder ohne Sperre

5 Jahre

Fahreignungsseminare 5 Jahre

Straftaten mit Entziehung der Fahrerlaubnis oder 
mit isolierter Sperre

10 Jahre

Verwaltungsbehördliche Entscheidungen über 
die Entziehung der Fahrerlaubnis, bei Versagung 
oder Verzicht auf die Fahrerlaubnis

10 Jahre

Diese Fristen gelten unabhängig davon, ob während der lau-
fenden Tilgung bisheriger Punkte neue Punkte hinzukom-
men. Das System der Tilgungshemmung durch neu hinzu-
kommende Zuwiderhandlungen gehört damit der 
Vergangenheit an. Da sich Tilgungsfristen nicht mehr durch 
hinzukommende Taten verlängern, ist auch die sogenannte 
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absolute Tilgungsfrist des alten Systems überflüssig gewor-
den und existiert nicht mehr.

Auch das aktuelle Punktsystem kennt allerdings die Überlie-
gefrist, die sich an die Tilgungsreife einer Eintragung an-
schließt und eine Maßnahme (z.B. die Entziehung der Fahr-
erlaubnis) auslöst. Voraussetzung ist, dass innerhalb eines 
Jahres nach Ablauf ein Punkt eingetragen wird, dessen zu 
Grunde liegende Tat vor Ablauf der Tilgungsfrist begangen 
wurde und dazu führt, dass z.B. acht Punkte erreicht werden. 
Hier reicht somit in der Rückschau aus, dass sich vor Ablauf 
der Tilgungsreife acht oder mehr Punkte ergaben, selbst wenn 
in der Folgezeit weitere Punkte getilgt werden. Das Kraftfahrt-
Bundesamt weist darauf hin, wenn sich ein Eintrag in der sog. 
Überliegefrist befindet.
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Das merke ich mir
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Bedeutung für den Fuhrparkleiter

Erfahren Sie hier

 › wann Sie Auszüge aus dem Fahreignungsregister fordern 
können

 › die Bedeutung von „Fahrverbot“ und „Entziehung der Fahr-
erlaubnis“

 › was eine „Sperrfrist“ für den Führerschein heißt

  5 Min.

Im Fahreignungsregister werden Informationen über Ver-
kehrsteilnehmer gespeichert, die im Straßenverkehr auffällig 
geworden sind, soweit die begangene Zuwiderhandlung nach 
dem Fahreignungs-Bewertungssystem mit Punkten zu bewer-
ten ist. Hierzu gehören folgende Entscheidungen: 

 › Entscheidungen der Fahrerlaubnisbehörden über die Ent-
ziehung, Versagung oder Neuerteilung einer Fahrerlaub-
nis sowie Entscheidungen über Maßnahmen nach dem 
Fahreignungs-Bewertungssystem,

 › rechtskräftige Entscheidungen wegen einer Ordnungswid-
rigkeit, soweit sie in der Anlage 13 zu § 40 Fahrerlaubnis-
Verordnung (FeV) aufgeführt ist und eine Geldbuße von 
mindestens 60 Euro festgesetzt wurde oder soweit ein Fahr-
verbot verhängt wurde,

 › rechtskräftige Entscheidungen der Strafgerichte über Straf-
taten, die in der Anlage 13 zu § 40 FeV aufgeführt sind.

Für Unternehmen stellt sich im Zusammenhang mit dem 
Fahreignungsregister („Punkteregister“) die Frage, wer Aus-
kunft aus dem Register verlangen und wann eine solche Aus-
kunft aus dem Fahreignungsregister überhaupt angefordert 
werden kann. Hier hilft ein Blick ins Gesetz: Nach 
§  30  Abs.  8  Satz  1  StVG wird dem Betroffenen auf Antrag 
schriftlich und unentgeltlich Auskunft über den ihn betref-
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fenden Inhalt des Fahreignungsregisters und die Anzahl sei-
ner Punkte erteilt. 

		Antrag Eigenauskunft

Auf der Internet-Seite des Kraftfahrt-Bundesamtes (www.kba.

de) finden Sie unter > Zentrale Register > Fahreignungsregister 
> „Ihr Punktestand“ ein Muster für den Antrag auf eine soge-
nannte Eigenauskunft aus dem Fahreignungsregister.

Beispiel  

Der Fuhrparkleiter ordnet an, dass die Mitarbeiter ihm anläss-
lich der turnusmäßigen Führerscheinkontrolle den sie betref-
fenden Auszug aus dem Fahreignungsregister vorlegen. Mit 
genügender Vorlaufzeit stellt der Fuhrparkleiter den Mitarbei-
tern dazu den entsprechenden Antrag auf Auskunft aus dem 
Fahreignungsregister zur Verfügung, sichert die Portokosten 
für den Antrag durch das Unternehmen zu und verlangt am 
TT.MM.20XX die Vorlage des Führerscheins und des entspre-
chenden Auszugs aus dem Fahreignungsregister. Der Fahrer X 
legt mit einem unguten Bauchgefühl den Auszug mit dem Füh-
rerschein vor. Ihm ist bei Einstellung nicht die Vorlage eines 
Führungszeugnisses oder eines Auszugs aus dem Fahreig-
nungsregister abverlangt worden. Nun aber fällt auf, dass er 
anlässlich seiner Einstellung unwahre Angaben gemacht hat:  
Er ist wegen einer erheblichen Verkehrsstraftat vorbestraft. 

 

Kann der Unternehmer arbeitsrechtliche Schritte  
(Abmahnung oder Kündigung) ergreifen?
Arbeitsrechtlich ist anerkannt, dass der Unternehmer, der 
einen Berufskraftfahrer einstellen will, ein Interesse an der 
Vorlage eines Auszugs aus dem Fahreignungsregister hat (wie 
er auch die Vorlage eines Führungszeugnisses bzw. eines Aus-
zugs aus dem Bundeszentralregister verlangen kann). Diese 
kann er auch einfordern, wenn er z.B. einem Mitarbeiter einen 
Dienstwagen überlassen will. Der entscheidende Zeitpunkt 
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ist hierbei jedoch die Einstellung des Mitarbeiters bzw. die 
Überlassung des Dienstwagens. 

Im laufenden Arbeitsverhältnis kann der Unternehmer von 
seinen Mitarbeitern die turnusmäßige Vorlage von Auszügen 
aus dem Fahreignungsregister nicht verlangen. Der Grund 
hierfür liegt darin, dass Eintragungen nach Einstellung des Mit-
arbeiters z.B. aus Anlass einer privaten Fahrt sein können. Der 
Arbeitgeber würde also in die private Lebensführung des 
Arbeitnehmers eingreifen, was einen nicht zulässigen Eingriff 
in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers be-
deuten würde. Zwar hätte der Unternehmer im oben dargestell-
ten Beispiel an sich Anlass für arbeitsrechtliche Maßnahmen 
gegen den Mitarbeiter. Der Unternehmer hat sich die Informa-
tionen aber nicht rechtmäßig verschafft. Damit kann er die Er-
kenntnisse, die er aus der Vorlage des Fahreignungsregisteraus-
zugs erlangt hat, nicht gegen den Mitarbeiter verwerten. 

Mit anderen Worten: Auch die Früchte des verbotenen Bau-
mes sind verboten!

		Registerauszug als Einstellungskriterium

Unternehmer sind gut beraten, die Einstellung eines Berufs-
kraftfahrers bzw. die Überlassung eines Dienstwagens an einen 
Mitarbeiter von der Vorlage eines aktuellen Auszugs aus dem 
Fahreignungsregister abhängig zu machen. Wird dieser Zeit-
punkt vom Unternehmer verpasst, kann er im laufenden 
Arbeitsverhältnis nicht die Vorlage eines Auszugs aus dem 
Fahreignungsregister verlangen. Dies gilt auch, wenn der Mit-
arbeiter auf sanften Druck den Auszug freiwillig vorlegt. Auch 
entsprechende „freiwillige“ Vorlagen werden in der Regel dazu 
führen, dass daraus gewonnene Erkenntnisse ohnehin nicht 
verwertbar sein dürften.

6.1 Das Fahrverbot	  5 Min.

Das tägliche Brot einer Fuhrparkleitung besteht aus dem Um-
gang mit Fahrerermittlungsanfragen, „Knöllchen“, Anhö-
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rungsbögen wegen Ordnungswidrigkeiten und unter Um-
ständen behördlichen Anschreiben aus Anlass eingeleiteter 
strafrechtlicher Ermittlungsverfahren. Hierbei können Fahr-
verbote oder aber auch eine Entziehung der Fahrerlaubnis mit 
einer Sperrfrist die Folge sein.

Der Fuhrparkleiter sollte die Begriffe und deren unter-
schiedliche rechtliche Bedeutung genau kennen. 

Das Fahrverbot ist eine mögliche Nebenstrafe bei einer straf-
rechtlichen Sanktion und eine mögliche Nebenfolge bei 
einer Ordnungswidrigkeit.

Bei einem Fahrverbot bleibt die Fahrerlaubnis unangetas-
tet. Fahrverbote gelten von einem bis zu neuerdings sechs 
Monaten (als Reaktion auf eine Straftat – früher bis drei Mo-
nate!) bzw. bis zu drei Monaten (als Reaktion auf eine Ord-
nungswidrigkeit). 

Das Fahrverbot verbietet die Nutzung von Kraftfahrzeugen 
im öffentlichen Verkehrsraum und gilt auch für fahrerlaub-
nisfreie Kraftfahrzeuge. 

Fahrverbote werden in Monaten (nicht in Wochen) ausge-
sprochen. Ein Fahrverbot kann im Übrigen nicht gestückelt 
werden. Zur Vollstreckung des Fahrverbots ist der Führer-
schein in amtliche Verwahrung zu geben. Wird aus Anlass 
einer Verkehrsstraftat ein Fahrverbot verhängt, ist dies mit 
Rechtskraft der Entscheidung wirksam, der Führerschein ist 
also mit Rechtskraft abzugeben. 

Bei einer Ordnungswidrigkeit gilt für Ersttäter, dass die 
Wirksamkeit des Fahrverbots bis zu vier Monate hinausge-
schoben werden kann. Ob dem Betroffenen einer Ordnungs-
widrigkeit eine Schonfrist von vier Monaten gewährt wird, 
ergibt sich aus dem Bußgeldbescheid. Der Führerschein ist 
also bei einem Fahrverbot wegen einer Ordnungswidrigkeit 
mit Rechtskraft oder mit Ablauf der Schonfrist in amtliche 
Verwahrung zu geben. Wenn trotz der Rechtskraft der straf-
richterlichen Entscheidung oder trotz Rechtskraft des Buß-
geldbescheides bzw. nach Ablauf der Schonfrist von vier Mo-
naten nach Eintritt der Rechtskraft der Führerschein nicht in 
amtliche Verwahrung gegeben wird, ist das Fahrverbot wirk-
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sam. Wird gleichwohl ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Ver-
kehrsraum genutzt, fährt derjenige trotz eines Fahrverbots 
und macht sich strafbar. Die Frist von z.B. einem Monat für 
das Fahrverbot beginnt allerdings erst mit Abgabe des Führer-
scheins. Mit anderen Worten: Ist das Fahrverbot wirksam, ist 
der Führerschein abzugeben. Anderenfalls verlängert man 
sein Fahrverbot selbst.

Wer also ein Fahrverbot hinter sich bringen muss und die-
ses (z.B. über die Schonfrist von vier Monaten) hinauszö-
gern will, kommt in der Regel nicht umhin, die Rechtskraft 
der Entscheidung hinauszuzögern.

Beispiel  

A muss ein Fahrverbot hinnehmen, das im Juni wirksam zu wer-
den droht. Er kann aber erst wieder unmittelbar nach Weih-
nachten Urlaub nehmen, um so zumindest die betrieblichen 
Auswirkungen des Fahrverbots abmildern. Mit Aussicht auf Er-
folg kann er gegen das Fahrverbot nicht vorgehen. Hier muss 
versucht werden, die Rechtskraft der Entscheidung soweit hin-
auszuzögern, dass trotz des Fahrverbots der Führerschein am 
27.12. abgegeben werden kann.

 
Häufig wird von den zuständigen Behörden der abgegebene 
Führerschein kurz vor Ablauf des Fahrverbots zurückgesandt. 
Hier ist unbedingt darauf zu achten, dass mit der Rücksen-
dung auch das Ende des Fahrverbots mitgeteilt wird („ ... 
übersenden wir Ihnen Ihren Führerschein, machen jedoch 
darauf aufmerksam, dass das Fahrverbot noch bis zum Ablauf 
des TT.MM.20XX, 24.00 Uhr, gilt.“). Gefahren werden darf 
vor Fristablauf natürlich nicht! Der Fuhrparkleiter, der dies 
sehenden Auges zulässt, macht sich wegen des Zulassens des 
Führens eines Kraftfahrzeugs trotz eines Fahrverbots strafbar. 

Im Zusammenhang mit einem Fahrverbot hat der Fuhr-
parkleiter somit eine anlassbezogene, intensivere Führer-
scheinkontrollpflicht. 
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Er sollte sich Sicherheit darüber verschaffen, ab wann das 
Fahrverbot und wie lange es wirksam ist. Wie wir gerade ge-
sehen haben, muss die Rückgabe des Führerscheins zeitlich 
nicht mit dem Ablauf des Fahrverbots einhergehen. Auch 
kann es vorkommen, dass trotz des Fahrverbots der Führer-
schein nie abgegeben wurde, der Fahrer ihn also nicht zurück-
erhalten hat, sondern immer noch hat. 

6.2 Die Entziehung der Fahrerlaubnis	  8 Min.

Bei einer Entziehung der Fahrerlaubnis wird das Recht ab-
erkannt, ein Fahrzeug einer bestimmten Klasse bzw. bestimm-
ter Klassen im Straßenverkehr zu führen. 

Die Entziehung der Fahrerlaubnis durch den Straf-
richter
Eine Entziehung der Fahrerlaubnis ist aus Anlass einer Ver-
kehrsstraftat durch den Strafrichter möglich. Bestimmte 
Straftaten lösen in der Regel aus, dass die Fahrerlaubnis durch 
den Richter entzogen wird (siehe § 69 StGB, sogenannte Re-
gelbeispiele für die Entziehung der Fahrerlaubnis). Hierzu 
zählen 

 › Gefährdung des Straßenverkehrs, 

 › verbotene Kraftfahrzeugrennen, 

 › Trunkenheit im Verkehr und 

 › Verkehrsunfallfluchten, wenn mit der Verkehrsunfallflucht 
an fremden Sachen bedeutender Schaden entstanden ist.

		Was ist „in der Regel“?

„In der Regel“ bedeutet, dass der Begründungsaufwand für das 
Gericht deutlich geringer ist. Umgekehrt müsste ein Gericht 
eingehend begründen, warum es trotz des Vorliegens einer 
Trunkenheitsfahrt ausnahmsweise von einer Entziehung der 
Fahrerlaubnis absieht. 
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Beispiel  

A wird ohne jeglichen Fahrfehler im Straßenverkehr mit einer 
Blutalkoholkonzentration von 1,8 Promille angehalten. Der 
Strafrichter wird ihm die Fahrerlaubnis entziehen.

 
In dem Beispiel liegt zudem eine sogenannte absolute Fahr-
unsicherheit vor. Ab einer Blutalkoholkonzentration (BAK) 
von 1,1 Promille kommt es auf die Frage, ob eine Fahrunsi-
cherheit vorliegt oder nicht, überhaupt nicht an. Es liegt stets 
eine Verkehrsstraftat vor. Zwischen einer BAK von 0,3 – 1,09 
Promille hat das Gericht zu prüfen, ob eine sogenannte relati-
ve Fahrunsicherheit vorlag. Hier muss das Gericht feststellen, 
dass neben der Alkoholisierung ein alkoholbedingter Fahr-
fehler vorlag.

Beispiel  

A wird bei einer Kontrolle durch die Polizei angehalten. Die fest-
gestellte BAK beträgt 0,4 Promille. Er wurde angehalten, weil er 
an der Kreuzung nicht geblinkt hat, obwohl er abbog. Hier lässt 
sich argumentieren, dass A nicht blinkte, weil an der Kreuzung 
für ihn außer ihm selbst niemand zu sehen war und dies nichts 
damit zu tun hatte, dass er leicht alkoholisiert war. Eine Trun-
kenheit im Verkehr würde nicht vorliegen. Die Fahrerlaubnis 
kann A nicht entzogen werden. Auch ein Fahrverbot ist nicht 
möglich, weil hierfür (Verstoß gegen die 0,5-Promille-Regel) 
die festgestellte Alkoholisierung nicht ausreicht.

 

Dies kann bei fast gleichem Fall auch zu ganz anderen Er-
gebnissen führen!

Beispiel  

A wird bei einer Kontrolle durch die Polizei angehalten. Die fest-
gestellte BAK betrug 0,4 Promille. Er wurde angehalten, weil er 

 



© Springer Fachmedien München GmbH 79

6

an der Kreuzung nach links blinkte und nach rechts fuhr. Hier 
liegt nicht einmal ein Verstoß gegen die 0,5-Promille-Regel vor. 
Gleichwohl wird A die Fahrerlaubnis entzogen, weil eine Trun-
kenheit im Verkehr vorliegt. Sein Verhalten kann nur so gedeu-
tet werden, dass er alkoholbedingt fahrauffällig fuhr. Hier reicht 
allein die Feststellung der Trunkenheit im Verkehr aus, um die 
Entziehung der Fahrerlaubnis zu begründen.

 

Nur ausnahmsweise wird von einer Entziehung der Fahr-
erlaubnis abgesehen, obwohl ein Regelbeispiel verwirkt 
ist.

Beispiel  

A wird angehalten, weil er beim Rangieren in einer Parklücke 
gegen eine Laterne stieß, die leicht beschädigt wurde. Die fest-
gestellte BAK betrug 0,4 Promille. A wollte den Pkw, den sein 
Sohn verkehrsbehindernd parkte (weil jener nicht mehr vor Ort 
war), so abstellen, dass eine Behinderung anderer Verkehrsteil-
nehmer ausgeschlossen ist. Hier wird man von einer alkohol-
bedingten Verkehrsauffälligkeit ausgehen können. An sich 
kann ihm die Fahrerlaubnis entzogen werden. Das Gericht kann 
von der Entziehung der Fahrerlaubnis absehen, weil der A nicht 
„am Straßenverkehr“ teilnehmen, sondern vielmehr nur ran-
gieren wollte. Sieht das Gericht von einer Entziehung der Fahr-
erlaubnis im Ausnahmefall ab, wird es gleichwohl ein Fahrver-
bot als „Denkzettel“ verhängen.

 

Verkehrsstraftaten, die nicht regelhaft die Entziehung der 
Fahrerlaubnis auslösen, lösen nur dann eine Entziehung der 
Fahrerlaubnis aus, wenn das Gericht die Ungeeignetheit zum 
Führen von Kraftfahrzeugen aus Anlass der Tat feststellt.
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Beispiel  

A wird wegen Nötigung im Straßenverkehr verurteilt. Er ist Erst-
täter und das Gericht gewinnt in der Hauptverhandlung den 
Eindruck, dass sein Verhalten A leidtut. Es wird keine Entzie-
hung der Fahrerlaubnis aussprechen, sondern es bei einem 
Fahrverbot belassen. 

 

Auch wenn kein Regelbeispiel für eine Entziehung der Fahr-
erlaubnis vorliegt, kann das Gericht die Fahrerlaubnis entzie-
hen.

Beispiel  

A wird wegen Nötigung im Straßenverkehr verurteilt. A und der 
Richter kennen sich. A wurde in den letzten drei Jahren schon 
zweimal wegen einer Nötigung im Straßenverkehr verurteilt, 
jedes Mal wurde ein Fahrverbot ausgesprochen. Das Gericht 
kann ihm mit der Begründung charakterlicher Ungeeignetheit 
zum Führen von Kraftfahrzeugen die Fahrerlaubnis entziehen. 

 

Die Entziehung der Fahrerlaubnis durch die  
Fahrerlaubnisbehörde
Eine Entziehung der Fahrerlaubnis ist durch die Fahrerlaub-
nisbehörde möglich.

Beispiel  

A wurde bei einer Routinekontrolle im Straßenverkehr angehal-
ten. Eine ihm entnommene Blutprobe ergibt, dass er unter Ein-
fluss erheblicher Mengen Cannabis stand. Hier liegt keine  
Verkehrsstraftat vor. Es liegt lediglich eine Ordnungswidrigkeit 
nach § 24a StVG vor. Der Strafrichter kann ihm die Fahrerlaubnis 
daher nicht entziehen. Er kann und wird allenfalls ein Fahrverbot
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verhängen. Die Polizei ist allerdings verpflichtet, die Fahr-
erlaubnisbehörde von den durch die Fahrt begründeten Zwei-
feln an der Fahreignung zu unterrichten. Die Fahrerlaubnisbe-
hörde wird dem A die Fahrerlaubnis entziehen, wenn sie, 
bedingt durch die entnommenen Cannabiswerte, davon aus-
gehen kann, dass A regelmäßig Cannabis konsumiert und des-
halb als nicht geeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen ein-
stuft werden muss. Dass bereits ein Fahrverbot verhängt 
wurde, verhindert dies nicht.

 

		Entzugsgefahr bedeutet: Kontrolldichte erhöhen

Bei einer nur drohenden Entziehung der Fahrerlaubnis ist der 
Fuhrparkleiter – anlassbezogen – zu einer besonderen Dichte 
bei der Führerscheinkontrolle verpflichtet.

Beispiel  

Dem Fuhrparkleiter ist bekannt, dass sich A nach einem Ver-
kehrsunfall mit seinem Dienstwagen unerlaubt vom Unfallort 
entfernt haben soll. Allein am Fahrzeug des anderen Unfallbe-
teiligten entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro netto.  

 

		„Magische Grenzen“ bei Unfallflucht

Sind dringende Gründe für eine Entziehung der Fahrerlaubnis 
vorhanden, kann das Gericht die Fahrerlaubnis schon vorläufig 
entziehen. Die Gerichte gehen in der Regel bei einem Fremd-
schaden ab ca. 1.500 Euro von einem bedeutenden Schaden 
aus. Aus diesem Grund ist bei einer Verkehrsunfallflucht mit 
einem Schaden über dieser magischen Grenze mit einer Ent-
ziehung der Fahrerlaubnis, somit auch mit einer vorläufigen 
Entziehung der Fahrerlaubnis zu rechnen. Hieraus folgt anlass-
bezogen eine erhöhte Führerscheinkontrollpflicht.
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Werden acht oder mehr Punkte im Fahreignungsregister an-
gesammelt, erfolgt ebenfalls eine Entziehung der Fahrerlaub-
nis durch die Fahrerlaubnisbehörde. Zugleich folgt eine sechs-
monatige Sperrfrist. Eine Medizinisch-Psychologische 
Untersuchung (MPU) ist vor der Neuerteilung der Fahr-
erlaubnis durch den Betroffenen beizubringen.

6.3 Zentrale Unterschiede zwischen „Fahrverbot“ 
und „Entziehung der Fahrerlaubnis“	  9 Min.

Für den Fuhrparkverantwortlichen ist es von Bedeutung, ob 
es sich bei der Rechtsfolge um ein Fahrverbot oder eine Ent-
ziehung der Fahrerlaubnis handelt. Die folgende Tabelle gibt 
einen grundsätzlichen Überblick:

Fahrverbot Entziehung der Fahrerlaubnis

Fahrerlaubnis bleibt bestehen. Fahrerlaubnis erlischt.

Max. sechs Monate Entziehung ist dauerhaft, d.h. kei-
ne Entziehung „auf Zeit“.

„Denkzettel“ Setzt Ungeeignetheit voraus.

Nach Ablauf des Fahrverbots lebt 
Fahrberechtigung wieder auf.

Evtl. Sperrfrist, bedeutet nicht: 
Zwang zur Neuerteilung.

Fahren trotz Verbot strafbar Fahren trotz Entziehung FE strafbar 

Führerschein wird zurückgege-
ben.

Führerschein ist dauerhaft „weg“, 
erforderlich ist stets eine Neu-
erteilung der Fahrerlaubnis.

Das Fahrverbot
Ein Fahrverbot ist eine Nebenstrafe (einer Straftat) bzw. eine 
Nebenfolge (bei einer Verkehrsordnungswidrigkeit). Es lässt 
die Fahrerlaubnis unberührt. Die Vollstreckung des Fahrver-
bots führt dazu, dass dem Inhaber grundsätzlich zeitlich be-
schränkt (bei Straftaten bis zu sechs Monaten, bei Ordnungs-
widrigkeit bis zu drei Monaten) verboten ist, im Straßenverkehr 
Kraftfahrzeuge jeglicher Art zu führen (siehe § 44 StGB bei 
Verkehrsstraftaten, §  25  StVG bei Verkehrsordnungswidrig-
keiten).
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Ein Fahrverbot wird nach Monaten bemessen, nicht z.B. 
nach Tagen. Es kann nur zusammenhängend vollstreckt wer-
den. Wird ein Fahrverbot z.B. im Februar vollstreckt, dauert 
es 28 Tage, im Dezember 31 Tage. Der Inhaber der Fahr-
erlaubnis muss den Führerschein in amtliche Verwahrung ge-
ben, sobald das Fahrverbot wirksam ist. 

		Wann beginnt ein Fahrverbot?

Bei einem Fahrverbot wegen einer Verkehrsstraftat gilt: Das 
Fahrverbot wird wirksam, wenn der Führerschein nach Rechts-
kraft des Urteils in amtliche Verwahrung gelangt, spätestens 
jedoch mit Ablauf von einem Monat seit Eintritt der Rechtskraft 
(§ 44 Abs. 1 Satz 2 StGB). 

Bei einem Fahrverbot wegen einer Verkehrsordnungswidrig-
keit gilt: Grundsätzlich wird das Fahrverbot mit der Rechtskraft 
der Bußgeldentscheidung wirksam (§ 25 Abs. 2 Satz 1 StVG). Ist 
in den zwei Jahren vor der Ordnungswidrigkeit kein Fahrverbot 
gegen den Betroffenen verhängt worden und wird auch bis zur 
Bußgeldentscheidung ein Fahrverbot nicht verhängt, so be-
stimmt die Verwaltungsbehörde oder das Gericht abweichend 
von § 25 Abs. 2 Satz 1 StVG, dass das Fahrverbot erst wirksam 
wird, wenn der Führerschein nach Rechtskraft der Bußgeldent-
scheidung in amtliche Verwahrung gelangt, spätestens jedoch 
mit Ablauf von vier Monaten seit Eintritt der Rechtskraft.

Die gerade erläuterte sogenannte Schonfrist von vier Mona-
ten gilt also nur bei einem Fahrverbot wegen einer Ordnungs-
widrigkeit, niemals bei einem Fahrverbot als Nebenstrafe 
einer Verkehrsstraftat.

Bei einem strafrechtlichen Fahrverbot ist somit das Fahrver-
bot über einen Monat nach Rechtskraft hinaus nicht „schieb-
bar“. Dies kann (über einen Monat hinaus) nur durch ein Hi-
nauszögern der Rechtskraft der strafrechtlichen Entscheidung 
erreicht werden.
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Für alle Fahrverbote gilt, dass die Fahrverbotsfrist erst 
dann zu laufen beginnt, wenn sich der Führerschein in amt-
licher Verwahrung befindet.

Beispiel  

Gegen A wurde ein Fahrverbot wegen eines erheblichen Ge-
schwindigkeitsverstoßes verhängt. Der Bußgeldbescheid wur-
de am 1. Juni rechtskräftig. Da A erst im Dezember Urlaub hat, 
beschließt er, den Führerschein erst ab dem 1. Dezember abzu-
geben, was er auch tut. Dies führt dazu, dass das Fahrverbot ab 
dem 1. Oktober gilt. Führt A gleichwohl ein Kraftfahrzeug im 
Straßenverkehr, macht er sich strafbar, obwohl sich der Führer-
schein noch in seinem Besitz befindet. Die Fahrverbotsfrist von 
einem Monat beginnt allerdings erst am 1. Dezember. Mit an-
deren Worten: A hat sein Fahrverbot selbst verlängert! 

 

In amtliche Verwahrung gelangt der Führerschein, wenn er 
bei der zuständigen Behörde eingegangen ist (es zählt somit 
der Eingangsstempel des übersandten Führerscheins bei der 
zuständigen Behörde). Wird der Führerschein bei der zustän-
digen Behörde abgegeben, zählt der Tag der Abgabe als ers-
ter Tag des Fahrverbots. 

Beispiel  

A fährt am 1. Oktober mit seiner Ehefrau zur zuständigen Be-
hörde und gibt den Führerschein um 10.00 Uhr ab. Das Fahr-
verbot gilt damit ab dem 1. Oktober (seine Ehefrau fährt daher 
zurück). Auf dem Hinweg zur Behörde ist A um 9.35 Uhr „ge-
blitzt“ worden. Er muss für die Geschwindigkeitsüberschrei-
tung zwar ein Bußgeld zahlen, ist aber um 9.35 Uhr noch nicht 
„trotz eines Fahrverbots“ gefahren, hat sich also nicht strafbar 
gemacht.
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Die Entziehung der Fahrerlaubnis
Vorab: Eine Entziehung der Fahrerlaubnis wegen einer Ord-
nungswidrigkeit ist gesetzlich nicht vorgesehen und daher 
nicht möglich. Es gilt also: Wird nur eine Ordnungswidrig-
keit geahndet, ist niemals eine Entziehung der Fahrerlaubnis 
möglich. Die Bußgeldbehörden können somit in ihrer Zu-
ständigkeit auch niemals eine Entziehung der Fahrerlaubnis 
aussprechen. Besteht jedoch aus ihrer Sicht ein hinreichender 
Tatverdacht für eine Verkehrsstraftat, wird sie das Verfahren 
an die zuständige Amts- bzw. Staatsanwaltschaft abgeben. 
Der Strafrichter kann dann, wenn die sonstigen Vorausset-
zungen vorliegen, aus Anlass einer Verkehrsstraftat eine Ent-
ziehung der Fahrerlaubnis aussprechen. 

Eine Entziehung der Fahrerlaubnis kann durch den Strafrich-
ter und durch die Fahrerlaubnisbehörde erfolgen, meist, weil 
der Betreffende ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen 
ist. Es mag überraschend klingen, aber:  Eine zeitlich be-
grenzte Entziehung der Fahrerlaubnis ist nach geltendem 
Recht nicht möglich. 

Beispiel  

A wird wegen einer Trunkenheitsfahrt mit 2,2 Promille die Fahr-
erlaubnis durch Urteil am 1. November entzogen. Ob und wann 
A wieder geeignet ist, ein Kraftfahrzeug zu führen, kann der 
Strafrichter am 1. November nicht wissen. Eine Entziehung der 
Fahrerlaubnis für z.B. neun Monate ist daher nicht möglich. A 
berichtet seinem Fuhrparkleiter von der Misere, man habe ihm 
für „neun Monate den Führerschein abgenommen“. Klar ist, 
dass es sich nicht um ein Fahrverbot handeln kann (dies ist bei 
einer Straftat auf maximal sechs Monate begrenzt). Wenn A 
gleichwohl von neun Monaten spricht, ist ihm gegenüber eine 
Sperrfrist von neun Monaten ausgesprochen worden (siehe 
hierzu Kap. 6.6).
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Liegt Ungeeignetheit vor und wird die Fahrerlaubnis entzo-
gen, ist dies z.B. nicht durch eine erhöhte Geldstrafe bzw. 
Geldbuße zu verhindern.

Beispiel  

A wird wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes zu einem er-
höhten Bußgeld verurteilt. Das Gericht sieht ausnahmsweise 
von einem Fahrverbot ab, weil A verdeutlichen konnte, dass 
das Fahrverbot für ihn eine besondere Härte darstellt und er 
auch keine Voreintragungen im Fahreignungsregister hat (hier-
zu siehe Einstieg Kap. 6).

 

Beispiel  

A steht vor dem Strafrichter, weil er bei einer Routinekontrolle 
mit 1,3 Promille auffiel. Er macht deutlich, dass er dringend auf 
den Führerschein angewiesen ist. Das Gericht wird ihn fragen, 
warum er dann mit 1,3 Promille unterwegs war und ihm trotz-
dem die Fahrerlaubnis entziehen.

 

			  8 – 10 Min. 

Haben Sie bereits Fälle von Fahrverbotenen bzw. entzogenen 
Fahrerlaubnissen im Unternehmen gehabt? Prüfen Sie diese 
nach den oben genannten Kriterien. 
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Übersicht Fahrverbot/Entziehung der Fahrerlaubnis

Fahrverbot Entziehung der Fahr-
erlaubnis

Grundlage Ordnungs-
rechtliches 
Fahrverbot

§ 25 StVG

Strafrecht-
liches Fahr-
verbot

§ 44 StGB

Gerichtliche 
Entziehung

§ 69 StGB

Behördliche 
Entziehung

StVG, FeV

Wirkung grundsätz-
liches Ver-
bot, Kfz je-
der Art zu 
führen

grundsätz-
liches Ver-
bot, Kfz je-
der Art zu 
führen

Fahrerlaub-
nis erlischt 
dauerhaft 
im Umfang 
der erteil-
ten Klassen.

Fahrerlaub-
nis erlischt 
dauerhaft 
im Umfang 
der erteil-
ten Klassen.

Dauer 1 – 3  
Monate

1 – 6  
Monate

Dauerhaft, 
es gibt kei-
ne Entzie-
hung „auf 
Zeit“.

Dauerhaft, 
es gibt kei-
ne Entzie-
hung „auf 
Zeit“.

Anord-
nung 
durch

Bußgeld-
behörde 
oder  
Gericht

Gericht  
(z.B. Urteil, 
Strafbefehl)

Gericht  
(z.B. Urteil, 
Strafbefehl)

Durch Be-
scheid der 
Behörde
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Fahrverbot Entziehung der Fahr-
erlaubnis

Grund Festsetzung 
einer Geld-
buße we-
gen einer 
OWi unter 
grober oder 
beharrlicher 
Verletzung 
der Pflich-
ten eines 
Kfz-Führers

Das Fahr-
verbot 
kann an-
geordnet 
werden, 
d.h. das 
Fahrverbot 
lässt sich 
evtl. ver-
meiden. 

Verurtei-
lung zu 
Freiheits- 
oder Geld-
strafe we-
gen einer 
Straftat, die 
bei oder im 
Zusammen-
hang mit 
dem Führen 
eines Kfz 
oder unter 
Verletzung 
der Pflich-
ten eines 
Kfz-Führers 
begangen 
wurde.

Das Fahr-
verbot 
kann an-
geordnet 
werden, 
d.h. das 
Fahrverbot 
lässt sich 
evtl. ver-
meiden. 

Grds. Ver-
urteilung 
wegen 
einer Straf-
tat, die bei 
oder im 
Zusammen-
hang mit 
dem Führen 
eines Kfz 
oder unter 
Verletzung 
der Pflich-
ten eines 
Kfz-Führers 
begangen 
ist. Aus der 
Tat ergibt 
sich, dass 
der Täter 
zum Führen 
von Kfz un-
geeignet 
ist.

Das Gesetz 
benennt 
Taten (z.B. 
Trunkenheit 
im Verkehr), 
bei denen 
in der Regel 
Ungeeig-
netheit an-
genommen 
wird.

Eine Entzie-
hung nach 
§ 69 StGB 
lässt sich 
nicht durch 
z.B. eine 
erhöhte 
Geldstrafe 
vermeiden.

Meist, weil 
der Inhaber 
der Fahr-
erlaubnis 
zum Führen 
eines Kfz 
ungeeignet 
ist oder als 
ungeeignet 
gilt.
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Fahrverbot Entziehung der Fahr-
erlaubnis

Funktion Nebenfolge

„Denkzet-
tel“

Neben-
strafe

„Denkzet-
tel“

Maßnahme 
der Besse-
rung und 
Sicherung, 
keine Straf-
funktion!

Maßnahme 
der Gefah-
renabwehr

Beginn Fahrverbot 
beginnt 
grds. mit 
Rechtskraft 
der Ent-
scheidung, 
u.U. kann 
das Verbot 
hinausge-
zögert wer-
den [max. 
vier Mona-
te]. 

Vorsicht: 
Die Frist für 
die Dauer 
des Fahr-
verbots be-
ginnt mit 
„Abgabe“ 
des Führer-
scheins!

Fahrverbot 
wirkt ab 
Rechtskraft 
der Ent-
scheidung, 
die Verbots-
frist läuft 
erst ab „Ab-
gabe“ des 
Führer-
scheins

Eine Mög-
lichkeit den 
Beginn des 
Fahrverbots 
nach § 44 
StGB hin-
auszuzö-
gern, be-
steht nicht!

Mit Rechts-
kraft der 
Entschei-
dung

Vorsicht: 
Meist ist die 
Fahrerlaub-
nis schon 
zuvor vor-
läufig ent-
zogen! 

Grds. mit 
Bestands-
kraft der 
entziehen-
den be-
hördlichen 
Entschei-
dung, wenn 
nicht die 
sofortige 
Vollziehbar-
keit schon 
gesetzlich 
bei Anord-
nung der 
Entziehung 
besteht 
oder durch 
die Behörde 
angeordnet 
wurde. 

Sperrfrist entfällt entfällt ja je nach 
Grund der 
Entziehung

Sanktion 
bei  
Verstoß

Straftat 
nach 

§ 21 StVG

Straftat 
nach 

§ 21 StVG

Straftat 
nach 

§ 21 StVG

Straftat 
nach 

§ 21 StVG
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6.4 Zuständigkeiten für die Entziehung der Fahr-
erlaubnis bzw. für das Fahrverbot  4 Min.

Wenn eine Bußgeldbehörde wegen einer Verkehrsordnungs-
widrigkeit ein Fahrverbot ausspricht, ist die Fahrerlaubnisbe-
hörde wegen des gleichen Sachverhalts nicht daran gehindert, 
die Fahrerlaubnis zu entziehen.

Beispiel  

Mitarbeiter X konsumiert regelmäßig Cannabis. Bei einer Routi-
nekontrolle wird er angehalten und es ergeht gegen ihn ein 
Bußgeldbescheid gem. § 24a StVG, weil er unter dem Einfluss 
des berauschenden Mittels fuhr. Die festgestellten Werte waren 
erheblich. Neben einer Geldbuße wird ein Fahrverbot von 
einem Monat verhängt. X teilt dies dem Fuhrparkleiter wahr-
heitsgemäß mit. Betrieblich ist das Fahrverbot für das Unter-
nehmen hinnehmbar, weil X ausreichend Urlaub hat und für 
die restlichen Tage des Fahrverbots als Beifahrer mit einem Kol-
legen dienstlich unterwegs ist. Die Polizei hat jedoch die erheb-
lichen Werte der Fahrerlaubnisbehörde mitgeteilt (siehe 
§ 2 Abs. 12 StVG). Zu Recht entzieht die zuständige Fahrerlaub-
nisbehörde dem X die Fahrerlaubnis, weil er wegen seines re-
gelmäßigen Cannabis-Konsums nicht zum Führen von Kraft-
fahrzeugen geeignet ist. 

 

Wenn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde, bei dem 
die Entziehung der Fahrerlaubnis möglich ist, darf die Fahr-
erlaubnisbehörde (auch wenn sie Kenntnis von dem zu Grun-
de liegenden Sachverhalt hat), die Fahrerlaubnis nicht entzie-
hen. Damit soll verhindert werden, dass der Strafrichter und 
die Fahrerlaubnisbehörde die Fahreignung unterschiedlich 
beurteilen (was nicht verhinderbar ist) und unterschiedlich 
entscheiden. Die richterliche Entscheidung hat Vorrang. 

Wenn der Strafrichter die Eignung zum Führen von Kraft-
fahrzeugen feststellt und deshalb die Fahrerlaubnis nicht ent-
zieht, darf die Fahrerlaubnisbehörde nach der strafrichterli-
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chen Entscheidung die Fahrerlaubnis wegen desselben 
Sachverhalts nicht entziehen. 

Beispiel  

X wird wegen einer Trunkenheitsfahrt mit 1,3 Promille zu einer 
Geldstrafe verurteilt. Das Gericht sieht von einer Entziehung 
der Fahrerlaubnis ab, weil X nur sein im Halteverbot abgestell-
tes Fahrzeug umstellen wollte und deshalb wenige Meter fuhr. 
Aus diesem Grund sieht das Gericht – so das Urteil wörtlich – 
keine Zweifel am Bestehen der Fahreignung des ansonsten ver-
kehrsrechtlich nicht in Erscheinung getretenen X. 

 

Sieht das Strafgericht von einer Entziehung der Fahrerlaubnis 
ab, ohne die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen fest-
zustellen, ist die Fahrerlaubnisbehörde nicht daran gehindert, 
gleichwohl die Fahrerlaubnis zu entziehen. 

Beispiel  

X wird wegen einer Trunkenheitsfahrt mit 1,3 Promille zu einer 
Geldstrafe verurteilt. Das Gericht sieht von einer Entziehung 
der Fahrerlaubnis ab, weil X nur sein im Halteverbot abgestell-
tes Fahrzeug umstellen wollte und deshalb wenige Meter fuhr. 
Das Gericht stellt in seinem Urteil fest, dass eine Entziehung der 
Fahrerlaubnis nicht erforderlich ist, weil zwischen Tat und Urteil 
mehr als ein Jahr verging. 

Die Fahrerlaubnisbehörde studiert das Urteil und stellt fest, 
dass die Tat vormittags um 11.00 Uhr stattfand und X schon 
drei Jahre zuvor ein Fahrverbot hatte, weil er gegen die 0,5-Pro-
mille-Regel verstieß. Die Fahrerlaubnisbehörde wäre in diesem 
Fall nicht daran gehindert, eine Entziehung der Fahrerlaubnis 
zu verfügen.
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6.5 Die Sperrfrist und ihre Bedeutung  
im Fuhrpark	  5 Min.

Wir haben bereits gesehen, dass es keine zeitlich begrenzte 
Entziehung der Fahrerlaubnis gibt – und zwar ohne Ausnah-
me(!). Wenn A seinem Fuhrparkleiter davon berichtet, dass er 
„den Führerschein für neun Monate abgeben musste“, will er 
ganz offensichtlich erklären, dass ihm gegenüber eine neun-
monatige Sperrfrist verhängt wurde.

Eine Sperrfrist bedeutet, dass das Gericht bestimmt hat, dass 
für die Dauer von sechs Monaten bis zu fünf Jahren keine neue 
Fahrerlaubnis erteilt werden darf (Sperre; siehe § 69 StGB).

Dies bedeutet aber eben nicht, dass nach Ablauf der Sperrfrist 
der Führerschein zurückgegeben wird, also wieder ein Kraft-
fahrzeug benutzt werden darf. Vielmehr gilt, dass das Recht 
zum Führen von Kraftfahrzeugen (durch die Entziehung der 
Fahrerlaubnis) endgültig erloschen ist und eine neue Fahr-
erlaubnis zunächst beantragt werden muss. Der Ablauf der 
Sperrfrist bedeutet zudem nicht, dass eine neue Fahrerlaubnis 
erteilt werden muss. Zuvor ist häufig eine Medizinisch-Psy-
chologische Untersuchung zu absolvieren.

Die Sperrfrist beginnt im Übrigen mit der Rechtskraft des 
Urteils, mit dem die Sperrfrist ausgesprochen wurde bzw. mit 
der Unterschrift des Richters unter den Strafbefehl mit dem 
eine Sperrfrist verhängt wird, wenn dieser rechtskräftig wird.

Beispiel  

Gegen X wird wegen einer Verkehrsunfallflucht (begangen am 
01.03.2018) mit einem erheblichen Sachschaden am 01.06.2018 
ein Strafbefehl erlassen, der ihm am 02.06.2018 zugestellt wird. 
Noch am 01.03.2018 wird ihm der Führerschein beschlagnahmt; 
am 02.03.2018 wird richterlich die vorläufige Entziehung der 
Fahrerlaubnis angeordnet. Mit dem Strafbefehl wird X die Fahr-
erlaubnis entzogen, das Gericht hält in Anbetracht der Tatsache, 
dass er bereits seit dem 01.03.2018 kein Fahrzeug mehr führen 
durfte, eine Sperrfrist von acht Monaten für erforderlich. 
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Im Folgenden skizzieren wir drei unterschiedliche Szenarien:

1.  Der Strafbefehl wird rechtskräftig, weil X gegen den Straf-
befehl keinen Einspruch einlegt hat.  Damit beginnt die 
Sperrfrist, die richterlich gegen X verhängt wurde, am 
01.06.2018 (und endet mit Ablauf des 31.01.2019).

2.  Gegen den Strafbefehl legt X am 18.06.2018 Einspruch ein. 
(Gegen den Strafbefehl kann innerhalb von zwei Wochen 
Einspruch eingelegt werden. Der Strafbefehl wurde am 
02.06.2018 zugestellt. Der Einspruch des X ist fristgerecht: 
Der 16.06.2018 war ein Samstag, so dass der Einspruch am 
nächsten Werktag nach Ablauf der zwei Wochen noch frist-
gerecht war.) Am 30.06.2018 nimmt X den Einspruch gegen 
den Strafbefehl zurück. Auch damit beginnt die Sperrfrist, 
die richterlich gegen X verhängt wurde, am 01.06.2018 (und 
endet mit Ablauf des 31.01.2019).

3. Gegen den Strafbefehl legt X fristgerecht Einspruch ein. Am 
30.08.2018 verhandelt das zu ständige Amtsgericht die 
Strafsache gegen X. Der Richter hält X für vollkommen un-
einsichtig und verurteilt X am 30.08.2018. Hierbei hält es in 
Anbetracht der führerscheinlosen Zeit des X eine Sperrfrist 
von noch sechs Monaten für erforderlich. X nimmt das Urteil 
hin. In diesem Fall wird das Urteil nach Ablauf der Rechts-
mittelfrist am 07.09.2018 rechtskräftig. Die Sperrfrist von 
sechs Monaten beginnt somit am 07.09.2018 und endet mit 
Ablauf des 06.02.2019. 

  

Es ist kein Zufall, dass hier von einer Neuerteilung und nicht 
von einer Wiedererteilung der Fahrerlaubnis die Rede ist. 
Denn tatsächlich wird eine neue Fahrerlaubnis erteilt (und ein 
neuer Führerschein ausgestellt), mit einem neuen Ausstel-
lungsdatum und zu den Bedingungen des zum Zeitpunkt der 
Neuerteilung gültigen Fahrerlaubnisrechts.
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Beispiel  

X wurde 1985 die Fahrerlaubnis der Klasse III erteilt. 2014 wur-
de ihm die Fahrerlaubnis wegen einer Trunkenheitsfahrt mit 
1,8 Promille entzogen. Nach einer absolvierten Medizinisch-
Psychologischen Untersuchung wird ihm die Fahrerlaubnis der 
Klasse B neu erteilt. Für X bedeutet dies, dass er nur Fahrzeuge 
mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3.500 kg 
und nicht (wie mit der ursprünglichen Klasse III) Kraftfahrzeuge 
mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 7.500 kg führen darf. 

 

		Fahrerlaubnisbeantragung während der Sperr-
frist

Sechs Monate vor Ablauf der Sperrfrist darf eine neue Fahr-
erlaubnis beantragt werden. Dies ist auch zu empfehlen, da das 
Antragsverfahren regional unterschiedlich längere Zeit in An-
spruch nimmt.

Sperrfristen werden nur durch Gerichte ausgesprochen, nie-
mals durch eine Fahrerlaubnisbehörde. Bei behördlichen 
Entziehungen der Fahrerlaubnis gibt es allerdings Sperrfris-
ten, die gesetzlich unmittelbar gelten. Es besteht nach einer 
Entziehung der Fahrerlaubnis wegen acht oder mehr Punkten 
im Fahreignungsregister eine gesetzliche Sperrfrist von sechs 
Monaten. Auch nach einer Entziehung der Fahrerlaubnis we-
gen acht oder mehr Punkten gilt, dass eine neue Fahrerlaubnis 
beantragt werden muss. Zusätzlich ist ebenfalls meist eine Me-
dizinisch-Psychologische Untersuchung durch den Betref-
fenden vorzulegen. 
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Das merke ich mir

 

  

 

 

 

Meine Ideen dazu

 

  

 

 

 

Umsetzung im Unternehmen
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7 Alkohol und Drogen

Risiken, ganz nüchtern betrachtet

Erfahren Sie hier

 › wie der Begriff „Fahrunsicherheit“ zu verstehen ist

 › was für eine Rolle der Blutalkoholwert genau spielt

 › was der Cannabis-Konsum Ihrer Fahrer für den Betrieb be-
deutet

  3 Min.

Gerade bei Alkoholdelikten stellt sich häufig die Frage, ob hier 
nur ein kleiner Verstoß vorliegt oder ob hier neben den Fol-
gen für den Betreffenden arbeitsrechtliche Schritte erforder-
lich werden. 

Zum Themenkreis Alkohol hier folgende Übersicht:

ab 0,3 ‰ BAK
Strafbarkeit möglich bei

relativer Fahrunsicherheit/

Fahrrad

ab 0,3 ‰ BAK
Strafbarkeit 

möglich bei

relativer 

Fahrunsicherheit/

Kfz + Fahrrad
absolutes

Alkoholverbot
für

Fahranfänger

ab 1,1 ‰ BAK
in jedem Fall Strafbarkeit,

da absolute

Fahrunsicherheit/

Kfz

ab 1,6 ‰ BAK
(Atemalkoholtest

reicht)

in jedem Fall

MPU/

Kfz + Fahrrad

0,5 ‰ bis 1,09 ‰ BAK
(Atemalkoholtest reicht)

in jedem Fall

Ordnungswidrigkeit/

nur Kfz

�  verminderte Schuldfähigkeit (strafbar) und

�  Aufhebung der Schuldfähigkeit (nicht strafbar)

         sind möglich (keine starren BAK-Grenzen), aber:

�  Mögliche Strafbarkeit wegen Vollrausches

ab 1,6 ‰ BAK
in jedem Fall Strafbarkeit, da

absolute Fahrunsicherheit/

Fahrrad

in jedem Fall
Ordnungswidrig-

keit/
nur Kfz

(Verstoß kann
ohne

Blutalkoholprobe
und ohne

Atemalkohol-
analyse

nachgewiesen
werden)

Noch immer ist der Alkohol der häufigste Grund für Fahr-
beeinträchtigungen, die durch körperfremde Stoffe bewirkt 
werden. In der Praxis erscheinen deshalb die Tatbestände der 
Trunkenheit im Verkehr und der Straßenverkehrsgefähr-
dung infolge Alkoholgenusses als RegeIfall. Gleichwohl 
nehmen Fahrbeeinträchtigungen infolge von Betäubungsmit-



© Springer Fachmedien München GmbH 97

7

teln zu. Im Folgenden werden die tatbestandsübergreifenden 
Besonderheiten nur unter dem Aspekt der Alkoholaufnahme 
zusammengefasst. 

7.1 Begriff der Fahrunsicherheit	  2 Min.

Es gibt nur einen Begriff der Fahrunsicherheit, der in zwei 
Nachweisformen auftritt, nämlich als absolute Fahrunsicher-
heit und der sogenannten relativen Fahrunsicherheit.

Fahrunsicherheit ist die Unfähigkeit, ein Fahrzeug über längere 
Zeit hinweg auch bei plötzlich auftretenden kritischen Situatio-
nen sachgerecht führen zu können. Der Begriff der Fahrunsi-
cherheit ist bei den Tatbeständen des § 315 c) Abs. 1 a) StGB 
und § 316 StGB, die das Führen von Fahrzeugen unter Strafe 
stellen, identisch.

Fahrunsicherheit liegt vor, wenn die Gesamtleistungsfähig-
keit des Fahrzeugführers infolge Enthemmung sowie geistig-
seelischer und körperlicher Leistungsausfälle so weit herab-
gesetzt ist, dass er nicht mehr fähig ist, sein Fahrzeug im 
Straßenverkehr über eine längere Strecke, und zwar auch bei 
plötzlichem Auftreten schwieriger Verkehrslagen, sicher zu 
führen. 

Die Begriffe der absoluten und relativen Fahrunsicherheit 
bezeichnen nicht etwa unterschiedliche Grade der Fahrunsi-
cherheit, sondern nur die Arten des Nachweises der Fahrun-
sicherheit.

Absolute Fahrunsicherheit bedeutet somit nur, dass die ein-
genommene Menge des Rauschmittels alleine (ohne weitere 
Beweisanzeichen) ausreicht, um die Fahrunsicherheit festzu-
stellen. Auch der Gegenbeweis (Fahrprobe) für gleichwohl 
behauptete Fahrsicherheit ist ausgeschlossen. 

Relative Fahrunsicherheit ist gegeben, wenn eine Blutalko-
holkonzentration (BAK) von unter 1,1 Promille festgestellt 
wird und weitere Umstände erweisen, dass der Rauschmittel-
konsum dazu geführt hat, dass der Täter nicht mehr in der 
Lage war, das Kfz sicher im Verkehr zu bewegen. 
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7.2 Alkohol	  3 Min.

Die Feststellung rauschmittelbedingter Fahrunsicherheit nach 
Alkoholkonsum setzt somit voraus, dass zum festgestellten 
BAK-Wert zwischen 0,3 – 1,1 Promille eine wie auch immer 
geartete rauschmittelbedingte Ausfallerscheinung festgestellt 
werden kann. Rauschmittelbedingt ist ein Verhalten des Kfz-
Führers, das die Überzeugung rechtfertigt, der Fahrzeugfüh-
rer hätte sich in nüchternem Zustand anders verhalten.

		Faustregel 

Je mehr sich die Blutalkoholkonzentration (BAK) der Beweis-
wertgrenze für die absolute Fahrunsicherheit nähert, umso 
größer ist die Beweiskraft. Je geringer die BAK ist, desto gerin-
ger ist auch die Bedeutung hinzutretender Beweismerkmale 
für die Annahme einer rauschmittelbedingten Fahrunsicher-
heit. Die Entscheidung, ob bestimmte Fahrfehler als Beweisan-
zeichen den Schluss auf eine alkoholbedingte Fahrunsicherheit 
zulassen, ist in erster Linie Aufgabe des Tatrichters. Er hat die 
Beweisanzeichen in der erforderlichen Beweiswürdigung zu 
würdigen.

Für die Feststellung der relativen Fahrunsicherheit gelten 
stichwortartig folgende Grundsätze:

 › Es kommt auf den Einzelfall an.
 › Fahrfehler können – müssen aber keine – Hinweise auf eine 

relative Fahrunsicherheit geben.
 › Das wichtigste Beweiszeichen ist die festgestellte BAK. 
 › Bei Fahrfehlern gilt, dass dieser Fahrfehler ohne Rausch-

mitteleinfluss nicht passiert wäre.
 › Ein weiteres Beweiszeichen für eine alkoholbedingte relati-

ve Fahrunsicherheit des Fahrzeugführers kann die bewusst 
verkehrswidrige Fahrweise (Stichwort: Straßenrennen) 
sein.

 › Weitere Beweisanzeichen können Ausfallerscheinungen 
sein. Diese können aber genauso gut auf anderen Ursachen 
beruhen (Witterung, motorische Störung).
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 › Das Trinkverhalten kann den Schluss auf eine relative Fahr-
unsicherheit zulassen. 

Hieraus folgt, dass eine Strafbarkeit gegeben sein kann, selbst 
wenn „nur“ eine BAK von z.B. 0,4 Promille vorliegt (siehe 
auch Schaubild am Kapitelanfang). 

Wird der Betroffene wegen eines Alkoholdelikts bestraft, 
droht in der Regel die Entziehung der Fahrerlaubnis. Wenn 
unterhalb der Grenze zur absoluten Fahrunsicherheit keine 
relative Fahrunsicherheit vorliegt, wird in der Regel ein Fahr-
verbot verhängt. 

7.3 Cannabis	  4 Min.

Beim Konsum von Cannabis droht eine Geldbuße und die 
Verhängung eines Fahrverbots. Damit ist die Angelegenheit 
jedoch nicht beendet. Die Polizei ist verpflichtet, Eignungs-
zweifel der Fahrerlaubnisbehörde zu melden. Diese wird 
dann eigene Maßnahmen ergreifen.

Beispiel  

X gesteht dem Fuhrparkleiter, dass er ein Fahrverbot anzutreten 
hat, weil er gekifft hat. Er berichtet, dass er regelmäßig, meist an 
Wochenenden, den einen oder anderen Joint raucht. Ein Arzt 
hätte gemeint, die Werte seien schon ziemlich hoch. Der Fuhr-
parkleiter kommentiert das mit den Worten: „Haben wir doch 
alle schon mal gemacht“, und ist insoweit beruhigt, als der X 
noch seinen vollen Jahresurlaub hat und der Betrieb durch das 
Fahrverbot von einem Monat kaum beeinträchtigt wird.

 

Bei gelegentlichem Cannabiskonsum gilt: Der gelegentliche 
Cannabiskonsument ist zum Führen von Kraftfahrzeugen un-
geeignet, wenn er Konsum und Fahren nicht trennen kann. 
Gelegentlicher Konsum kann angenommen werden, wenn

 › mehrere, voneinander unabhängige Konsumakte akten-
kundig sind oder
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 › der Betroffene sein Konsumverhalten selbst so beschreibt 
(z.B. bei polizeilicher Feststellung oder im Anhörverfahren) 
oder

 › der THC-Carbonsäure-Wert (THC-COOH) über 75 ng/ml 
liegt.

Liegt keines dieser Merkmale vor, ist ein Gutachten eines 
Arztes einer Begutachtungsstelle über das bisherige und 
aktuelle Konsumverhalten zu fordern.

Kann gelegentlicher Konsum zum Zeitpunkt der Fahrt ange-
nommen werden, ist zu prüfen, ob eine das mangelnde Trenn-
vermögen belegende Rauschbeeinflussung vorlag:

 › THC weniger als 1,0 ng/ml => keine Maßnahme, Trennver-
mögen ist anzunehmen.

 › THC größer als 1,0 ng/ml => Entziehung, da kein Trenn-
vermögen besteht.

Die Neuerteilung der Fahrerlaubnis nach Entzug setzt die 
Wiederherstellung der Eignung durch eine ausreichende 
(mindestens sechsmonatige) nachgewiesene Abstinenz und 
eine positive Medizinisch-Psychologische Untersuchung vor-
aus.

Der regelmäßige Cannabiskonsument ist zum Führen von 
Kraftfahrzeugen grundsätzlich ungeeignet, unabhängig vom 
Zusammenhang mit der Teilnahme als Kraftfahrer am Stra-
ßenverkehr. Regelmäßiger Konsum liegt vor, wenn täglich 
oder nahezu täglich Cannabis konsumiert wird. Regelmäßi-
ger Konsum kann angenommen werden, wenn der Betroffene 
es selbst so einräumt oder in einer Blutprobe ein THC-Car-
bonsäure-Wert (THC-COOH) von mehr als 150 ng/ml fest-
gestellt wird. Kann regelmäßiger Konsum nicht sicher belegt 
werden, ist von zumindest gelegentlichem Cannabiskonsum 
auszugehen und wie oben beschrieben zu verfahren. Die Neu-
erteilung der Fahrerlaubnis nach Entzug setzt bei regelmäßi-
gem Cannabiskonsum die Wiederherstellung der Eignung 
durch eine ausreichende (mindestens zwölfmonatige) nach-
gewiesene Abstinenz und eine positive Medizinisch-Psycho-
logische Untersuchung voraus.
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Für die Fuhrparkleitung sind gerade Fahrten unter Einfluss 
von Cannabis insoweit von Bedeutung, als sie normalerweise 
neben einer Geldbuße und einem Fahrverbot eine Maßnahme 
der Fahrerlaubnisbehörde nach sich zieht. Wenn die Fahr-
erlaubnis entzogen, ist regelmäßig eine Medizinisch-Psycho-
logische Untersuchung zu absolvieren. Zwar besteht keine 
richterliche Sperrfrist, jedoch kann der Betreffende eine posi-
tive Medizinisch-Psychologische Untersuchung nur vorlegen, 
wenn er die entsprechende Abstinenz belegen kann und(!) die 
Medizinisch-Psychologische Untersuchung meistert. 

		Cannabiskonsum aus Fuhrparkleitungssicht

In jedem Fall muss die Fuhrparkleitung wissen, dass die Fahr-
erlaubnisbehörde als Gefahrenabwehrbehörde handelt 
und im oben genannten Beispiel dem X voraussichtlich die 
Fahrerlaubnis entziehen wird. Das bedeutet zugleich, dass er 
nur nach nachgewiesener Abstinenz eine Medizinisch-Psycho-
logische Untersuchung positiv vorlegen kann und es mit 
„einem Monat Fahrverbot“ hier nicht getan ist. Es liegt auch 
keine Doppelbestrafung vor, weil die Behörde die Fahr-
erlaubnis nicht als Sanktion entzieht, sondern handelt, weil sich 
der X als nicht geeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen er-
wiesen hat. 
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Das merke ich mir

 

  

 

 

 

Meine Ideen dazu

 

  

 

 

 

Umsetzung im Unternehmen
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8 Die Medizinisch-Psychologische Unter-
suchung

Kein Idiotentest

Erfahren Sie hier

 › in welchen Fällen möglicherweise eine MPU ansteht

 › wo es einen gewissen behördlichen Spielraum gibt

 › wie das Thema Berufskraftfahrer besonders trifft

  9 Min.

In der Praxis ist die Fuhrparkleitung mit Entziehungen der 
Fahrerlaubnis konfrontiert, wenn

 › acht oder mehr Punkte im Fahreignungsregister eingetra-
gen wurden (und eine Neuerteilung der Fahrerlaubnis nach 
einer gesetzlich festgelegten, sechsmonatigen Sperrfrist er-
forderlich wird), 

 › einem Mitarbeiter mit einer Fahrerlaubnis auf Probe die 
Fahrerlaubnis wegen wiederholter Zuwiderhandlungen im 
Rahmen dieser entzogen wurde und nach einer gesetzlich 
festgelegten, dreimonatigen Sperrfrist die Neuerteilung der 
Fahrerlaubnis erforderlich wird,

 › einem Mitarbeiter die Fahrerlaubnis wegen einer Trunken-
heitsfahrt entzogen wurde und eine richterliche Sperrfrist 
ausgesprochen wurde oder

 › einem Mitarbeiter wegen einer sonstigen Verkehrsstraftat 
(z.B. wegen einer Verkehrsunfallflucht) die Fahrerlaubnis 
entzogen wurde und eine richterliche Sperrfrist ausgespro-
chen wurde.

In jedem Fall muss die Fuhrparkleitung wissen, dass in diesen 
Fällen eben kein Fahrverbot vorliegt, sondern eine Entzie-
hung der Fahrerlaubnis, die zunächst einen Antrag auf Neu-
erteilung der Fahrerlaubnis voraussetzt. Zudem wird für die 
Fuhrparkleitung von Interesse sein, ob die Neuerteilung der 
Fahrerlaubnis zum „Selbstläufer“ wird oder die Behörde vor 
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Neuerteilung der Fahrerlaubnis eine Medizinisch-Psychologi-
sche Untersuchung anordnen kann oder gar muss. Beachten 
Sie hierzu die folgende Tabelle:

A
llg

em
ei

n
e 

G
rü

n
d

e 
(§

 1
1 

Fe
V

)

Die MPU kann angeordnet werden,

– wenn nach ärztlichem Gutachten noch eine MPU erforder-
lich ist (§ 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 FeV),

– zur Vorbereitung einer Entscheidung über die Befreiung 
von den Vorschriften über das Mindestalter (§ 11 Abs. 3  
Satz 1 Nr. 2 FeV),

– bei erheblichen Auffälligkeiten, die im Rahmen einer 
Fahrerlaubnisprüfung mitgeteilt worden sind (§ 11 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 3 FeV),

– bei einem erheblichen Verstoß oder wiederholten Verstö-
ßen gegen verkehrsrechtliche Vorschriften (§ 11 Abs. 3 Satz 
1 Nr. 4 FeV),

– bei einer erheblichen Straftat, die im Zusammenhang 
mit dem Straßenverkehr steht, oder bei Straftaten, die im 
Zusammenhang mit dem Straßenverkehr stehen (§ 11 Abs. 
3 Satz 1 Nr. 5 FeV),

– bei einer erheblichen Straftat, die im Zusammenhang 
mit der Kraftfahreignung steht, insbesondere wenn An-
haltspunkte für ein hohes Aggressionspotenzial be-
stehen oder die erhebliche Straftat unter Nutzung eines 
Fahrzeugs begangen wurde (§ 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 FeV),

– bei Straftaten, die im Zusammenhang mit der Kraftfahr-
eignung stehen, insbesondere wenn Anhaltspunkte für 
ein hohes Aggressionspotenzial bestehen (§ 11 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 7 FeV),

– wenn die besondere Verantwortung bei der Beförde-
rung von Fahrgästen nach Absatz 1 zu überprüfen ist (§ 11 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 FeV),

– bei der Neuerteilung der Fahrerlaubnis, wenn die Fahr-
erlaubnis wiederholt entzogen war oder der Entzug der 
Fahrerlaubnis auf einem Grund nach den Nummern 4 bis 7 
beruhte (§ 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 9 FeV).



© Springer Fachmedien München GmbH 105

8

A
lk

oh
ol

ab
h

än
g

ig
ke

it
Keine MPU ist anzuordnen, wenn Tatsachen die Annahme einer 
Alkoholabhängigkeit begründen. Dies ist eine rein medizini-
sche Frage, in diesen Fällen ist ein ärztliches Gutachten anzu-
ordnen (§ 11 Abs. 2 Satz 3 FeV). Steht beim Fahrerlaubnisinhaber 
die Alkoholabhängigkeit fest (ist also die Alkoholabhängigkeit 
erwiesen), besteht Nichteignung, d.h. die Fahrerlaubnis ist zu 
entziehen und das Führen von Kraftfahrzeugen zu untersagen  
(§ 11 Abs. 7 i.V.m. § 3 FeV).

Ist zu klären, ob der „trockene“ Alkoholabhängige wieder fahr-
geeignet ist, ist eine MPU anzuordnen (§ 13 Nr. 2e) FeV). Nach 
dem Wortlaut der Vorschrift des § 13 Nr. 2e) FeV ( „[…] ob Alko-
holabhängigkeit nicht mehr besteht […]“) muss die Alkoholab-
hängigkeit feststehen. Gemeint ist also offensichtlich, dass die 
MPU anzuordnen ist, wenn zu klären ist, ob jemand trotz be-
stehender Alkoholabhängigkeit wieder fahrgeeignet ist.

A
lk
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Nach § 13 Nr. 2 FeV muss die MPU angeordnet werden, wenn

– nach dem ärztlichen Gutachten zwar keine Alkoholabhän-
gigkeit besteht, jedoch Anzeichen für Alkoholmissbrauch 
vorliegen oder sonst Tatsachen die Annahme von Alkohol-
missbrauch begründen (§ 13 Nr. 2a FeV),

– wiederholt Zuwiderhandlungen im Straßenverkehr unter 
Alkoholeinfluss begangen wurden (§ 13 Nr. 2b FeV),

– ein Fahrzeug im Straßenverkehr mit einer Blutalkoholkon-
zentration von 1,6 Promille oder mehr oder einer Atem-
alkoholkonzentration von 0,8 ml/l oder mehr geführt wird 
(§ 13 Nr. 2c FeV),

– die Fahrerlaubnis aus einem der zuvor genannten Gründe 
entzogen war (§ 13 Nr. 2d FeV) oder sonst zu klären ist, ob 
Alkoholmissbrauch nicht mehr besteht (§ 13 Nr. 2e FeV).
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Nach § 14 FeV muss die MPU angeordnet werden, wenn

– Tatsachen die Annahme begründen, dass Abhängigkeit 
von Betäubungsmitteln (BtM) oder von anderen psycho-
aktiven Stoffen, oder Einnahme von BtM oder anderen psy-
choaktiv wirkenden Stoffen vorliegt und die Fahrerlaubnis 
aus einem der zuvor genannten Gründe entzogen worden 
war (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 FeV),

– zu klären ist, ob der Betroffene noch abhängig ist oder 
– ohne abhängig zu sein – weiterhin die in Absatz 1 ge-
nannten Mittel oder Stoffe einnimmt (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 FeV) 
oder

– wiederholt Zuwiderhandlungen im Straßenverkehr nach 
§ 24a StVG begangen wurden (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 FeV).

Ca
n

n
ab

is Eine MPU kann angeordnet werden, wenn gelegentliche Ein-
nahme von Cannabis vorliegt und weitere Tatsachen Zweifel an 
der Eignung begründen (§ 14 Abs. 1 Satz 4 FeV).

P
u

n
kt

e Wenn die Entziehung wegen charakterlicher Nichtgeeignet-
heit (mehr als 8 Punkte) erfolgte, wird in der Regel eine MPU 
ohne vorherige ärztliche Untersuchung angeordnet (§ 4  
Abs. 10 Satz 4 StVG).

Fa
h

re
rl
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b

n
is

 a
u

f P
ro

b
e Eine MPU kann angeordnet werden, wenn der Inhaber der Fahr-

erlaubnis auf Probe (FaP) innerhalb der Probezeit Zuwider-
handlungen begangen hat, die nach den Umständen des Einzel-
falls bereits Anlass zu der Annahme geben, dass er zum Führen 
von Kraftfahrzeugen ungeeignet ist (§ 2a Abs. 4 Satz 1 2. Halb-
satz StVG).

Begeht der Inhaber der FaP nach der Neuerteilung erneut eine 
schwere oder zwei weniger schwere Zuwiderhandlungen, ist in 
der Regel eine MPU (ohne vorherige ärztliche Untersuchung) 
anzuordnen (§ 2a Abs. 5 Satz 5 FeV).
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    Checkliste MPU-Wissen

  Die MPU muss streng getrennt werden von der ärztli-
chen Untersuchung. Eine ärztliche Untersuchung dient 
nur der Frage, ob z.B. eine Abhängigkeit vorliegt oder ob 
Betäubungsmittel konsumiert werden. 

  Die tabellarische Aufzählung der Gründe für die Anord-
nung einer MPU ist nicht abschließend. 

  Wenn ein Anordnungsgrund bestimmt, dass eine MPU 
angeordnet werden kann bzw. anzuordnen ist, hat die Be-
hörde ein Ermessen, ob die MPU angeordnet wird. Wenn 
eine Vorschrift bestimmt, dass eine MPU anzuordnen ist, 
liegt eine sogenannte gebundene Entscheidung vor: Die 
Behörde hat bei Vorliegen der Voraussetzungen die MPU 
anzuordnen. 

  Die Übersicht geht von der Geltung des aktuellen Fahr-
eignungssystems (§ 4 StVG) als Nachfolger des bisheri-
gen Punktsystems aus. 

  Die Anordnung der MPU ist nach der Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts mit Widerspruch und Kla-
ge nicht anfechtbar. 

Eine Entziehung der Fahrerlaubnis für einen Berufskraftfah-
rer ist nach Ausspruch einer Sperrfrist mit erforderlich wer-
dender Medizinisch-Psychologische Untersuchung vollkom-
men anders zu bewerten als ein ihm gegenüber 
ausgesprochenes Fahrverbot. Ein Fahrverbot wird für eine 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses in der Regel kein ausrei-
chender Verstoß sein. Dies sieht bei einer Entziehung der 
Fahrerlaubnis mit dem Ausspruch einer Sperrfrist und einer 
erforderlich werdenden Medizinisch-Psychologische Unter-
suchung anders aus.
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Beispiel  

Berufskraftfahrer X wird nach einer Trunkenheitsfahrt mit 1,8 
Promille im Blut die Fahrerlaubnis entzogen; die Sperrfrist be-
trägt 15 Monate und wird im September 2018 rechtskräftig. 

Für den Arbeitgeber ist nur klar, dass sein Mitarbeiter für min-
destens 15 Monate (beginnend mit der Rechtskraft des Urteils 
bzw. mit der richterlichen Unterschrift unter den Strafbefehl) 
nicht Inhaber einer Fahrerlaubnis ist. Bei einer Blutalkoholkon-
zentration von 1,8 Promille ist vor Neuerteilung der Fahrerlaub-
nis eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung zwingend, 
selbst wenn X Ersttäter ist. Ob und wann der X erfolgreich eine 
Medizinisch-Psychologische Untersuchung vorlegen kann, 
steht für den Arbeitgeber „in den Sternen“. Er weiß nur, dass X 
ihm als Fahrer mindestens bis Dezember 2019 nicht zur Verfü-
gung stehen wird.
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Das merke ich mir

 

  

 

 

 

Meine Ideen dazu

 

  

 

 

 

Umsetzung im Unternehmen
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9 Umgang mit Fahrerermittlungs-
anfragen

Was Sie als Fuhrparkleiter wissen sollten

Erfahren Sie hier

 › warum eine Fahrerermittlungsanfrage gestellt wird 

 › wie Sie darauf reagieren sollten

 › welche Konsequenzen Ihnen ggf. drohen

  5 Min.

Was genau ist unter einer sogenannten Fahrerermittlungsan-
frage zu verstehen? Nun, es gibt verschiedene Konstellationen, 
bei denen die ermittelnden Behörden zunächst beim Halter an-
fragen, wer als Fahrzeugführer einer Tat in Betracht kommt. 

Beispiel  

Stellt die Behörde z.B. fest, dass ein Fahrzeug, mit dem ein Ge-
schwindigkeitsverstoß begangen wurde, auf die X-GmbH zuge-
lassen ist, wird sie nach dem verantwortlichen Fahrzeugführer 
fragen, weil nur er für den Geschwindigkeitsverstoß belangt wer-
den kann, nicht aber die X-GmbH. Ist das Fahrzeug auf die Firma 
X zugelassen und ihr Inhaber Karl X, stellt sie aber zugleich fest, 
dass auf dem Foto eindeutig erkennbar ist, dass das Fahrzeug bei 
dem Geschwindigkeitsverstoß von einer weiblichen Person ge-
führt wurde, wird sie Karl X die Tat als Betroffener nicht vorwer-
fen. Sie wird ihn aber fragen, wer das Fahrzeug führte. In beiden 
Fällen stellt sich die Frage des Umgangs mit dieser Anfrage durch 
den Fuhrparkleiter der X-GmbH bzw. der Fa. X, Inh. Karl X. Er er-
kennt auf dem Foto eindeutig die Mitarbeiterin, Frau Y. 

 
In der gerade dargestellten Konstellation wird die Ordnungs-
widrigkeit keiner Person konkret vorgeworfen. Im Verkehrs-
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ordnungswidrigkeitenrecht steht die Behörde zudem unter 
Zeitdruck, weil die vorgeworfene Tat einer dreimonatigen 
Verfolgungsverjährung unterliegt. Anders gesagt: Die Zeit 
läuft (gegen die Behörde).

Beispiel  

Der X-GmbH bzw. der Firma X, Inhaber Karl X., Herrn Karl X per-
sönlich, (zum Zeitpunkt der behördlichen Anfrage) Frau Y und 
dem Fuhrparkleiter werden die im Raum stehende Tat nicht 
vorgeworfen. Alle Genannten würden im Zeitpunkt der Anfra-
ge keine Rechtsschutzversicherung in Anspruch nehmen 
können, weil kein Rechtsschutzfall vorliegt. Die Tat wird kei-
ner Person vorgeworfen. 

 

		Vorsicht, Fahrtenbuchauflage!

Bei einer Fahrermittlungsanfrage wendet sich die Behörde an 
den Halter bzw. den Fuhrparkverantwortlichen als Zeugen. 
Hieraus ergeben sich mehrere Konsequenzen. Im Hinblick auf die 
weiter unten noch darzustellende Fahrtenbuchauflage kann 
dem Fuhrparkleiter nur empfohlen werden, Fahrerermittlungs-
anfragen wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten. 
Keinesfalls darf der Fuhrparkleiter annehmen, dass sich der Be-
treffende um die Angelegenheit kümmern wird, und die Anfrage 
nur weiterreichen. Ist der behördlichen Anfrage ein Foto beige-
fügt und wird der Fahrer durch den Fuhrparkleiter auch erkannt, 
sollte er ihn in seinem ureigenen Interesse (Vermeidung einer 
Fahrtenbuchauflage) auch benennen. Hierzu ist er als Zeuge 
verpflichtet (wahrheitsgemäß und vollständig). Ist der Fahrer-
ermittlungsanfrage kein Lichtbild beigefügt, bleibt dem Fuhr-
parkleiter nur übrig, unverzüglich anzugeben, wem zur fragli-
chen Zeit das Fahrzeug überlassen war.

In beiden Konstellationen sollte der Fuhrparkleiter zur Eigensi-
cherung die Fahrerermittlungsanfrage unverzüglich, vollstän-
dig und richtig beantworten und dies (z.B. durch eine Ablage 
der Antwort per Fax mit Fax-Memo) auch belegen können. 
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			  5 Min. 

Welchen Verfahrensanweisungen gibt es in Ihrem Unterneh-
men in Bezug auf Fahrerermittlungsanfragen?

  

 

 

 

Insbesondere für Unternehmer bestehen beim Umgang mit 
Fahrermittlungsanfragen nicht selten Fehlvorstellungen bzw. 
es wird (bewusst) die schützende Hand über einen Betroffe-
nen gehalten, was für das Unternehmen zum Boomerang wer-
den kann.

Beispiel  

Fuhrparkleiter X erhält eine Fahrerermittlungsanfrage mit 
einem klar zu erkennenden Lichtbild. Anhand seiner Unterla-
gen erkennt er als Nutzer den Hauptabteilungsleiter Y der Filia-
le in Düsseldorf. Ein Lichtbild liegt ihm nicht vor, eine ladungs-
fähige Anschrift des Y ebenso wenig. Die Personalabteilung 
verweigert die Anschrift und stellt auch kein Lichtbild des Y zur 
Verfügung, Begründung: Datenschutz. Das Kompetenzgeran-
gel dauert mehr als drei Monate. Das Verfahren wird einge-
stellt. Es kommt zu einer Fahrtenbuchauflage für alle am Stand-
ort in Düsseldorf zugelassenen Fahrzeuge des Unternehmens. 
Erst mit der Auflage wird die Unternehmensleitung auf den Fall 
aufmerksam und will dem Fuhrparkleiter eine Abmahnung er-
teilen.
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Hier war der Fuhrparkleiter seiner Eigenverantwortlichkeit be-
schränkt. Er kann für den Schaden als Fuhrparkleiter nicht in die 
Verantwortung genommen werden. Die Haltung der Personal-
abteilung ist unzutreffend, weil der Fuhrparkleiter zumindest 
die Daten des Y an die Behörde weitergeben muss („am 
TT.MM.20XX war dem Y, wohnhaft: …., das Fahrzeug DO-PE 
2222 überlassen“). Die Begründung der Personalabteilung war 
sachlich unzutreffend und führt dazu, dass der Unternehmer 
selbst – nicht aber der in seiner Eigenverantwortung be-
schränkte Fuhrparkverantwortliche – die Fahrtenbuchauflage 
zu verantworten hat. Eine entsprechende Abmahnung des 
Fuhrparkleiters X wäre rechtswidrig.
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Das merke ich mir

 

  

 

 

 

Meine Ideen dazu

 

  

 

 

 

Umsetzung im Unternehmen
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10 Die Fahrtenbuchauflage

Vorsicht, Nachweispflicht

Erfahren Sie hier

 › wie die Fahrtenbuchauflage rechtlich geregelt ist

 › welche Fristen und Pflichten gelten

 › was Sie unbedingt vermeiden sollten

  2 Min.

Die Fahrtenbuchauflage ist in § 31a StVZO geregelt:

(1) Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann gegenüber 
einem Fahrzeughalter für ein oder mehrere auf ihn zugelassene 
oder künftig zuzulassende Fahrzeuge die Führung eines Fahr-
tenbuchs anordnen, wenn die Feststellung eines Fahrzeugfüh-
rers nach einer Zuwiderhandlung gegen Verkehrsvorschriften 
nicht möglich war. Die Verwaltungsbehörde kann ein oder meh-
rere Ersatzfahrzeuge bestimmen.

(2) Der Fahrzeughalter oder sein Beauftragter hat in dem Fahr-
tenbuch für ein bestimmtes Fahrzeug und für jede einzelne 
Fahrt 
1. vor deren Beginn 
 a) Name, Vorname und Anschrift des Fahrzeugführers,
 b) amtliches Kennzeichen des Fahrzeugs,
 c) Datum und Uhrzeit des Beginns der Fahrt und
2. nach deren Beendigung unverzüglich Datum und Uhrzeit 

mit Unterschrift einzutragen.

(3) Der Fahrzeughalter hat 
a) der das Fahrtenbuch anordnenden oder der von ihr be-

stimmten Stelle oder
b) sonst zuständigen Personen
das Fahrtenbuch auf Verlangen jederzeit an dem von der an-
ordnenden Stelle festgelegten  Ort zur Prüfung auszuhändigen 
und es sechs Monate nach Ablauf der Zeit, für die es geführt  
werden muss, aufzubewahren.
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Die Fahrtenbuchauflage ist strikt vom Fahrtenbuch, das im 
steuerrechtlichen Eigeninteresse (zur Vermeidung der so-
genannten Ein-Prozent-Regel) geführt wird, zu trennen. 

10.1 Sinn und Zweck der Fahrtenbuchauflage
  4 Min.

Wird wegen des Verdachts einer Verkehrsordnungswidrig-
keit oder wegen des Verdachts einer Verkehrsstraftat durch 
die zuständigen Behörden ermittelt, bleibt der hierfür gegebe-
nenfalls verantwortliche Fahrzeugführer (zunächst) anonym. 
Hierdurch werden die Ermittlungen der zuständigen Behör-
den erschwert, bisweilen gänzlich verhindert. Die Ermittlung 
des Führers des Kraftfahrzeugs kann erforderlich werden bzw. 
ist durchzuführen, um eine begangene Verkehrsordnungs-
widrigkeit oder Verkehrsstraftat zu ahnden, andererseits um 
Maßnahmen der zuständigen Fahrerlaubnisbehörden (Fahr-
erlaubnis auf Probe, behördliche Entziehung der Fahrerlaub-
nis, Fahreignungsbewertungssystem) zu ermöglichen. 

Die Vorschrift eröffnet die Möglichkeit, gegenüber dem Fahr-
zeughalter die Führung eines Fahrtenbuchs anzuordnen, 
wenn die Feststellung eines Fahrzeugführers nach einer Zu-
widerhandlung gegen Verkehrsvorschriften nicht möglich 
war. Die Anordnung zum Führen eines Fahrtenbuchs ist eine 
Maßnahme zur Abwehr von Gefahren für die Sicherheit und 
Ordnung des Straßenverkehrs. Mit ihr soll dafür Sorge getra-
gen werden, dass (anders als in dem Fall, der Anlass zur Auf-
erlegung eines Fahrtenbuchs gegeben hat, der sogenannten 
Anlasstat) künftig die Feststellung des Fahrzeugführers nach 
einer Zuwiderhandlung gegen Verkehrsvorschriften ohne 
Schwierigkeiten möglich ist. 
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Beispiel  

Die A-GmbH ist Eigentümerin eines Fahrzeugs, das dem Mit-
arbeiter X zugeordnet ist und das dieser auch privat nutzen 
darf. Sie unterhält die laufenden Kosten des Fahrzeugs, ist Ver-
sicherungsnehmerin des Fahrzeugs und das Fahrzeug ist auf sie 
zugelassen. Der Mitarbeiter begeht mit dem Fahrzeug eine 
Ordnungswidrigkeit, die ihn „den Führerschein kosten wird“. So 
erläutert er es auch dem Fuhrparkleiter, der am 20.05.2018 die 
Anfrage erhielt, wer am 01.05.2018 mit dem betreffenden Fahr-
zeug mit 78 km/h in einer 30er-Zone innerhalb einer geschlos-
senen Ortschaft fuhr. Der Anfrage ist ein Foto beigefügt, auf 
dem der X für den Fuhrparkleiter deutlich erkennbar ist. Auf 
dessen Bitten äußert sich der Fuhrparkleiter zunächst nicht, 
gibt auf eine weitere Anfrage an, er könne sich nicht erinnern, 
es handele sich zudem um eines der fünf im Unternehmen vor-
handenen Poolfahrzeuge, die von jedem im Betrieb genutzt 
werden könnten (worüber keine Aufzeichnungen vorhanden 
sind). Er könne sich allenfalls vorstellen, dass der Y am 
01.05.2018 das betreffende Fahrzeug fuhr. Das im Einwohner-
meldeamt hinterlegte Lichtbild des Y ist erkennbar nicht mit 
dem Foto vergleichbar. Am 03.08.2018 übersendet der Fuhr-
parkleiter der Bußgeldbehörde ein Fax und teilt mit, nunmehr 
erinnere er sich, dass das Fahrzeug am 01.05.2018 von X ge-
fahren wurde. Am gleichen Tag teilt ihm der X dankend mit, 
dass das Verfahren gegen ihn eingestellt wurde. 

Der A-GmbH wird als Halterin des Fahrzeugs eine Fahrtenbuch-
auflage für das betreffende Fahrzeug und für die weiteren vier 
Poolfahrzeuge auferlegt, zu führen für ein Jahr. Die Behörde 
sah sich hierzu veranlasst, weil von der A-GmbH ein Jahr zuvor 
vergleichbar gehandelt wurde. Der Geschäftsführer der  
A-GmbH erscheint mit der Anordnung der Fahrtenbuchauflage 
für das betreffende Fahrzeug und für die weiteren vier Pool-
fahrzeuge und den eventuellen Ersatzfahrzeugen des Unter-
nehmens und dem zugehörigen Kostenbescheid wutschnau-
bend im Büro des Fuhrparkleiters. 
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10.2 Der Halter als Adressat der Fahrtenbuch-
auflage	  1 Min.

Eine Fahrtenbuchauflage richtet sich an den Fahrzeughalter. 
Halter ist, wer das Fahrzeug nicht nur ganz vorübergehend für 
eigene Rechnung in Gebrauch hat und die Verfügungsgewalt 
darüber besitzt, die ein solcher Gebrauch voraussetzt (siehe 
unter Kap. 1). Hierbei kommt darauf an, wer Halter im Zeit-
punkt des Verkehrsverstoßes war, der Anlass für die Fahrten-
bauchauflage war. Im genannten Beispiel ist die A-GmbH Hal-
ter des Fahrzeugs.

10.3 Zuwiderhandlung	  1 Min.

Für eine Fahrtenbauchauflage ist grundsätzlich ausreichend, 
wenn eine Verkehrszuwiderhandlung im Raum steht, die mit 
einem Punkt im Fahreignungsregister bedroht ist. Im oben 
dargestellten Beispiel ist angegeben, dass die Tat den Fahrer 
„seinen Führerschein kosten wird“; es wurde mit 78 km/h in-
nerhalb einer geschlossenen Ortschaft (in einer 30er-Zone) 
gefahren. 

10.4 Unmöglichkeit der Feststellung des  
Fahrzeugführers  3 Min.

Unmöglichkeit liegt vor, wenn die Behörde nach den Umstän-
den des Einzelfalls alle angemessenen und zumutbaren Maß-
nahmen getroffen hat, um den Fahrzeugführer zu ermitteln. 
„Unmöglichkeit“ ist hierbei nicht im logischen Sinne zu ver-
stehen. Art und Ausmaß der Ermittlungen hängen insbeson-
dere von der Art des jeweiligen Verkehrsverstoßes und der 
Bereitschaft des Kraftfahrzeughalters zur Mitwirkung bei der 
Feststellung des Fahrers ab. Die Behörde hat in sachgemäßem 
und rationellem Einsatz der ihr zur Verfügung stehenden Mit-
tel nach pflichtgemäßem Ermessen die Maßnahmen zu tref-
fen, die in gleich gelagerten Fällen erfahrungsgemäß zum Er-
folg führen. 
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Im bekannten Beispiel hat der Fuhrparkleiter (= der Halter-
verantwortliche) zunächst geschwiegen und dann mitgeteilt, 
er könne sich nicht erinnern. Aufzeichnungen darüber, wer an 
einem bestimmten Tag das Fahrzeug fuhr, seien zudem nicht 
vorhanden. Damit durfte die Behörde davon ausgehen, dass 
das Unternehmen (handelnd durch den Fuhrparkleiter) nicht 
gewillt war, den verantwortlichen Fahrzeugführer zu benen-
nen. Damit war die Ermittlung des Fahrzeugführers unmög-
lich im Sinne der Vorschrift des § 31a StVZO. 

Zwar gilt grundsätzlich, dass sich die Behörden unverzüglich 
nach dem verantwortlichen Fahrzeugführer erkundigen müs-
sen. Unverzüglichkeit bedeutet in der Regel, dass die Behör-
den eine entsprechende Anfrage innerhalb von vierzehn Ta-
gen an den Halter richten müssen. In unserem Beispiel handelt 
es sich jedoch bei dem Halter um ein Unternehmen mit kauf-
männischen Buchführungspflichten, das verpflichtet ist 
(schon im Eigeninteresse) aufzuzeichnen, wem ein bestimm-
tes Fahrzeug wann überlassen wurde. Zwar ist die A-GmbH 
am 20.05.2018 (mehr als vierzehn Tage nach der Zuwider-
handlung am 01.05.2018) gefragt worden, wer der verant-
wortliche Fahrzeugführer war. Ein „Recht auf Vergessen“ wird 
der A-GmbH als Unternehmen jedoch rechtlich nicht zu-
erkannt. Zudem war die Person auf dem Foto klar erkennbar, 
somit wurde mit der Anfrage nicht einmal das Erinnerungs-
vermögen strapaziert. Zwar hat der Fuhrparkleiter den Y als 
verantwortlichen Fahrzeugführer benannt, jedoch erst nach 
Eintritt der Verfolgungsverjährung, so dass eine Ahndung 
gegen X nicht mehr möglich ist. Auch diese nachträgliche 
Fahrzeugführerbenennung beseitigt die Unmöglichkeit nicht 
im Nachhinein. 

10.5 Das Ermessen der Behörde	  4 Min.

Die Behörde hat das sogenannte Entschließungsermessen, 
also die Entscheidung, „ob“ sie tätig wird, und das sogenannte 
Auswahlermessen. In unserem Beispiel hat sich die Behörde 
für eine Fahrtenbauchauflage für mehrere Fahrzeuge ent-
schieden: Der Fuhrparkleiter hat klar zu erkennen gegeben, 
dass für die Poolfahrzeuge keine Aufzeichnungen geführt 
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werden; sie hat auch nicht etwa wahllos alle Fahrzeuge der A-
GmbH in die Fahrtenbuchauflage einbezogen, sondern nur 
die Fahrzeuge, die laut Angaben des Unternehmens selbst als 
Poolfahrzeuge dienen. Die Erstreckung der Fahrtenbuchauf-
lage auf ein Jahr bei einem Verstoß, der mit einem Fahrverbot 
bedroht ist, wird sicher nicht als ermessensfehlerhaft bewertet 
werden. Ebenso ist zulässig, dass die Behörde von vornherein 
Ersatzfahrzeuge (z.B. bedingt durch den Ablauf der Leasing-
dauer) in die Fahrtenbuchauflage einbezog. 

Die Fahrtenbuchauflage hat zu bestimmen, 

 › dass, 

 › für welches Fahrzeug und 

 › für welchen Zeitraum

die Führung eines Fahrtenbuchs auferlegt wird. Sie muss eine 
Begründung und eine Rechtsbehelfsbelehrung enthalten. 

Schon die Fahrtenbuchauflage selbst kann eine Bestimmung 
enthalten, dass, wann und wem das Fahrtenbuch vorzulegen 
ist. Es kann sogar ein Zwangsgeld für den Fall der Nichtwahr-
nehmung der Verpflichtungen angedroht werden. Die Fahr-
tenbuchauflage kann neben dem Anlassfahrzeug mehrere 
weitere Fahrzeuge des Halters einbeziehen und sie kann sich 
von vornerein auf sogenannte „Ersatzfahrzeuge“ beziehen. 
Dadurch wird verhindert, dass die Fahrtenbuchauflage ins 
Leere läuft, weil das Fahrzeug, das Anlass für die Fahrten-
buchauflage wird, ohnehin gegen ein anderes Fahrzeug aus-
getauscht wird. 

Wichtig: Es kann die sofortige Vollziehung der Fahrtenbuch-
auflage angeordnet werden. Das hat zur Folge, dass nur mit 
einem erfolgreichen gerichtlichen Eilantrag erreicht wird, dass 
die Fahrtenbuchauflage zunächst nicht befolgt werden muss. 
Wird eine solche sofortige Vollziehbarkeit angeordnet (was 
meist der Fall ist), muss die Fahrtenbuchauflage befolgt werden, 
auch wenn gegen die Fahrtenbuchauflage Widerspruch erho-
ben oder gar gegen die Fahrtenbuchauflage geklagt wird. Die 
Rechtsbehelfsbelehrung ist auch insoweit zu beachten, als in 
einigen Bundesländern das Widerspruchsverfahren gegen die 



© Springer Fachmedien München GmbH 121

10

Fahrtenbuchauflage gänzlich abgeschafft wurde. Dies hat zur 
Folge, dass die Fahrtenbauchauflage nur innerhalb eines Mo-
nats nach Zustellung des Bescheids durch Klage angegriffen 
werden kann. Ein Widerspruch würde ins Leere laufen.  

10.6 Abschließende Hinweise zur  
Fahrtenbuchauflage	  2 Min.

Der Fuhrparkleiter ist gut beraten, wenn er bei Fahrzeugführer-
anfragen die verantwortlichen Fahrzeugführer benennt. Wenn 
er von einer Behörde entsprechend gefragt wird und für ihn der 
verantwortliche Fahrzeugführer erkennbar ist, gehört es zu sei-
ner Pflicht, den Fahrzeugführer auch zu benennen. Dieser 
Pflicht genügt der Fuhrparkverantwortliche gerade nicht, wenn 
er mitteilt, dass Fahrzeug wäre Y überlassen worden, obschon 
für ihn erkennbar ist, wer gefahren ist (hier: X). Datenschutz-
rechtlich darf der Fuhrparkleiter den verantwortlichen Fahr-
zeugführer mit dessen Meldeanschrift benennen. 

		Gebühren für Fahrtenbuchauflage

In jedem Fall sollte der Fuhrparkleiter wissen, dass im obigen 
Beispiel die Fahrtenbuchauflage (für fünf Fahrzeuge ein Jahr zu 
führen) Gebühren auslöst. Danach ist für Anordnung zum Füh-
ren eines Fahrtenbuchs einschließlich der Prüfung der Eintra-
gung ein Gebührenrahmen von 21,50 – 200 Euro vorgesehen. 
Im Beispielsfall kann somit eine Gebühr von maximal 1.000 
Euro anfallen! Allein schon zur Eigensicherung ist daher der 
Fuhrparkleiter gut beraten, wenn der konsequent auf entspre-
chende Fahrerermittlungsanfragen reagiert und den verant-
wortlichen Fahrzeugführer benennt. Kann er ihn nicht benen-
nen (weil er z.B. den Fahrer des privat genutzten Fahrzeugs 
nicht kennt), sollte er der Behörde mitteilen, wem das Fahrzeug 
überlassen war. 

Keinesfalls kann dazu geraten werden, dass Fahrzeugfüh-
rerermittlungsanfragen dem (verantwortlichen) Mitarbei-
ter zur Beantwortung überlassen werden.
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11 Der Fuhrparkleiter im Spannungsfeld

Unternehmensleitung – Mitarbeiter – Versiche-
rungen – Behörden

Erfahren Sie hier

 › was zu viel Nähe bedeutet

 › wie sich Fuhrparkleiter versicherungsseitig absichern sollten

  5 Min.

Fuhrparkleiter sind Bindeglied bzw. Schnittstelle zwischen 
der Unternehmensleitung und den Mitarbeitern. Zugleich 
arbeiten sie in der Regel mit Werkstätten, externen Dienstleis-
tern, Versicherungen etc. zusammen. Der Unternehmer hat 
ein vitales Interesse daran, dass die Fuhrparkleitung reibungs-
los arbeitet, d.h. er sollte unbedingt darauf achten, dass die 
Fuhrparkleitung eine herausgehobene Stellung im Unterneh-
men hat und eigenständige Entscheidungen für das Unterneh-
men treffen kann. Hierbei hat das Unternehmen jegliche 
Compliance-Risiken zu vermeiden. 

Umgekehrt sollte die Fuhrparkleitung sich der Tatsache be-
wusst sein, dass sie Drahtzieher arbeitsrechtlicher Maßnah-
men gegen Mitarbeiter sein kann (etwa nach erfolgter Entzie-
hung der Fahrerlaubnis wegen der Benennung des 
verantwortlichen Fahrzeugführers), weshalb zuviel Nähe, ins-
besondere Anfälligkeiten für gewährte Vorteile, viel Spreng-
stoff birgt.

Die rechtliche Absicherung des Fuhrparkleiters

Viele Fuhrparkleiter verfügen über eine Rechtsschutzversi-
cherung. Hier ist anzumerken, dass die Rechtsschutzversiche-
rung zwar den Fuhrparkleiter (vorausgesetzt eine Absiche-
rung auch vor verkehrsrechtlichen Risiken) als Privatperson 
schützt (etwa bei einer Verkehrsordnungswidrigkeit). Es be-
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steht jedoch das Risiko der versicherungsrechtlichen Gefahr-
erhöhung. 

Beispiel  

Fuhrparkleiter X, der diese Tätigkeit im Unternehmen der A-
GmbH seit vier Jahren ausübt, wird von der Staatsanwaltschaft 
angeschrieben. Mitarbeiter Y wird vorgeworfen, ohne gültige 
Fahrerlaubnis gefahren zu sein, da er ein dreimonatiges Fahr-
verbot hat. Er geriet in eine Kontrolle, bei der zusätzlich festge-
stellt wurde, dass er die Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehal-
ten hat. Bei der Kontrolle merkt Y an, dass der X („der kümmert 
sich um den Fuhrpark“) von dem Fahrverbot gewusst habe und 
ihm mitteilte, dass die gekühlte Ware „nonstop“ von Marseille 
nach Berlin müsse. Dem X als Halterverantwortlicher der A-
GmbH wird vorgeworfen, zugelassen zu haben, dass Y ohne 
Fahrerlaubnis fuhr. Weiter wird ihm wird als Halterverantwort-
lichem der A-GmbH auch vorgeworfen, die Lenk- und Ruhezei-
ten missachtet zu haben. Der Rechtsanwalt des X stellt eine 
Deckungsschutzanfrage unter Vorlage der Vollmacht des X 
bei der Pfefferminzia Rechtsschutzversicherung (bei der X seit 
15 Jahren rechtsschutzversichert ist) und fügt seine Gebühren- 
und Auslagenvorschussrechnung bei.

Hier ist damit zu rechnen, dass die Rechtsschutzversicherung 
Deckungsschutz verweigern wird. Sie wird darauf hinwei-
sen, dass X zwar als Privatperson rechtsschutzversichert ist, hier 
jedoch als Fuhrparkleiter der A-GmbH mit Sanktionen bedroht 
ist. Seine Tätigkeit als Fuhrparkleiter der A-GmbH stelle ein 
deutlich erhöhtes Risiko dar, auf das er bei Vertragsschluss 
nicht hinwies und den Vertrag im Hinblick auf seine Tätigkeit 
auch vor vier Jahren nicht angepasst habe. 

 
Fuhrparkleiter sollten darauf achten, dass sie als Fuhrparklei-
ter rechtlich abgesichert sind, indem eine Rechtsschutzver-
sicherung gewählt wird, die das typische Schadensrisiko als 
Fuhrparkleiter abdeckt. Besteht eine private Rechtsschutz-
versicherung, so sollte der Fuhrparkleiter darauf achten, dass 
die bestehende Rechtsschutzversicherung entsprechend auf-
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gestockt wird und die damit verbundenen Mehrkosten vom 
Unternehmen getragen werden. Dies ist insbesondere auch 
deshalb von Bedeutung, als die Rechtsprechung die Unterneh-
men nur begrenzt in die Pflicht nimmt, wenn es um die Kos-
ten der Rechtsverfolgung geht. 

			  5 Min. 

Haben Sie eine Rechtsschutzversicherung? Wenn ja, bei wel-
chem Anbieter? Und passen die entsprechenden Klauseln zu 
Ihren Bedürfnissen? 
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Für größere Fuhrparks besteht die betriebliche und  rechtliche 
Notwendigkeit einer professionellen Fuhrparkverwaltung. Wer 
als Unternehmer diese Aufgaben nicht selbst wahrnehmen will, 
muss einen Fuhrparkverantwortlichen benennen. Dieser Auto-
flotte-Titel klärt die wichtigsten rechtlichen Hintergründe rund 
um die Fuhrparkleitung, insbesondere zur Beauftragung, recht-
lichen Pflichten und Grenzen der Aufgaben- und Haftungsüber-
tragung.
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